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Bericht 

des Handelsausschusses 
i 

über die Regierungsvorlage (341 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeord­
nung 1973, das Berggesetz 1975, das Sonder­
abfallgesetz und das Altölgesetz 1986 geändert 

werden (Gewerberechtsnovel1e 1988) 
und 

über den Antrag der Abgeordneten Freda 
Blau-Meissner und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 

1973 geändert wird (47/A) 

Die gewerberechtlichen Vorschriften bauen in 
einigen Belangen Hemmnisse auf, die den Zugang 
zu Gewerben und somit das Selbständigwerden 
erschweren. ' 

Die über zehn Jahre währende Anwendung der 
Gewerbeordnung 1973 in der Praxis hat Regelun­
gen erkennen lassen, die einer KlarsteIlung bedür­
fen, die an die Edordernisse der Praxis anzupassen 
oder sonst zu verbessern sind (zB im Interesse der 
Verwaltungsvereinfachung). Aus Kreisen der Kon­
sumenten kamen ebenfalls Wünsche zur Verbesse­
rung des Konsumentenschutzes durch die gewerbe­
rechtlichen Vorschriften. 

Vedahren betreffend gewerbliche Betriebsanla­
gen sind häufig mit einem Zeit- und Verwaltungs­

,aufwand verbunden, der weder zur Wahrung der 
zu schützenden Interessen edorderlich noch im 
Interesse des Antragstellers gelegen ist, aber wert­
volle Arbeitskapazität der Gewerbebehörden bin­
det. 

Bei einigen betriebsanlagenrechtlichen Bestim­
mungen haben sich zur Rechtsunsicherheit füh­
rende Auslegungsschwierigkeiten ergeben. 

Den Bemühungen um den weiteren Ausbau des 
Umweltschutzes im gewerblichen Betriebsanlagen­
recht fehlt zum Teil die gesetzliche Grundlage. 

Durch die Novelle sollen Erleichterungen beim 
Zugang zu Gewerben (zB hinsichtlich der Erbrin­
gung des Befähigungsnachweises, bei der Über-

I 
nahme eines Gastgewdrbebetriebes durch Einfüh­
rung einer vorläufige~ Betriebsbewilligung, eine 
KlarsteIlung zur Erleichterung der Anwendung der 
Gewerbeordnung 19731 im Interesse der Gewerbe­
treibenden und der Verwaltung, neue Regelungen 
im Interesse des Kon~umentenschutzes, Maßnah-" I 
men zur Verwaltungsvereinfachung und Vedah-
rensbeschleunigung iml gewerblichen Betriebsanla­
genrecht, insbesonder~ durch die Festlegung des 
Zweiinstanzenzuges f~r fast alle Betriebsanlagen­
vedahrensarten und das unter bestimmten Voraus­
setzungen durchzufüh+nde vereinfachte Genehmi­
gungsverfahren (Auftl1

l

agsverfahren), ein A~sbau 
des "Rechtsschutzes" für Inhaber gewerblIcher 
Betriebsanlagen durcn Klarstellungen, wie zB" 
bezüglich des der Bet~iebsanlage nicht zuzurech­
nenden Kundenverhal~ens außerhalb der Betriebs­
anlage und bezüglich I der Genehmigungsfreiheit 
von Ersatzinvestitioneri sowie ein weiterer Ausbau 
des Umweltschutzes iIrl gewerblichen Betriebsanla­
genrecht, insbesonde~e durch Bestimmungen 
betreffend die Ausweitung der Schutzinteressen, 
die Mitwirkung des Bundesministers für Umwelt, 
Jungend und Familie 4nd verstärkte Kontrollrnaß­
nahmen geschaffen werden. 

Von den AbgeordJeten Freda Blau-Meissner 
und Genossen wurde am 27. März 1987 der gegen­
ständliche Initiativantr4g eingebracht. 

Der Initiativantrag Jurde vom Handelsausschuß 
am 17 . Juni 1987 erstm1als in Verhandlung gezogen 
und nach der BerichtJrstattung durch den Abge­

I ordneten Buchner vertilgt. 

Die Verhandlungen! wurden in der Sitzung am 
22. Jänner 1988 wieder aufgenommen und 
beschlossen, den ge~enständlichen Antrag 1m 
Unterausschuß des Handelsausschusses, der zur 
Vorbehandlung der" Regierungsvorlage 341 der 
Beilagen eingesetzt wutde, vorzuberaten. 

I 

Die Regierungsvorldge wUrde vom Handelsaus­
schuß in seiner Sitzudg am 22. Jänner 1988 erst­
mals in Verhandlung gbzogen. Nach der Berichter-

I 
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2 690 der Beilagen 

stattung durch den Abgeordneten Dipl.-Vw. Kil­
lisch-Horn wurde ein Unterausschuß eingesetzt. 
Diesem gehörten von der Sozialistischen Partei 
Österreichs die Abgeordneten Dipl.-Kfm. Ilona 
G r a e n i t z, Dr. H ein d I (Obmannstellvertre­
ter), Par n i gon i, Res c h, S c heu c her, 
S c h m i d t m eie r, von der Österreichischen 
Volkspartei die Abgeordneten Art hol d, Dr. 
Ga i g g, Dipl.-Kfm. Dr. K ei m e I, Sc h war­
zen b erg e r, S tau d i n ger (Obmann), Ingrid 
Ti c h y - Sc h red e r (2. Obmannstellvertreter), 
von der Freiheitlichen Partei Österreichs die Abge­
ordneten Ei g ru b e r (Schriftführer) und Hai­
ger m 0 s e r sowie vom Klub der Grün-Alternati­
ven Abgeordneten der Abgeordnete S moll e an. 

Der /' Unterausschuß des Handelsausschusses hat 
die gegenständlichen Vorlagen in insgesamt 15 Sit­
zungen unter Beiziehung von Experten vorbehan­
delt. In'den Sitzungen am 6.,7.,13.,14. April 1988 
wurde ein Hearing mit den Vertretern betroffener 
Gruppen abgehalten. 

I~ Zuge der Vorberatung des Unterausschusses 
konnte weder über die Regierungsvorlage noch 
über den Antrag 47/ A Einvernehmen erzielt wer­
den. 

Der Handelsausschuß hat die gegenständlichen 
Vorlagen in einer weiteren Sitzung am 1. Juli 1988 
in Verhandlung gezogen. Der Obmann des Unter­
ausschusses AbgeordneterS t a'u d i n ge r berich­
tete über das Ergebnis der Unterausschußberatun­
gen. In dieser Sitzung wurden sowohl von dem 
Abgeordneten Mag. G e y e r als auch von den 
Abgeordneten Hai ger m 0 s e rund E i g r u -
be r Abänderungsanträge und Entschließungsan­
träge gesteHt, die bei der Abstimmung jedoch keine 
Mehrheit fanden. 

Von den Abgeordneten S tau d i n ger und 
Dr. H ein d I wurde ein umfassender Abände­
rungsantrag zur Regierungsvorlage eingebracht. 

Darüber hinaus haben die Abgeordneten S tau -
d i n ger und Dr. H ein d I fünf Entschließungs­
anträge, und zwar betreffend 

1. die Neugestaltung des Ziviltechnikergesetzes, 
2. Neuregelungen im Apothekengesetz, 
3. die Vollziehung des Arzneimittelgesetzes, 
4. den Schutz von Personen unter 16 Jahren vor 

Brutalspielzeug und . Horror-Videos 
dem Ausschuß vorgelegt. 

Die 5. Entschließung betraf die gesetzliche Rege­
lung der Befugnisse von Zahntechnikern und 
wurde wie folgt begründet: 

Im Zuge der Ausschußberatungen über die 
Regierungsvorlage zur Gewerberechtsnovelle 1988 
wurden Fragen der Abgrenzung der Rechte der 
Zahntechniker gegenüber der Tätigkeit der Zahn­
ärzte erörtert. Hiebei kamen vor allem Probleme 
der Zahnprothetiker zutage. In einem Hearing des 
Unterausschusses konnte' in Erfahrung gebracht 

werden, daß in mehreren europäischen Ländern 
Regelungen existieren oder in Aussicht genommen 
werden, wonach neben den Zahnärzten in einem 
gewissen Umfang Zahntechniker (Zahnprotheti­
ker) Zahnersatz einschließlich der notwendigen 
Abdruck- und Einpassungsarbeiten im menschli­
chen Mund herstellen dürfen. Auch die Ausbildung 
in ,Österreich für das Zahntechnikerhandwerk bein­
haltet diese Tätigkeiten. Die derzeitige Situation ist 
weiters dadurch gekennzeichnet, daß Österreich 
bei Zahnersatz ein ausgesprochenes Hochpreisland 
ist. Die Schuld an dieser Situation weisen sich die 
Zahnärzte und Zahntechniker gegenseitig zu, was 
aber nicht verhindern kann, daß sich relativ viele 
Österreicher im Ausland Zahnersatz anpassen bzw. 
herstellen lassen. Schließlich fiel auch auf, daß für 
den Leistungsempfänger meist keine Kostentrans­
parenz herrscht; er kann daher nicht beurteilen, 
welcher Kostenanteil für Zahnersatz dem Zahnarzt 
und welcher dem Zah'ntechniker zuzurechnen ist. 

An der, Debatte beteiligten sich die Abgeordne- ' 
ten Hai ger m 0 s e r, E i g r u b e r, Mag. 
G eye r, Dipl.-Vw. Kill is ch - Hor n, 
Sc h m i d t me i e r, Dipl.-Ing. Kai s e r, Res c h 
und der Ausschußobmann Abgeordneter S tau -
d i n ger. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage in der Fassung des Abänderungsantrages der 
Abgeordneten S tau d i n ger und Dr. H ein d I 
mit Stimmenmehrheit beschlossen. Der Initiativan­
trag 47/ A gilt als miterledigt. 

Auch die vorgelegten Entschließungsanträge fan­
den die erforderliche Mehrheit. 

Der Ausschuß traf folgende Feststellungen: 

Der neu eingefügte § 1 Abs. 6 regelt das Problem 
der Gewerbeausübung durch Vereine. Hiebei geht 
der Ausschuß davon aus, daß zahlreiche Vereine 
nach dem Vereinsgesetz 1951, exi~tieren, deren 
Tätigkeit insgesamt zwar den Mitgliedern gewisse 
wirtschaftliche Vorteile verschafft. Die wirtschaftli­
chen Vorteile treten jedoch bei diesen Vereinen 
gleichsam nur als Nebeneffekt einer Tätigkeit auf, 
der im übrigen keine eigenständige Bedeutung 
gegenüber der Verfolgung und der Pflege des Ver­
einszweckes zukommt. Diese Vereine sollen durch 
die Regelung des § 1 Abs. 6 nicht erfaßt werden, da 
für sie charakteristisch ist, daß sie nicht das 
Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebe­
triebes aufweisen. Das heißt also, daß etwa ein 
Musikverein für sein Vereinsorchester Instrumente 
und Noten, ein Fußballverein die Mannschaftsdres­
sen und Bälle, ein Schützenverein die Schützen­
trachten weiterhin unbeanstandet ohne Gewerbebe­
rechtigung besorgen darf. Weiters werden in der 
Regel die im land- und forstwirtschaftlichen 
Bereich' üblichen Vereinigungen wie zB Vereine 
von Tierhaltern, Weinbautreibenden usw. mangels 
Erscheinungsbildes eines einschlägigen Gewerbebe~ 
triebes keiner Gewerbeberechtigungbedürfen. Das 
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Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebe­
triebes wird hingegen dann gegeben sein, wenn der 
Verein seinen Mitgliedern - wenn auch zur För­
derung des ideellen Zweckes - Leistungen anbie­
tet und erbringt oder Waren an die Mitglieder ver­
treibt und dies in einer Art und Weise vor sich geht, 
die vergleichbar ist mit dem Auftreten und der 
Gestion eines einschlägigen Gewerbebetriebes. Hie­
bei kommt es nicht so sehr darauf an, ob der Verein 
eine kaufmännische Einrichtung bestimmten 
Umfanges besitzt, sondern darauf, wie sich der 
Verein hinsichtlich der üblicherweise von Gewerbe­
betrieben ausgeübten Tätigkeiten dem Publikum 
gegenüber präsentiert. - So werden zB Gesellig­
keitsvereine, Jugendclubs ua. keiner einschlägigen 
Gewerbeberechtigung bedürfen, wenn die Mitglie­
der im Rahmen ihrer Zusammenkünfte in einfacher 
Weise mit Speis und Trank versorgt werden. Was 
schließlich die immer wieder in der Öffentlichkeit 
diskutierten Zeltfeste betrifft, so ist zu sagen, daß 
durch den neuen § 1 Abs. 6 im Vergleich zur bishe­
rigen Rechtslage keine Änderung in der Beurtei­
lung bewirkt wird. 

Bei einem Verein, der soziale oder gemeinnüt­
zige Zwecke verfolgt, wie zB die Heranführung 
sozial fehlangepaßter Jugendlicher, Behinderter 
oder sonstiger am Arbeitsmarkt schwer vermittelba­
rer Personen an ein· geordnetes Berufsleben, und 
bei dem die geförderten Personen nicht Mitglieder 
des Vereines sind, liegt nicht die Absicht vor, einen 
Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu 
erzielen, w~nn der Verein von vornherein so ange­
legt ist, daß er nur durch den Empfang von Subven­
tionen seine Funktionsfähigkeit aufrechterhalten 
kann. In diesen Fällen, in denen der vom Verein 
eingerichtete Betrieb schon von seiner Konzeption 
her eine sich wirtschaftlich nicht selbsttragende 
Einheit ist, ist die Erlangung einer Gewerbeberech­
tigung nicht erforderlich. Vereine allerdings, die 
eine auf Gewinn gerichtete und der Gewerbeord­
nung 1973 unterliegende Tätigkeit entfalten und 
den erwirtschafteten Gewinn der Verwirklichung 
eines ideellen Zweckes widmen, bedürfen hingegen 
einer Gewerbeberechtigung (vgl. § 1 Abs. 2, 
wonach es gleichgültig ist, für welche Zwecke der 
wirtschaftliche Vorteil bestimmt ist). 

Zu § 18 Abs. 7 und 8 stellte der Ausschuß fest: 

Bei Ausschöpfung der Verordnungsermächti­
gung des § 18 Abs. 8 wird das Vorliegen der Vor­
aussetzung der Berücksichtigung von Schulen nicht 
nur bei den Berufsbildenden Höheren Schulen, 
sondern auch bei den Berufsbildenden Mittleren 
Schulen, insbesoI).dere bei den Fachschulen, Mei­
sterschulen und Werkmeisterschulen mit Öffent­
lichkeitsrecht zu prüft:n sein. 

Zu § 22 Abs. 8 stellte der Ausschuß fest: 

Mit der ausdrücklichen Festlegung, daß im Rah­
men von Befähigungsprüfungen für gebundene 

Gewerbe (und von Kpnzessionsprüfungen) auch 
praktische Arbeiten Gegenstand der Prüfung sein 
können, soll die Übe~rüfung der für das betref­
fende Gewerbe wese~tlichen Fertigkeiten durch 
Arbeitsproben ermögliJht werden. Der Ausschuß 
geht hiebei davon aus, daß diese Arbeitsproben auf 
die Überprüfung k-esentlicher Fertigkeiten 
beschränkt sein sollen: und ein deutlicher Unter­
schied zu dem Umfa~g praktischer Arbeiten im 
Rahmen einer Meisterp'rüfung bestehen soll. 

Mit dieser FestlegJg im § 22 Abs. 8 werden 
auch jene Wünsche nich Umreihung gebundener 
Gewerbe in die Liste der Handwerke entbehrlich, 
die vor allem deswege~ geäußert wurden, weil bis­
her im Rahmen der Befähigungsprüfung keine aus­
reichende Möglichkeit Igegeben war, die wesentli­
chen praktischen Fertigkeiten von Prüfungswer­
bern entsprechend zu überprüfen. 

! , 
Zu § 69 Abs. 2 (Stande;regeln) stellte der Ausschuß 
fest: ' 

Gewerbetreibende trkten im Rahmen der Aus­
übung ihres Gewerbes I mit zahlreichen Personen­
gruppen, wie etwa ihren Auftraggebern und Kun­
den, in geschäftlichen! Kontakt oder stehen in 
einem Wettbewerbsverhältnis zu den Angehörigen 
des gleichen oder eiAes anderen Berufes. Die 
Handlungen und Untedassungen von Gewerbetrei­
benden können außer/fern - allenfalls mit der 
Zufügung eines Schad6ns verbundene - Auswir­
kungen auf Personen I haben, auf die sich die 
Gewerbeausübung bezi~ht oder die von der Gewer­
beausübung betroffen s;ind. Mit einer Verordnung 
über Standesregeln iS des neugefaßten § 69 Abs. 2 
soll verhindert werden I können, daß Kunden und 
Auftraggeber durch unfedliche Geschäftspraktiken 
von Gewerbetreibend9n zu Schaden kommen, 
Gewerbetreibende sichl sachlich nicht gerechtfer­
tigteWettbewerbsvorfeile gegenüber anderen 
Berufsangehörigen oder Angehörigen anderer 
Berufe verschaffen odeJ sonstige von der Gewerbe­
ausübung betroffene P~rsonen einen Schaden erlei~ 
den. Ein Verhalten, dasl den berechtigten Schutzin­
teressen der Auftraggeber, Berufsangehörigen, 
Angehörigen sonstiger iBerufe oder von Personen, 
die von der Gewerbbausübung betroffen sind, 
Rechnung trägt, kann ~ls standesgemäß bezeichnet 
werden. Dies bedeutet I aber auch, daß Standesre­
geln nicht um ihrer selbst willen und allein zur 
Hebung des Prestiges biner Berufsgruppe erlassen 
werden dürfen. Stande~regeln sollen auch keines­
wegs dermaßen überspitzte Anforderungen an die 
Normadressaten stelleri, daß Mitbewerber dazu 
verleitet werden könntJn, durch häufige Anzeigen 
eines angeblich standesridrigen Verhaltens unlieb­
same Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. Im 
übrigen wird die Einhaltung der Standesregeln 
durch Strafnormen gdichert, die durch staatliche 
Behörden vollzogen wdrden ~nd nicht - wie dies 
beim Standesrecht derl Rechtsanwälte und Ärzte 

I 2 
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der Fall ist - durch Organe von Selbstverwal­
tungskörpern, die zur Vertretung der beruflichen 
Interessen zuständig sind. 

Der Ausschuß geht aus diese~ Gründen davon 
aus, daß von der im § 69 Abs. 2 dem Verordnungs­
geber eingräumten Ermächtigung, Verordnungen 
über Standesregeln zu erlassen, nur in der Form 
und auf die Art Gebrauch gemacht weden sollte, 
die bereits durch die bestehenden Regelungen über 
standesgemäßes Verhalten in den Verordnungen 
über Ausübungsregeln für die Gewerbe der Perso­
nalkreditvermittler und der Immobilienmakler vor­
gezeichnet wurde. 

Zu § 79 stellte der Ausschuß fest: 

Ungeachtet des Grundsatzes der Amtswegigkeit 
hat auch der Betriebsanlageninhaber als Partei im 
§ 79-Verfahren zur KlarsteIlung des maßgebenden 
Sachverhaltes die Aufgabe der Mitwirkung (vgl.die 
Judikatur zu § 39 AVG 1950); diese Mitwirkung 
erstreckt sich erforderlichenfalls auch auf die 
Erstattung von Vorschlägen betreffend die Gestal­
tung von Auflagen gemäß § 79 zur Sanierung der 
Anlage. 

Zu § 82 a stellte der Ausschuß fest: 

Verordnungen gemäß Abs. 1 werden zB nach 
Art und Menge der in der Anlage befindlichen 
Stoffe unterschiedliche Anforderungen an die 
Sicherheitsanalyse festzulegen haben. 

Zu § 94 Z 25 stellte der Ausschuß fest: 

Mit der neugefaßten Z 25 des § 94 wird die 
Bezeichnung des Handwerks geändert. Nach dem 
internationalen Sprachgebrauch sind unter Juwelie­
ren jene Gewerbetreibende zu verstehen, die den 
Handel mit wertvollem Schmuck ausüben. Der 
Gebrauch dieser Bezeichnung im Geschäftsverkehr 
soll daher den Gold- und Silberschmieden als den 
Erzeugern von Schmuck nicht vorbehalten sein. 
Mit dieser Umbenennung des Handwerks ändert 
sich in keiner Weise der Berechtigungsumfang des 
Schmuckhandels oder des Handwerks der Gold­
und Silberschmiede. 

Die derzeit geltende Gold~ und Silberschmiede­
und Juweliere-Meisterprüfungsordnung, BGBL 
Nr. 20711987, findet auf die Durchführung der 
Meisterprüfung für das im § 94 Z 25 genannte -
wenn auch mit einer anderen Bezeichnung verse­
hene - Handwerk nach wie vor Anwendung. 

Zu § 103 Abs. 1 lit. b Z 29 a stellte der Ausschuß 
fest: 

Der Ausschuß geht bei der Umreihung des 
gebundenen Gewerbes des Instandsetzens von 
Schuhen von der lit. c in die lit. b des § 103 Abs. 1 
davon aus, daß bei diesem Gewerbe die Überprü­
fung einiger wesentlicher praktischer Fertigkeiten 

notwendig ist und daher der Befähigungsnachweis 
in einer Prüfung bestehen soll, die allerdings nur 
entsprechende Arbeitsproben zum Gegenstand hat. 

Zu § 224 Abs. 1 stellte der Ausschuß fest: 

Die Gewerbeordnung 1973 enthält keine Defini­
tion des Begriffes "Gift". Die derzeit (noch) gel­
tende Giftverordnung bestimmt aber in ihrem § 21, 
daß die im § 4 der Giftverordnung angeführten 
Stoffe nicht Gifte im Sinne der Gewerbeordnung 
sind. Damit wird eine rechtliche Zweiteilung von 
giftigen Stoffen im Anwendungsbereich der Gewer­
beordnung normiert. Dies hat zur Folge, daß die 
Herstellung der im § 4 der Giftverordnung aufge­
zählten gifthältigen Stoffe sowie der Großhandel 
und der Kleinhandel mit den genannten Stoffen, 
die wegen ihrer Verwendbarkeit in Gewerben und 
im Haushalt vielfach benötigt werden, nicht den in 
den §§ 220, 222 und 223 GewO 1973 geregelten 
konzessionierten Gewerben vorbehalten sind. Wei­
ters bezieht sich das im § 50 Abs. 2 statuierte Ver­
bot des Versandhandels und das im § 57 Abs. 1 aus­
gesprochene unbedingte Verbot des Aufsuchens 
von Privatpersonen nicht auf diese Stoffe. Gleich­
zeitig mi~ dem am 1. 2. 1989 in Kraft tretenden 
Chemikaliengesetz tritt das Giftgesetz 1951 außer 
Kraft, womit auch die Giftverordnung wegfällt. 
Das Chemikaliengesetz teilt in seinem § 22 die 
Gifte in sehr giftige, giftige und mindergiftige 
Stoffe und Zubereitungen ein, wobei unter minder­
giftige Stoffe und ZubereitJ.mgen beispielsweise fol­
gende Produkte fallen: Abbeizmittel, fleckputzmit­
tel, bestimmte Klebstdffe, Lacke, Reinigungsmittel, 
Schmiermittel und allenfalls Treibstoffe. Durch die 
zum Teil in dieser Hinsicht nicht eindeutigen Rege­
lungen des Chemikaliengesetzes ist es nun unklar 
geworden, ob die mindergiftigen Stoffe und Zube­
reitungen iS des Chemikaliengesetzes gleich stren­
gen gewerberechtlichen Regelungen unterworfen 
werden sollen wie die sehr giftigen und giftigen 
Stoffe und Zubereitungen. Durch den neugefaßten 
§ 224 Abs. 1 wird diese Frage im Sinne einer Beibe­
haltung des bisherigen Regelungssystems beant­
wortet, sodaß die mindergiftigen Stoffe und Zube­
reitungen iS des Chemikaliengesetzes einer analo­
gen gewerberechtlichen Behandlung zugeführt 
werden wie die im § 4 der Giftverordnung aufge­
zählten Stoffe. 

Zu den §§ 323 e ff. (Lebens- und Sozialberater) 
stellte der Ausschuß fest: 

Die in Zukunft unter den Konzessionsvorbehalt 
des neuen § 323 e fallenden Tätigkeiten sind der­
zeit Gegenstand eines freien Gewerbes. Es wurde 
übereinstimmend vom Ausschuß festgestellt, daß 
diese Rechtslage unbefriedigend ist und dadurch 
unseriösen und unfachmännischen Praktiken bei 
der Lebens- und Sozialberatung kaum Einhalt 
geboten werden kann. Mit der Schaffung eines ent­
sprechenden konzessionierten Gewerbes werden 
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vor allem unzuverlässige Personen von der Aus­
übung des Gewerbes ferngehalten werden können. 

Bei der Erlassung der Verordnung über den 
Befähigungsnachweis für qas Gewerbe der Lebens­
und Sozialberater sollte einerseits für keine der 
Formen der durch § 323 e erfaßten Beratungs- und 
Betreuungstätigkeiten auschließlich eine Ausbil­
dung an einer Universität berücksichtigt werden, 
andererseits sollte besonders darauf geachtet wer­
den, daß der für einzelne Formen der Lebens- und 
Sozial beratung verlangte Befähigungsnachweis eine 
möglichst umfassende fachliche Vorbereitung auf 
die betreffende Tätigkeit garantiert. 

Der Ausschuß geht davon aus, daß durch die 
Bestimmungen der §§ 323 e ff. künftige Regelun­
gen in einem Psychologengesetz nicht vorwegge­
nommen werden sollen. Der Ausschuß kann sich 
daher vorstellen, daß ein künftiges Psychologenge­
setz, das entsprechende Regelungen für die derzeit 

Dipl.-Kfm, Löffler 

Berichterstatter 

"gewerblichen Psychologen" enthält, die zitierten 
Bestimmungen entbehrlich machen könnte, wobei 
aber für diesen Bereich auch in Hinkunft eine Mit­
kompetenz des Bundesministeriums für wirtschaft­
liche Angelegenheiten erhalten werden sollte. 

Zu § 359 b: 

Auch Anlagen, die nach § 359 b genehmigt sind, 
unterliegen den §§ 79 und 81. 

Der Handelsausschuß stellt somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle 

1. dem a n g e s chI 0 s sen enG e set zen t -
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen und 

·2. die bei g e d r u c k t e n E n t sc h I i e-
ß u n gen annehmen. 

Wien, 1988 07 01 

Staudinger 

Obmann 

/2, '/3, 
'/4, '/5, 
'/6 

690 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 5 von 42

www.parlament.gv.at



6 690 der Beilagen 

Bundesgesetz vom :XXXXX, mit dem 
die Gewerbeordnung 1973, das Berggesetz 
1975, das Sonderabfallgesetz, das Altölgesetz 
1986 und das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 
geändert werden (Gewerberechtsnovelle 1988) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Gewerbeordnung 1.973, BGBI. Nr.50/1974, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 259/ 
1975, 253/1976, 233/1978, 66/1979, 223/1980, 
486/1981, 619/1981, 630/1982, 144/1983, 185/' 
1983,567/1983,269/1985 und 196/1988 sowie der 
Kundmachungen BGBI. Nr. 37911978, 10111986 
und 289/1986 wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt, und es wird folgender Halb­
satz angefügt: 

"hiebei macht es keinen Unterschied, ob der durch 
die Tätigkeit beabsichtigte Ertrag oder sonstige 
wirtschaftliche Vorteil im Zusammenhang mit einer 
in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes 
fallenden Tätigkeit oder im Zusammenhang mit 
einer nicht diesem Bundesgesetz unterliegenden 
Tätigkeit erzielt werden soll." 

2. Dem § 1 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Bei Vereinen gemäß dem Vereinsgesetz 
1951 liegt die Absicht, einen Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, auch dann vor, 
wenn die Vereinstätigkeit das Erscheinungsbild 
eines einschlägigen Gewerbebetriebes aufweist und 
diese Tätigkeit - sei es mittelbar oder unmittelbar 
- auf Erlangung vermögens rechtlicher Vorteile 
für die Vereinsmitglieder gerichtet ist." 

3. Dem § 2 Abs. 1 Z 4 wird folgende lit. h ange-
fügt: . 

"h) der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und 
Lieferung von Wärme aus Biomasse mit einer 
Brennstoffwärmeleistung bis einschließlich 
zwei MW, wenn in dem betreffenden Gebiet 
im Zeitpunkt des Einlangens des Ansuchens 
gemäß § 353 bei der Behörde (§§ 333, 334 
und 335) keine leitungsgebundenenEnergie-

träger ausgenommen elektrische Energie vor­
handenen sind;" 

.4. § 2 Abs. 1 Z 18 lautet: 

,,18. die Herausgabe, das Herstellen und das Ver­
breiten (ausgenommen das Sammeln von 
Bestellungen bei Privatpersonen im Sinne 
des § 57 Abs. 1) periodischer Druckwerke 
durch das Medienunternehmen des Medien­
inhabers sowie den Kleinverkauf (ausgenom­
men das Sammeln von Bestellungen bei Pri­
vatpersonen im Sinne des § 57 Abs. 1) sol­
cher Druckwerke;" 

5. § 2 Abs. 4 Z 5 lautet: 

,,5. Fuhrwerksdienste mit anderen als Kraftfahr­
zeugen sowie das Vermieten und Einstellen 
von Reittieren;" 

6. Dem §2 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

,,(11) Für in den Anwendungsbereich dieses Bun­
desgesetzes fallende Tätigkeiten, die ohne die 
erforderliche Gewerbeberechtigung (Konzession) 
ausgeübt werden, gelten die die Ausübung dieser 
Tätigkeit regelnden Vorschriften dieses Bundesge- , 
setzes oder von auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen sinngemäß. Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung, die für Arbeitsver­
hältnisse zur Arbeitgebern gelten, welche ihre 
Tätigkeiten auf Grund von Gewerbeberechtigun­
gen (Konzessionen) ausüben, haben auch für 
Arbeitsverhältnisse zu jenen Arbeitgebern Geltung, 
welche diese Tätigkeiten ohne die erforderliche 
Gewerbeberechtigung (Konzession) ausüben." 

7. § 9 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Scheidet der Geschäftsführer oder der Päch­
ter aus, so darf das Gewerbe bis zur Bestellung 
eines neuen Geschäftsführers oder Pächters, läng­
stens jedoch während sechs Monaten, weiter ausge­
übt werden. Die Behörde hat diese Frist zu verkür­
zen, wenn mit der weiteren Ausübung des Gewer­
bes ohne Geschäftsführer oder Pächter eine beson­
dere Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen verbunden ist." 
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8. § 9 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Sofern Personengesellschaften des Handels­
rechtes ein Gewerbe, für das die Erbringung eines 

. Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, ausüben 
wollen, muß ein persönlich haftender Gesellschaf~ 
ter, der nach dem Gesellschaftsvenrag zur 
Geschäftsführung und zur Venretung der Gesell­
schaft berechtigt ist, zum Geschäftsführer (§ 39) 
bestellt werden. Diese Bestimmung gilt nicht für 
konzessioniene Gewerbe, die in der Form eines 
Industriebetriebes (§ 7) ausgeübt werden; weiters . 
ist diese Bestimmung im Falle des Todes des 
Geschäftsführers (§ 39) nicht anzuwenden, wenn 
die Gesellschaft nach dem Tod dieses persönlich 
haftenden Gesellschafters das Gewerbe weiter aus­
übt, bis zur Beendigung der Verlassenschaftsab­
handlung nach diesem Gesellschafter, im Falle des 
vorherigen Ausscheidens der Verlassenschaft aus 
der Gesellschaft nur bis zu dem Zeitpunkt des Aus­
scheidens." 

9. ,§ 9 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Ist eine juristische Person persönlich haf­
tende Gesellschafterin einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes, so wird dem Abs. 3 auch ent­
sprochen, wenn zum Geschäftsführer (§ 39) dieser 
Personengesellschaft eine natürliche Person bestellt 
wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufe­
nen Organ der betreffenden juristischen Person 
angehön." 

10. Dem § 9wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Ist eine juristische Person persönlich haf­
tende Gesellschafterin einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes und ist diese Personengesell­
schaft des Handelsrechtes persönlich haftende 
Gesellschafterin einer anderen solchen Personenge­
sellschaft, so wird dem Abs. 3 auch entsprochen, 
wenn zum Geschäftsführer (§ 39) der zuletzt 
genannten Personengesellschaft eine Person bestellt 
wird, die dem zur gesetzlichen Venretung berufe­
nen Organ der juristischen Person angehön, wenn 
weiters die juristische Person innerhalb der Mit­
gliedsgesellschaft die im Abs. 3 vorgeschriebene 
Stellung hat und wenn schließlich dieser Mitglieds­
gesellschaft innerhalb ihrer Mitgliedsgesellschaft 
ebenfalls die im Abs. 3 vorgeschriebene Stellung 
zukommt." 

11. Im § 11 Abs. 4 erster Satz entfallen im ersten 
Halbsatz die Wone "als Einzelkaufmann". 

12. § 11 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Wird der Betrieb eines Einzelunternehmers 
oder einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 
als Sacheinlage· in eine Kapitalgesellschaft oder bei 
der Gründung einer Kapitalgesellschaft in. diese 
gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen einge­
bracht, darf auf Grund der diesem Betrieb entspre­
chenden Gewerbeberechtigung des EinzeIunterneh­
mers oder der Personengesellschaft des Handels-

rechtes das Gewerbe durch längstens sechs Monate 
nach der diese Einbringung betreffenden Eintra­
gung in das Handelsregister von der Kapitalgesell­
schaft weiter ausgeübt werden. Die Kapitalgesell­
schaft hat diese Eintragung in das Handelsregister 
und die weitere Ausübung des Gewerbes innerhalb 
von zwei Wochen nach der Eintragung in das Han­
delsregister der Behörde (§ 345 Abs. 1) anzuzeigen. 
Nach Ablauf von sechs Monaten nach der Eintra­
gung endigt die Gewerbeberechtigung." 

13. Dem § 11 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Werden Aktiengesellschaften und Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung mit- oder unter~ 
einander oder Genossenschaften durch Aufnahme 
verschmolzen, so dürfen auf Grund der Gewerbe­
berechtigungen der übenragenden Gesellschaft 
(Genossenschaft) die Gewerbe durch längstens 
sechs Monate nach der Eintragung der Verschmel­
zung in das Handelsregister (Genossenschaftsregi­
ster) von der übernehmenden juristischen Person 
weiter ausgeübt werden. Die übernehmende juristi­
sche Person hat die Verschmelzung und die weitere 
Ausübung der Gewerbe innerhalb von zwei 
Wochen nach der Eintragung der Behörde (§ 345 
Abs. 1) anzuzeigen. Nach Ablauf von sechs Mona­
ten nach der Eintragung endigen die Gewetbebe­
rechtigungen der übenragenden Gesellschaft 
(Genossenschaft). " 

14. § 15 Z 1 lautet: 

,,1. in einem Standon, in dem die Ausübung die­
ser Tätigkeit im Zeitpunkt der Gewerbean­
meldung oder der Entscheidung über das 
Konzessionsansuchen durch Rechtsvorschrif­
ten verboten ist, oder" 

15. Dem § 17 Abs. 2 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Das gilt nicht,· wenn das· betreffende Gewerbe 
innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens drei 
Jahre als Gewerbeinhaber oder Pächter ausgeübt 
wurde oder wenn innerhalb der letzten fünf Jahre 
drei Jahre eine Tätigkeit im betreffenden Gewerbe 
als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer 
edolgte." 

16. § 18 Abs. 7 und 8 lautet: 

,,(7) Der Nachweis des edölgreichen Besuches 
einer Schule ersetzt nach Maßgabe des Abs. 8 den 
fachlich-theoretischen oder den kaufmännischenc 
rechtskundlichen Teil der Meisterprüfung, wenn 
den Schülern während des Besuches der Schule die 
zurseIhständigen Ausübung des betreffenden 
Gewerbes erforderlichen Fähigkeiten und Kemit­
nisse auf fachlich-theoretischem oder kaufmän­
nisch-rechtskundlichem Gebiet vermittelt werden. 

(8) Der Bu.ndesminister für winschaftliche Ange­
legenheiten hat hinsichtlich der der Aufsicht des 
Bundesministers für Unterricht, Kunst und Spon 
unterliegenden Schulen im Einvernehmen mit die-

3 
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sem Bundesminister und hinsichtlich der der Auf­
sicht des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung unterliegenden Schulen im Einverneh­
men mit diesem Bundesminister mit Verordnung 
festzulegen, ob der erfolgreiche Besuch einer 
Schule den fachlich-theoretischen Teil und den 
kaufmännisch-rechtskundlichen Teil oder einen 
dieser Teile der Meisterprüfung ersetzt. Hiebei sind 
maßgebend 

1. bei öffentlichen Schulen oder mit dem Öffent­
lichkeitsrecht ausgestatteten Privatschulen, an 
denen auf Grund von gemäß § 6 des Schulor­
ganisationsgesetzes, BGBI. Nr.242/1962, 
erlassenen Lehrplänen unterrichtet wird, die 
Gestaltung des Lehrplanes; 

2. bei den sonstigen Schulen die Gestaltung des 
Lehrplanes und die vermittelten Fähigkeiten 
und Kenntnisse." 

17. § 18 Abs. 9 entfällt. 

18. Im § 22 Abs. 3, 4, 5, 7 und 9 treten an Stelle 
der Worte "Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie" jeweils die Worte "Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten". 

19. Im § 22 Abs. 5 zweiter Satz treten an Stelle 
der Worte "Bundesminister für Unterricht und 
Kunst" die· Worte "Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und Sport". 

20. Im § 22 Abs. 5 letzter Satz tritt an Stelle der 
Worte "Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz" das Wort "Bundeskanzler". 

21. § 22 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Für gebundene Gewerbe, bei denen die 
Befähigung durch ein Zeugnis über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung nachzuweisen ist, ferner für 
konzessionierte Gewerbe, bei denen die Befähigung 
durch ein Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte 
Prüfung anderer Art als die Meisterprüfung (Kon­
zessionsprüfung) nachzuweisen ist, hat der Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten, unter 
Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Ent­
wicklung des betreffenden Gewerbes, auf die von 
Personen, die die Leistungen des Gewerbes in 
Anspruch nehmen, üblicherweise gestellten Anfor­
derungen, auf Gefahren für Leben; Gesundheit 
oder Eigentum, die von der Gewerbeausübung aus­
gehen können, auf die. an die selbständige Aus­
übung des Gewerbes zu stellenden Anforderungen 
und auf die für das Gewerbe geltenden besonderen 
Rechtsvorschriften durch Verordnung die erforder­
lichen Vorschriften über die Zulassung zur Prüfung 
und den Prüfungsstoff zu erlassen; hiebei ist auch 
festzulegen, welche Teile des Prüfungsstoffes 
Gegenstand einer schriftlichen oder mündlichen 
Prüfung oder praktischer Arbeiten sind. Für Schu­
len und Lehrgänge, deren erfolgreicher Besuch als 
Voraussetzung für die Zulassung zu einer Prüfung 
festgelegt ist, gilt Abs. 5 sinngemäß; die Gleichhal-

tung der ausländischen Schule oder des ausländi­
schen Lehrgangs bewirkt auch das in den die Prü­
fung regelnden Vorschriften vorgesehene Entfallen 
von Prüfungsteilen, wenn dieses Entfalle~ an den 
erfolgreichen Besuch der Schule (des Lehrgangs) 
gebunden ist, der (dem) die ausländische Schule 
(der ausländische Lehrgang) gleichgehalten 
wurde." 

22. Im § 22 Abs.9 treten an Stelle der Worte 
"sich 10 Jahre lang nicht mehr in dem betreffenden 
konzessionierten Gewerbe betätigt" die Worte 
"zehn Jahre lang nicht mehr die den Gegenstand 
des betreffenden konzessionierten Gewerbes bil­
denden Tätigkeiten ausgeübt". 

23. §22 Abs. 10 lautet: 

,,(10) Verordnungen gemäß Abs. 3, 4, 6,8 und 9 
betreffend den Befähigungsnachweis für das 
Gewerbe gemäß § 220, das Gewerbe der Herstel­
lung, Abfüllung oder Abpackung von immunbiolo­
gisehen und von bestimmten mikrobiologischen 
Präparaten (§ 221), das Gewerbe des Großhandels 
mit Drogen und Pharmazeutika (§ 222), das Drogi­
stengewerbe (§ 223), das Gewerbe der Sterilisie­
rung von medizinischen Injektionsspritzen und 
Infusionsgeräten und des Handels mit dießen 
Gegenständen (§ 228), das Gewerbe der Erzeugung 
von medizisehern Naht- und Organersatzmaterial 
und des Handels mit diesen Erzeugnissen {§ 232), 
das Kontaktlinsenoptikergewerbe (§ 236a) oder für 
das Gewerbe der Lebens- und Sozialberater (323e) 
sind im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler zu 
erlassen. Verordnung gemäß Abs. 3, 4, 6, 8 und 9 
betreffend den Befähigungsnachweis für das 
Gewerbe der Sonderabfallsammler und -beseitiger 
sowie der Altölsammler und -verwerter (§ 248a) 
sind im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie zu erlassen." 

24. Dem § 23a wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Bei Gewerben, für die in der gemäß § 7 des 
Berufsausbildungsgesetzes erlassenen Lehrberufsli­
ste kein entsprechender Lehrberuf vorgesehen ist 
und bei deren Ausübung überwiegend auch keine 
Ausbildung in anderen Lehrberufen erfolgt, ist in 
den Verordnungen gemäß § 22 Abs. 3 und gemäß 
§ 5a Abs. 3 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes, 
BGBI. Nr. 85/1952, in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBI. Nr. 486/1981 festzulegen, daß abwei­
chend vom Abs. 1 der Prüfungsteil Ausbilderprü­
fung bei den Prüfungen im Sinne des § 22 Abs. 1 
Z 3 für diese Gewerbe entfallen kann." 

25. Im § 24 Abs. 2 und 4 treten jeweils an Stelle 
der Worte "Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie" die Worte "Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten" sowie an Stelle der 
Worte "Bundesminister für Unterricht und Kunst" 
die Worte "Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport". 
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26. Im § 24 Abs. 3 und 4 tritt jeweils an Stelle der 
Worte "Bundesminister für' Gesundheit und 
Umweltschutz" das Wort "Bundeskanzler". 

- 27. Dem § 26 werden folgende Abs.3 und 4 
angefügt: 

,,(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch bei Ansuchen 
um Nachsicht von den im Abs. 1 oder 2 angeführ­
ten Ausschlußgründen zum Zwecke der Bestellung 
als Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer; bei 
der Beurteilung, ob die Nachsichtsvoraussetzungen 
gegeben sind, ist darauf abzustellen, ob der Nach­
sichtswerber den mit einer Gewerbeausübung, wie 
sie dem Gewerbe· entspricht, für die er zum 
Geschäftsführer bestellt werden soll, verbundenen 
Zahlungspflichten nachkommen könnte. 

(4) Die Nachsicht gemäß Abs.l, 2 oder 3 ist 
nicht zu erteilen, wenn andere Ausschließungs­
gründe gemäß § 13 vorliegen als jene, für die die 
Nachsicht erteilt werden soll." 

28. § 28 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 ist unbefristet 
zu erteilen, es sei denn, daß durch die Nachsichts­
erteilung die Fortführung eines bestehenden Betrie~ 
bes, auch wenn für diesen keine entsprechende 
Gewerbeberechtigung mehr besteht, ermöglicht 
werden soll." 

29. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 

,,§ 28a. Die Nachsicht vom für ein Handwerk 
oder ein gebundenes Gewerbe vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis ist weiters zu erteilen, 

1. wenn der Nachsichtswerber eine technische, 
naturwissenschaftliche oder montanistische 
Studienrichtung oder eine Studienrichtung 
der Bodenkultur an einer inländischen Uni­
versität erfolgreich besucht hat, 

2. wenn dieses Studium zumindest grundsätzli­
che Erkenntnisse über das vom Nachsichts­
werber angestrebte Gewerbe vermittelt, 

3. wenn die Gewerbeausübung auf die Erzeu­
gung nicht herkömmlicher Produkte oder auf 
sonstige nicht herkömmliche Tätigkeiten ein­
geschränkt wird und 

4. wenn keine Ausschließungsgründe gemäß 
§ 13 vorliegen." 

30. Nach § 32 wird folgender § 32a eingefügt: 

,,§ 32a. Die Überprüfung und Überwachung von 
Anlagen, Einrichtungen und Gegenständen darf, 
sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, nur 
von den zur Herstellung der betreffenden Anlagen, 
Einrichtungen oder Gegenstände berechtigten 
Gewerbetreibenden und im Rahmen ihres Fachge­
bietes von zur Ausübung des Gewerbes eines Tech­
nischen Büros (§ 171a) berechtigten Gewerbetrei­
benden vorgenommen werden." 

31. Im § 33 entfallen die Absatzbezeichnung 
,,(1)" und der Absatz 2. 

32. Im § 34 Abs. 1 entfällt die Z 3. 

33. Dem § 34 werden folgende Abs. 3 bis 5 ange­
fügt: 

,,(3) Das Abschließen von Warenhandelsgeschäf­
ten im eigenen Namen für eigene oder fremde 
Rechnung darf nur von zum Handel mit den 
betreffenden Waren berechtigten Gewerbetreiben­
den ausgeübt werden. 

(4) Das Vermitteln oder das Abschließen von 
Warenhandelsgeschäften im fremden Namen und 
für fremde Rechnung mit Personen, die Waren der 
angebotenen Art nicht für die Ausübung einer selb­
ständigen Erwerbstätigkeit benötigen, darf unbe­
schadet der Rechte der Erzeuger gemäß § 33 Abs. 1 
Z 6 und der Dienstleistungsgewerbetreibenden 
gemäß § 36 Abs. 1 nur von Handelsgewerbetreiben­
den im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung ausge­
übt werden. 

(5) Das Vermitteln oder das Abschließen von 
Warenhandelsgeschäften im fremden Namen und 
für fremde Rechnung, jedoch ohne damit ständig 
betraut zu sein, mit Personen, die Waren der ange­
botenen Art zur Ausübung einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit benötigen, darf, sofern gesetzlich 
nicht anderes bestimmt ist, nur von Handelsgewer­
betreibenden im Rahmen ihrer Gewerbeberechti­
gung ausgeübt werden." 

34. Dem § 35 wird folgender Satz angefügt: 

"Schließlich sind die Händler auch zum Vermitteln 
und Abschließen von Rechtsgeschäften im fremden 
Namen und auf fremde Rechnung über Arbeiten 
berechtigt, die wesensmäßig in unmittelbarem 
Zusammenhang mit einem von ihnen abgeschlosse­
nen Warenhandelsgeschäft stehen." 

35. Im § 36 Abs. 1 zweiter Satz werden nach dem 
Wort "Verkauf" die Worte "und zum Vermitteln 
des Verkaufs" eingefügt. 

36. Dem § 36 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Zur Ausübung des mit Omnibussen betrie­
benen Mietwagen-Gewerbes berechtigte Gewerbe­
treibende sind auch zum Ausschank und zum Ver­
kauf von in handelsüblich verschlossenen Gefäßen 
abgefüllten Getränken an ihre Fahrgäste berech­
tig." 

37. Dem § 37 werden folgende Abs. 5 bis 7 ange­
fügt: 

,,(5) Die Bewilligung zur Führung eines Neben­
betriebes ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
entziehen, wenn 

1. der Gewerbeinhaber mindestens dreimal 
wegen Übertretung von gewerberechtlichen 
Vorschriften, die die Ausübung des Gewerbes, 
das Gegenstand des Nebenbetriebes ist, 
regeln, oder von anderen Rechtsvorsthriften, 
die den Gegenstand dieses Gewerbes bildende 
Tätigkeiten regeln, bestraft worden ist und 
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ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu 
befürchten ist oder 

2. die gewerblichen Tätigkeiten des Nebenbe­
triebes nicht mehr in wirtschaftlichem oder 
fachlichem Zusammenhang mit der Tätigkeit 
des Hauptbetriebes stehen oder 

3. der Nebenbetrieb nicht mehr den Charakter 
eines Nebenbetriebes aufweist oder 

4. wenn der Nebenbetrieb während der letzten 
zwei Jahre nicht ausgeübt worden ist und der 
Gewerbeinhaber mit der Entrichtung der 
Umlage an die Landeskammer der gewerbli­
chen Wirtschaft für den Nebenbetrieb mehr 
als zwei Jahre in Rückstand ist; von der Ent­
ziehung ist abzusehen, wenn spätestens 
zugleich mit der Berufung gegen den erstin­
stanzlichen Bescheid, mit dem die Entziehung 
verfügt worden ist, die Bezahlung des gesam­
ten Umfagenrückstandes nachgewiesen wird. 

(6) Für die Entziehung gemäß Abs.5 Z 1 gilt 
§ 87 Abs. 3 bis 6 sinngemäß. 

(7) Vor der Entziehung sind die für den Haupt­
und den Nebenbetrieb zuständigen Gliederungen 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
und die Kainmer für Arbeiter und Angestellte zu 
hören." 

38. § 39 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,§ 39. (1) Der Gewerbeinhaber kann für die Aus­
übung seines Gewerbes einen Geschäftsführer 
bestellen, der dem Gewerbeinhaber gegenüber für 
die fachlich einwandfreie Ausübung des Gewerbes 
und der Behörde (§ 333) gegenüber für die Einhal­
tung der gewerberechtlichen Vorschriften verant­
wortlich ist; er hat einen Geschäftsführer zu bestel­
len, wenn er keinen Wohnsitz im Inland hat. 

(2) Der Geschäftsführer muß den für die Aus­
übung des Gewerbes vorgeschriebenen persönli­
chen Voraussetzungen entsprechen, seinen Wohn­
sitz im Inland haben und in der Lage sein, sich im 
Betrieb entsprechend zu betätigen. Handelt es sich 
um ein Gewerbe, für das die Erbringung des Befä­
higungsnachweises vorgeschrieben ist, so muß der 
gemäß § 9 Abs. 1 zu bestellende Geschäftsführer 
einer juristischen Person außerdem 

1. dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen 
Organ der juristischen Person angehören 
oder 

2. Prokurist sein oder 
3. ein Arbeitnehmer sein, der mindestens die 

Hälfte der nach den arbeitsrechtlichen V or­
schriften geltenden wöchentlichen Normalar­
beitszeit im Betrieb beschäftigt ist. 

Erfüllt der Geschäftsführer die Voraussetzungen 
gemäß Z 2 oder 3, darf er diese Funktion nur bei 
zwei verschiedenen Gewerbetreibenden ausüben, es 
sei denn, daß er diese Funktion bei zu einem Kon­
zern gehörenden Gewerbetreibenden ausübt. Der 

gemäß Abs. 1 für die Ausübung eines Gewerbes, für 
das die Erbringung des Befähigungsnachweises vor­
geschrieben ist, zu bestellende Geschäftsführer 
eines Gewerbeinhabers, der keinen Wohnsitz im 
Inland hat, muß Prokurist sein oder ein Arbeitneh­
mer, der mindestens die Hälfte der nach den 
arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden wöchent­
lichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigt ist, 
sein." 

39. § 46 Abs. 1 lautet: 

,,§ 46. (1) Wenn gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist, ist eine Gewerbeausübung, auch wenn 
sie nur kurzfristig oder vorübergehend ist, außer­
halb des Standortes der Gewerbeberechtigung oder 
einer weiteren Betriebsstätte unzulässig." 

40. Im § 46 Abs. 6 wird der zweite Satz durch 
folgende Sätze ersetzt: 

"Wenn die dem Erwerb von Waren zugrunde lie­
genden Rechtsgeschäfte in einem Standort des 
Gewerbes abgeschlossen wurden, ist jedoch die 
Ausfolgung dieser Waren in diesen Räumlichkeiten 
zulässig. Die Ausnahme von den Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 4 gilt auch dann, wenn auf diese Räum­
lichkeiten die Bestimmungen über gewerbliche 
Betriebsanlagen (§§ 74 bis 83) anzuwenden sind." 

41. § 48 Abs. 1 lautet: 

,,§ 48. (1) Das Recht zur Ausübung des Gewer­
bes in der weiteren Betriebsstätte erlischt mit dem 
Einlangen der Anzeige des Gewerbeinhabers über 
die Einstellung der Gewerbeausübung in der weite­
ren Betriebsstätte bei der Behörde (§ 345 Abs. 4 
oder 5), wenn nicht der Gewerbeinhaber die Ein­
stellung mit einem späteren Tage erklärt oder an 
den Eintritt einer Bedingung bindet, keinesfalls 
aber innerhalb eines Monats nach der Begründung 
des Rechtes zur Ausübung des Gewerbes in der 
weiteren Betriebsstätte oder nach der letzten Verle­
gung des Betriebes der weiteren Betriebsstätte." 

42. § 49 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Abs. 1 und 2 sind auch auf die Verlegung 
des Betriebes einer weiteren Betriebsstätte in einen 
anderen Standort anzuwenden; eine Verlegung des 
Betriebes einer weiteren Betriebstätte innerhalb 
eines Monats nach Begründung des Rechtes zur 
Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Betriebs­
stätte oder nach der letzten Verlegung des Betriebs 
der weiteren Betriebsstätte ist jedoch unzulässig." 

43. Im § 50 Abs. 1 wird nach der Z 5 folgende 
Z 5a eingefügt: 

,,5a. vorübergehende Ausstellungen von Waren 
für andere als Privatpersonen (§ 57 Abs. 1) in 
geschlossenen Räumlichkeiten abhalten, 
wenn nur mittels an bestimmte Personen 
gerichteter Einladungen zum Besuch der 
Ausstellung aufgefordert wird;" 
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44. Im § 50 Abs.1 Z 9 werden die Worte 
"Lebens- und Genußmitteln" durch die Worte 
"Lebensmitteln, Verzehrprodukten" ersetzt. 

45. Im § 50 Abs. 3 werden die Worte "Handel, 
Gewerbe und Industrie" durch die Worte wirt­
schaftliche Angelegenheiten" sowie die Worte 
"oder des Jugendschutzes erfordern, im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
UE.mweltschhutz," durch die Worte "erfordern, im 

mverne men mit dem Bundeskanzler, wenn es 
Gründe des Jugendschutzes erfordern, im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Umwelt 
Jugend und Familie," ersetzt. ' 

46. § 52 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angele~enheiten ha~, we~1n es Gründe der V olksge­
sundhe1t erfordern, 1m Emvernehmen mit dem Bun­
deskanzler, wenn es Gründe der öffentlichen 
Sicherheit erfordern, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres, wenn es Gründe des 
Jugendschutzes erfordern, im Einvernehmen mit 
~em Bundesminister für Umwelt, Jugend und Fami­
lie, durch Verordnung zu bestimmen, daß auch 
a?dere als die im Abs. 2 genannten Tätigkeiten 
m~ht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen 
mittels Automaten ausgeübt, insbesondere daß 
bestimmte Waren nicht oder nur unter bestimmten 
Voraussetzungen mittels Automaten verkauft oder 
verabreicht werden dürfen." 

-47. § 53 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. einer Bewilligung der Gemeinde, die nur 
Gewerbetreibenden, die ihre Tätigkeit in klei­
nerem Umfang ausüben und die nicht im 
Handelsregister eingetragen sind, zu deren 
besserem Fortkommen auf Ansuchen für das 
Feilbieten ihrer eigenen Erzeugnisse, 
beschränkt auf das Gemeindegebiet, nach 
Anhörung der zuständigen Gliederung der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
auf Widerruf zu erteilen ist." 

48. § 53 Abs. 2 entfällt. 

49. § 53 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Bei Ausübung des Feilbietens im Umherzie­
hen ge~äß Abs. 1 Z 1 ist der Original-Gewerbe­
schein stets mitzuführen und auf Verlangen der 
behördlichen Organe vorzuweisen." 

50. Im § 53 Abs. 6 erster Satz werden nach dem 
Beistrich nach dem Wort "Brennholz" die Worte 
"Rahm, Topfen, Käse," eingefügt. 

51. § 53 Abs. 6 letzter Satz lautet: 

"Abs. 3 gilt sinngemäß." 

52. § 53a lautet: 

,,§ 53a. (1) Bäcker, Fleischer und Lebensmittel­
kleinhändler dürfen Waren, zu deren Feilhalten sie 
im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeiten berech-

tigt sind, im Umherziehen von Ort zu Ort oder von 
Haus zu Haus in Gemeinden oder Teilen von 
Gemeinden, in denen keine Versorgung der Bevöl­
kerung mit solchen Waren durch ortsfeste Betriebs­
stätten stattfindet, feilbieten, wenn die betreffende 
Bevölkerung die zur Befriedigung der notwendi­
gen, Bedürfnisse des täglichen Lebens dienenden 
Lebensmittel nicht unter zumutbarem Zeit- und 
Kostenaufwand ohne Benützung eines Kraftfahr­
zeuges oder eines öffentlichen Verkehrsmittels in 
ortsfesten gewerblichen Betriebsstätten kaufen 
kann. 

(2) Das Feilbieten im Umherziehen g~mäß Abs. 1 
bedarf einer Bewilligung der für die Gemeinde 
oder Teile von Gemeinden, in denen das Feilbieten 
im Umherziehen ausgeübt werden soll, örtlich 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. Die 
Bewilligung hat die Gemeinden und Teile von 
Gemeinden, in denen das Feilbieten im Umherzie­
hen ausgeübt werden darf, genau zu bezeichnen. 
Die Bewilligung ist auf die Dauer von höchstens 
zwei Jahren zu befristen. Vor der Erteilung der 
Bewilligung sind die berührten Gemeinden zum 
Vorliegen der im Abs. 1 festgelegten Voraussetzun­
gen für die Erteilung der Bewilligung zu hören." 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 2 darf nur 
Gewerbetreibenden erteilt werden, die das betref­
fende Gewerbe in einer ortsfesten Betriebsstätte mit 
einem Standort ausüben, der in dem Verwaltungs­
bezirk, zu dem die Gemeinde gehört, in der das 
Feilbieten im Umherziehen gemäß Abs. 1 ausgeübt 
werden soll, oder in einer an diesen Verwaltungs­
bezirk angrenzenden Gemeinde liegt. 

(4) Die Gewerbetreibenden dürfen beim Feilbie­
ten gemäß Abs. 1 nur solche Waren feilhalten, die 
sie auch in den im Abs. 3 genannten ortsfesten 
Betriebsstätten feilhalten. Ungeachtet dessen 
besteht jedoch beim Feilbieten gemäß Abs. 1 die 
Verpflichtung, daß Lebensmittelkleinhändler jeden­
falls Frischmilch, Rahm, Obers, Butter, Joghurt, 
Frucht joghurt, Topfen, Käse, Mehl und Zucker, 
Bäcker jedenfalls Schwarzbrot und Semmeln und 
Fleischer jedenfalls vorverpacktes Fleisch und Wür­
ste feilhalten." 

53. § 54 Abs. 1 lautet: 

,,§ 54. (1) Die Gewerbetreibenden dürfen selbst 
oder durch ihre bevollmächtigten Arbeitnehmer 
Personen überall aufsuchen, um Bestellungen auf 
Dienstleistungen, die Gegenstand ihres Gewerbes 
sind, zu sammeln, sofern nicht in sonstigen Rechts­
vorschriften anderes bestimmt ist. Jedenfalls verbo­
ten ist das Aufsuchen von Privatpersonen (§ 57 
Abs. 1), wenn hiebei in irgendeiner Form der Ein­
druck erweckt wird, daß das für die bestellten 
Dienstleistungen geforderte Entgelt zumindest zum 
Teil gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken zugute kommt." 
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54. § 57 Abs. 1 lautet: 

,,§ 57. (1) Das Aufsuchen von Privatpersonen, 
das sind andere als die in den §§ 55 Abs. 1 und 56 
Abs. 1 genannten Personen, zum Zwecke des Sam­
melns von Bestellungen auf Waren ist hinsichtlich 
des Vertriebes von Lebensmitteln, Verzehrproduk­
ten, kosmetischen Mitteln, Giften, zur arzneilichen 
Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten, 
Heilbehelfen, Textilien, Uhren, Gold-, Silber- und 
Platinwaren, Juwelen und Edelsteine, Waffen und 
Munition, pyrotechnischen Artikeln, Grabsteinen 
und Grabdenkmälern und deren Zubehör sowie 
Kränzen und sonstigem Gräberschmuck verboten. 
Hinsichtlich dieser Waren sind auch in Privathaus­
halten stattfindende Werbeveranstaltungen ein­
schließlich Werbe- und Beratungspartys, die sich an 
Privatpersonen richten, verboten, gleichgültig, ob 
die Werbeveranstaltung von Gewerbetreibenden 
selbst oder von jemand anderen organisiert wird. 
Weiters verboten ist das Aufsuchen von Privatper­
sonen, wenn hiebei in irgendeiner Form der Ein­
druck erweckt wird, daß das für die bestellten 
Waren geforderte Entgelt zumindet zum Teil 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken zugute kommt." 

55. Im § 57 Abs. 2 erster Satz werden die Worte 
"Handel, Gewerbe und Industrie" durch die Worte 
"wirtschaftliche Angelegenheiten" sowie die Worte 
"oder des Jugendschutzes erfordern, im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz," durch die Worte "erfordern, im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, wenn es 
Gründe des Jugendschutzes erfordern, im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie," ersetzt. 

56. Dem § 57 Abs. 2 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Für in einer solchen Verordnung bezeichnete 
Waren gilt auch das im Abs. 1 festgelegte Verbot 
von Werbeveranstaltungen." 

57. Im § 57 Abs. 3 erster Satz werden die Worte 
"der Gemeinde des Standortes" jeweils durch die 
Worte "des Verwaltungs bezirks, zu dem die 
Gemeinde des Standortes gehört," ersetzt. 

58. § 58 lautet einschließlich der Überschrift: 

"Sammeln von Bestellungen auf periodische 
Druckwerke 

§ 58. Für das Sammeln von Bestellungen auf 
periodische Druckwerke bei Privatpersonen gelten 
sinngemäß § 57 Abs. 2 bis 4 sowie die §§ 59 bis 62." 

59. § 62 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Gültigkeit der Legitimation für Hand­
lungsreisende endet fünf Jahre nach dem Tag der 
Ausstellung. Die Gültigkeit ist auf Antrag jeweils 
um weitere fünf Jahre zu verlängern .. Für die Ver­
längerung der Gültigkeit gelten die Abs. 1 und 2 

sinngemäß; die Verlängerung der Gültigkeit ist frü­
hestens drei Monate und spätestens einen Monat 
vor dem Ende der Gültigkeit zu beantragen." 

60. § 62 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Legitimation für Handlungsreisende ist 
durch die Bezirksverwaltungsbehörde zurückzu­
nehmen, wenn sich ergibt, daß die im Abs. 2 ange­
führten Umstände nach Ausstellung der Legitima­
tion oder der Verlängerung ihrer Gültigkeit einge­
treten sind." 

61. Die bisherigen Abs. 4 und 5 des § 62 erhalten 
die Absatzbezeichnung ,,(5)" und ,,(6)". 

62. § 63 Abs. 1 dritter Satz lautet: 

"Im übrigen Geschäftsverkehr, insbesondere in 
Ankündigungen, dürfen Abkürzungen des Namens 
oder andere Bezeichnungen verwendet werden, 
wenn diese Abkürzungen und Bezeichnungen 
kennzeichnungskräftig sind und wenn die Verwen­
dung nicht in einer Weise erfolgt, die geeignet ist, 
Verwechslungen oder Irreführungen herbeizufüh­
ren." 

63. Im § 64 Abs.2 wird das Wort "Firmen" 
durch die Worte "Namen von Gewerbebetrieben" 
ersetzt. 

64. Im § 68 Abs. 1 treten an Stelle der Worte 
"Staatswappen der Republik Österreich" die Worte 
"Wappen der Republik Österreich (Bundeswap­
pen)". 

65. Im § 68 Abs.4 tritt an Stelle des Wortes 
"Staatswappen" das Wort "Bundeswappen". 

66. Im § 68 Abs.5 tritt an Stelle der Worte 
"Staatswappen der Republik Österreich" das Wort 
"Bundeswappen" . 

67. § 69 Abs. 1 lautet: 

,,§ 69. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann zur Vermeidung einer 
Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Men­
schen oder zur Vermeidung von Belastungen der 
Umwelt (§ 69a) durch Verordnung festlegen, wel­
che Maßnahmen die Gewerbetreibenden bei der 
Gewerbeausübung hinsichtlich der Einrichtung der 
Betriebsstätten, hinsichtlich der Waren, die sie 
erzeugen oder verkaufen oder deren Verkauf sie 
vermitteln, hinsichtlich der Einrichtungen oder son­
stigen Gegenstände, die sie zur Benützung bereit­
halten, oder hinsichtlich der Dienstleistungen, die 
sie erbringen, zu treffen haben." 

68. § 69 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann zum Schutz der Kunden vor 
Vermögensschäden durch Verordnung festlegen, 
welche Maßnahmen die Gewerbetreib.enden bei der 
Gewerbeausübung hinsichtlich der Einrichtung der . 
Betriebsstätten, hinsichtlich der Waren, die sie 
erzeugen, verkaufen oder vermieten oder deren 
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Verkauf sie vermitteln, hinsichtlich der Einrichtun­
gen oder sonstigen Gegenstände, die sie zur Benüt­
zung bereithalten oder hinsichtlich der Dienstlei­
stungen, die sie erbringen, zu treffen haben (Aus­
übungsregeln). Weiters kann der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten nach Anhö­
rung der zuständigen Gliederung der Bundeskam­
mer der gewerblichen Wirtschaft durch Verord­
nung Regeln über die Verhaltensweisen, die bei der 
Ausübung eines bestimmten Gewerbes einzuhalten 
sind, und über die für die Gewerbeausübung erfor- . 
derliche Betriebsausstattung festlegen (Standesre­
geln); hiebei ist auf die Gewohnheiten und Gebräu­
che, die in diesem Gewerbe von Personen, die die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anwenden, 
eingehalten werden und auf die Anforderungen, 
die von den die Leistungen dieses Gewerbes in 
Anspruch . nehmenden Personen üblicherweise 
gestellt werden, sowie darauf Bedacht zu nehmen, 
daß das Ansehen des betreffenden Gewerbe,s und 
das Vertrauen aller von der Gewerbeausübung 
berührten Personen in die das Gewerbe ausüben­
den Gewerbetreibenden gewahrt bleibt. Verord­
nungen über Standesregeln können zum Gegen­
stand haben zum Beispiel Bestimmungen über 

1. das standesgemäße Verhalten im Geschäfts­
verkehr mit den Auftraggebern, 

2. das standesgemäße Verhalten gegenüber 
anderen Berufsangehörigen oder Angehöri­
gen anderer Berufe, die durch die Gewerbe­
ausübung berührt werden, 

3. das standesgemäße Verhalten gegenüber Per­
sonen, die weder Auftraggeber noch Berufs­
angehörige sind, auf die sich aber die Gewer­
beausübung bezieht oder die von der Gewer­
beausübung betroffen sind, 

4. die Ausstattung des Betriebes, die eine stan­
desgemäße Berufsausübung gewährleistet, . 

5. für die Gewerbe der Immobilienmakler 
(§ 259), der Immobilienverwaltung (§ 263), 
der Personalkreditvermittlung (§ 267) und der 
Inkassobüros (§ 307) die Höchstbeträge der 
den Gewerbetreibenden gebührenden Provi­
sionssätze oder sonstigen Vergütungen." 

69. Nach § 69 wird folgender § 69a eingefügt: 

,,§ 69a. Belastungen der Umwelt, die durch Ver­
ordnungen gemäß § 69 Abs. 1, § 76 Abs. 1 und § 82 
Abs. 1 zu vermeiden sind, sind jedenfalls solche 
nachteiligen Einwirkungen, die geeignet sind, ins­
besondere den Boden, den Pflanzenbestand oder 
den Tierbestand bleibend zu schädigen." 

70. Im.§ 70 Abs. 1 werden die Worte "Handel, 
Gewerbe und Industrie" durch die Worte "wirt­
schaftliche Angelegenheiten" ersetzt. 

71. Dem § 70 Abs. 1 werden folgende Sätze 
angefügt: 

"Hiebei gilt § 22 Abs. 1 Z 1, 3, 4 und 5, Abs.5 
erster und zweiter Satz und Abs. 8 sinngemäß, 
wobei ein Ze~gnis über eine erfolgreiche Prüfung 

(§ 22 Abs. 1 Z 3) nur für Tätigkeiten, die Gegen­
stand eines Gewerbes sind, für das zum Nachweis 
der Befähigung eine Prüfung vorgeschrieben ist, 
festgelegt werden darf. Eine solche Prüfung ist vor 
der für die Prüfung zum Nachweis der Befähigung 
zuständigen Prüfungskommission abzulegen; die 
§§ 350 bis 352 gelten sinngemäß." 

72. Nach § 70 wird folgender § 70a eingefügt: 

,,§ 70a. Zum Schutz von Tieren gegen Quäle­
reien und im Interesse des artgemäßen Haltens von 
Tieren kann der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten durch Verordnung Vorschriften 
über das Halten von Tieren im Rahmen gewerbli­
cher Tätigkeiten, insbesondere über die von den 
mit der Tierhaltung beschäftigten Personen nach­
zuweisende Ausbildung, erlassen." 

73. § 71 lautet: 

,,§ 71. (1) Gewerbetreibende dürfen Maschinen, 
Geräte oder deren Teile und Zubehör, wenn wegen 
der Bauart oder Wirkungsweise Gefahren für das 
Leben oder die Gesundheit der Benützer herbeige­
führt werden können, nur' dann in den inländischen 
Verkehr bringen oder im Inland ausstellen, wenn 

a) eme Übereinstimmungserkärung (Abs.3) 
oder 

b) eine Genehmigung (Abs. 8) 

vorliegt. 

(2) Als Inverkehrbringen gilt nicht: 
a) das Überlassen von Maschinen, Geräten oder 

deren Teilen und Zubehör zum Zwecke der 
Lagerung, Verschrottung, Abänderung oder 
Instandsetzung, 

b) das Rückliefern von zur Lagerung, Abände­
rung oder Instandsetzung übernommenen 
Maschinen, Geräten oder deren Teilen und 
Zubehör an den Auftraggeber, 

c) das Überlassen oder Verwenden von Maschi­
nen, Geräten oder deren Teilen oder Zube­
hör zum Zusammenbau, wenn nach dem 
Zusammenbau die Voraussetzungen des 
Abs. 1 erfüllt sind. 

(3) Durch die Übereinstimmungserklärung hat 
der Gewerbetreibende, allenfalls unter Zugrundele­
gung einer Prüfbescheinigung einer zugelassenen' 
Prüfstelle (Abs. 5), festzustellen, daß die Maschine, 
das Gerät oder deren Teile und Zubehör den auf 
sie zutreffenden Bestimmungen einer Verordnung 
gemäß Abs. 4 und den auf sie zutreffenden Bestim­
mungen einschlägiger Normen oder einem gemäß 
Abs. 8 genehmigten Muster entspricht. Die näheren 
Bestimmungen über die Übereinstimmungserklä­
rung und die Prüfbescheinigung sowie über die 
Übereinstimmungserklärung zugrundeliegende 
technische Dokumentation hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozia­
les durch Verordnung festzulegen. 
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(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange­
legenheiten hat im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Arbeit und Soziales für Maschinen und 
Geräte sowie deren Teile und Zubehör, die wegen 
der Bauart oder Wirkungsweise Gefahren für das 
Leben oder die Gesundheit ihrer Benützer herbei­
führen können, durch Verordnung . festzulegen, 
welche grundlegenden Sicherheitsanforderungen 
hinsichtlich der Konstruktion, des Baus und weite­
rer Schutzmaßnahmen einschließlich der Beigabe 
von Beschreibungen und Bedienungsanleitungen 
zumindest zu treffen sind. 

(5) Für die Prüfung, ob Maschinen, Geräte oder 
deren Teile und Zubehör den auf sie zutreffenden 
Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 4 
und den auf sie zutreffenden Normen entsprechen, 
weiters für die Ausstellung von Prüfungsbescheini­
gungen sowie für die Abgabe von Gutachten für 
Genehmigungen sind staatlich autorisierte Prüfan­
stalten mit entsprechendem Autorisationsumfang 
zugelassen. 

(6) Das Vorliegen einer Übereinstimmungserklä­
rung oder einer Genehmigung ist durch den 
Gewerbetreibenden vor dem Inverkehrbringen oder 
Ausstellen durch Anbringen eines Zeichens oder 
einer Plakeite an der Maschine oder dem Gerät 
oder deren Teilen oder Zubehör nachzuweisen. 
Die näheren Bestimmungen über dieses Zeichen 
oder diese Plakette sind vom Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
. durch Verordnung festzulegen. 

(7) Maschinen und Geräte oder deren Teile und 
Zubehör, die den auf sie zutreffenden Bestimmun­
gen einer Verordnung gemäß Abs. 4 oder den auf. 
sie zutreffenden Bestimmungen einschlägiger Nor­
men nicht entsprechen und für die daher eine Über­
einstimmungserklärung nicht vorliegt, dürfen nur 
dann in den inländischen Verkehr gebracht werden 
oder im Inland ausgestellt werden, wenn eine Ge­
nehmigung vorliegt. Die Genehmigung ist vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales zu erteilen, wenn Gefahren für 
das Leben oder die Gesundheit der Benützer auf 
andere Weise entsprechend ausgeschlossen werden. 
Die Genehmigung kann sich auf eine bestimmte 
Maschine oder ein bestimmtes Gerät oder auch auf 
eine bestimmte Bauart (Muster) einer Maschine, 
eines Gerätes oder deren Teile und Zubehör 
erstrecken. Die Genehmigung kann vom Erzeuger 
oder auch von anderen Personen beantragt werden, 
die ein sachliches Interesse an der Genehmigung 
nachweisen. -

(8) Gewerbetreibende, die den Kauf von 
gebrauchten Maschinen, Geräten oder deren Tei­
len oder Zubehör vermitteln oder diese abändern 
oder instandsetzen, haben, wenn diese den auf sie 
zutreffenden Bestimmungen einer Verordnung 

gemäß Abs. 4 oder den in der Übereinstimmungser­
klärung angeführten Bestimmungen einschlägiger 
Normen oder den im Genehmigungsbescheid 
(Abs. 7) festgelegten Anforderungen nicht oder 
nicht mehr entsprechen, den Erwerber oder Auf­
traggeber nachweislich darauf aufmerksam zu 
machen." 

74. § 71a lautet: 

,,§ 71a. Der Stand der Technik im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist der auf den eillschlägigen wis­
senschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwick­
lungsstand fortschrittlicher technologischer V erfah­
ren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren 
Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei 
der Bestimmung des Standes der Technik sind ins­
besondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen 
oder Betriebsweisen heranzuziehen." 

75. § 72 lautet: 

,,§ 72. (1) Gewerbetreibende dürfen Maschinen 
oder Geräte, die im Leerlauf oder bei üblicher Bela­
stung einen größeren A-bewerteten Schalleistungs­
pegel als 80 dB entwickeln, nur dann in den inlän­
dischen Verkehr bringen, wenn die Maschinen und 
Geräte mit einer deutlich sichtbaren und gut lesba­
ren sowie dauerhaften Aufschrift versehen sind, die 
den entsprechend der Verordnung gemäß Abs. 2 
bestimmten A-bewerteten Schalleistungspegel bei 
Leerlauf und bzw. oder bei üblicher Belastung ent­
hält. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange­
legenheiten hat im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler, dem Bundesminister für Umwelt, Jugend 
und Familie und dem Bundesminister für Arbeit 
und Soziales entsprechend der Art der Maschinen 
und Geräte und dem Stand der Technik (§ 71a) 
durch Verordnung festzulegen, von wem und wie 
der A-bewertete Schalleistungspegel bei Leerlauf 
und bzw. oder bei üblicher Belastung zu bestimmen 
ist. 

(3) Werden nicht unter Abs. 1 fallende Maschi­
nen oder Geräte mit einer Aufschrift über die 
Geräuschentwicklung in den inländischen Verkehr 
gebracht, so hat diese Aufschrift, sofern für die in 
Betracht kommenden Arten von Maschinen oder 
Geräten eine Verordnung gemäß Abs. 2 besteht, 
den A-bewerteten Schalleistungspegel bei Leerlauf 
und bzw. oder bei üblicher Belastung zu enthalten, 
der entsprechend der Verordnung gemäß Abs. 2 
ermittelt worden ist." 

76. Dem § 73 werden folgende Abs.6 und 7 
angefügt: 

,,(6) Die Gewerbetreibenden haben beim 
Abschluß eines Rechtsgeschäfts mit einem Verbrau­
cher, für welches das Entgelt mit einer Anzahlung 
und mindestens zwei weiteren Teilzahlungen zu 
entrichten ist, diesem die Verzinsung, ausgedrückt 
in einem Jahreszinssatz, die Gesamtbelastung und 
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die Maßstäbe für eine allfällige Zinsgleitklausel 
nachweislich schriftlich und unter Ausfolgung einer 
Zweitschrift zur Kenntnis zu bringen. Etwaige son­
stige Kosten sind dabei gesondert auszuweisen. Der 
Jahreszinssatz ist jener ganzjährige, dekursive 
Hundertsatz, mit dem - unter Berücksichtigung 
von Zinseszinsen - nach finanzmathematischer .. 
Methode auf den Tag der Übergabe der Sache 
abgezinst, die Leistungen des Verbrauchers für das 
Abzahlungsgeschäft gleich hoch sind wie der vom 
Verbraucher geschuldete Betrag; die Jahre sind 
vom Tage der Übergabe der Sache an und die 
Monate kalendermäßig (365/360) zu rechnen. Der 
Zinssatz ist auf eine Dezimalstelle genau anzuge­
ben. 

(7) Gewerbetreibende, die Verbrauchern Rechts­
geschäfte anbieten, für welche das Entgelt mit einer 
Anzahlung und mindestens zwei weiteren Teilzah­
lungen zu entrichten ist, haben die Verzinsung, 
ausgedrückt in einem Jahreszinssatz, der nach 
Abs. 6 zu berechnen ist, durch Aushang in den für 
den Kundenverkehr bestimmten Geschäftsräumen 
ersichtlich zu machen. Gewerbetreibende, die Ver­
brauchern solche Rechtsgeschäfte mittels Katalo­
gen, Postwurfsendungen, Flugblättern oder sonst­
wie schriftlich anbieten, haben in dem betreffenden 
schriftlichen Anbot den nach Abs. 6 zu berechnen­
den Jahreszinssatz anzugeben." 

77. Nach § 73 wird folgender § 73a eingefügt: 

,,§ 73a. Gewerbetreibende, die Waren zum Ver­
kauf feilhalten, deren Preis nach der Masse berech­
net wird, oder die Waren zur Entnahme durch den 
Käufer feilhalten und hiefür eine bestimmte Masse 
angeben, müssen über eine geeignete Waage verfü­
gen, die es dem Käufer ermöglicht, die Masse der 
von ihm gekauften Waren nachprüfen zu lassen." 

78. § 74 Abs. 1 lautet: 

,,§ 74. (1) Unter einer gewerblichen Betriebsan­
lage ist jede örtlich gebundene Einrichtung zu ver­
stehen, die der Entfaltung einer gewerblichen 
Tätigkeit regelmäßig zu dienen bestimmt ist." 

79. § 74 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. das Leben oder die Gesundheit des Gewerbe­
treibenden, der nicht deri Bestimmungen des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBI. Nr.234/ 
1972, unterliegenden mittätigen Familienan­
gehörigen, der Nachbarn oder der Kunden, 
die die Betriebsanlage der Art des Betriebes 
gemäß aufsuchen, oder das Eigentum oder 
sonstige dingliche Rechte der Nachbarn zu 
gefährden; als dingliche Rechte im Sinne die­
ses Bundesgesetzes gelten auch die im § 2 
Abs. 1 Z 4 lit. gangeführten Nutzungs­
rechte," 

80. § 74 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Genehmigungspflicht besteht auch 
dann, wenn die Gefährdungen, Belästigungen, 

Beeinträchtigungen oder nachteiligen Einwirkun­
gen nicht durch den Inhaber der Anlage oder seine 
Erfüllungsgehilfen, sondern durch Personen in der 
Betriebsanlage bewirkt werden können, die die 
Anlage der Art des Betriebes gemäß in Anspruch 
nehmen." 

81. Dem § 74 werden folgende Abs. 4 und 5 
angefügt: 

,,( 4) Bergbauanlagen, in denen vom Bergbaube­
rechtigten auch gewerbliche Tätigkeiten ausgeübt 
werden, die mit Tätigkeiten der im § 2 Abs. 1 oder 
§ 132 des Berggesetzes 1975, BGBI. Nr. 259, 
genannten Art in wirtschaftlichem und fachlichem 
Zusammenhang stehen, bedürfen keiner Genehmi­
gung gemäß Abs. 2, wenn sie nach bergrechtlichen 
Vorschriften bewilligt sind und der Charakter der 
Anlage als Bergbauanlage gewahrt bleibt." 

(5) Anlagen zur Erzeugung elektrischen Stroms, 
die auch der mit dieser Tätigkeit in wirtschaftli­
chem und fachlichem Zusammenhang stehenden 
Gewinnung und Abgabe von Wärme dienen, bedür­
fen keiner Genehmigung gemäß Abs. 2, wenn sie 
nach anderen bundesrechtlichen Vorschriften für 
derartige Anlagen bewilligt sind und der Charakter 
als Anlage als Stromerzeugungsanlage gewahrt 
bleibt." 

82. § 76 lautet: 

,,§ 76. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler, dem Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie und dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft sowie dem Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales durch Verordnung 
Maschinen, Geräte und Ausstattungen bezeichnen, 
deren Verwendung für sich allein die Genehmi­
gungspflicht einer Anlage nicht begründet, weil sie 
so beschaffen sind ~der mit Schutzvorrichturigen so 
versehen oder für ihre Verwendung andere Schutz­
maßnahmen so getroffen sind, daß nach dem Stand 
der Technik (§ 71a) und dem Stand der medizini­
schen und der sonst in Betracht kommenden Wis; 
senschaften zu erwarten ist, daß Gefährdungen, 
Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige 
Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 oder Bela­
stungen der Umwelt (§ 69a) vermieden werden. 

(2) Ist diesbezüglich keine Regelung in einer 
Verordnung gemäß Abs. 1 erlassen worden, so hat 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, 
dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Fami­
lie und dem Bundesminister für Land- uhd Forst­
wirtschaft sowie dem Bundesminister für Arbeit 
und Soziales für eine bestimmte Bauart, für eine 
bestimmte Maschine, für ein bestimmtes Gerät oder 
für eine bestimmte Ausstattung auf Antrag durch 
Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen 
gemäß Abs. 1 dafür gegeben sind, daß die Verwen­
dung dieser Bauart, dieser Maschine, dieses Gerätes 

4 

690 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 15 von 42

www.parlament.gv.at



16 690 der Beilagen 

oder dieser Ausstattung für sich allein die Geneh­
migungspflicht einer Anlage nicht begründet. Der 
Antrag kann vom Erzeuger oder auch von anderen 
Personen gestellt werden, die ein sachliches Inter­
esse an der Feststellung nachweisen. 

(3) Im Genehmigungsverfahren sind unter Abs. 1 
oder Abs. 2 fallende Maschinen, Geräte oder Aus­
stattungen nur dann zu berücksichtigen, wenn 
durch die Verbindung der Maschine, des Gerätes 
oder der Ausstattung mit anderen Anlageteilen 
oder durch die Anzahl der Maschinen, Geräte oder 
Ausstattungen Gefährdungen, Belästigungen, 
Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen 
im Sinne des § 74 Abs. 2 bewirkt werden können." 

83. § 77 lautet: 

,,§ 77. (1) Die Betriebsanlage ist zu genehmigen, 
wenn nach dem Stand der Technik (§ 71a) und 
dem Stand der medizinischen und der sonst in 
Betracht kommenden Wissenschaften zu erwarten 
ist, daß überhaupt oder bei Einhaltung der erfor­
derlichenfalls vorzuschreibenden bestimmten geeig­
neten Auflagen die nach den Umständen des Ein­
zelfalles voraussehbaren Gefährdungen im Sinne 
des § 74 Abs. 2 Z 1 vermieden und Belästigungen, 
Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen 
im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 auf ein zumutba­
res Maß beschränkt werden. Die Betriebsanlage 
darf nicht für einen Standort genehmigt werden, in 
dem das Errichten oder Betreiben der Betriebsan­
lage zum Zeitpunkt der Entscheidung über den 
Genehmigungsantrag durch Rechtsvorschriften 
verboten ist. Die nach dem ersten Satz vorzuschrei­
benden Auflagen haben erforderlichenfalls auch 
Maßnahmen betreffend die Lagerung und die son­
stige Behandlung von Betriebsabfällen sowie Maß­
nahmen für den Fall der Unterbrechung des Betrie­
bes und der Auflassung der Anlage und Maßnah­
men betreffend Störfälle (§ 82a) zu umfassen; die 
Behörde kann weiters zulassen, daß bestimmte Auf­
lagen erst ab einem dem Zeitaufwand der hiefür 
erforderlichen Maßnahmen entsprechend festzule­
genden Zeitpunkt nach Inbetriebnahme der Anlage 
oder von Teilen der Anlage eingehalten werden 
müssen, wenn dagegen keine Bedenken vom Stand­
punkt des Schutzes der im § 74 Abs. 2 umschriebe­
nen Interessen bestehen. 

(2) Ob Belästigungen der Nachbarn im Sinne des 
§ 74 Abs. 2 Z 2 zumutbar sind, ist danach zu beur­
teilen, wie sich die durch die Betriebsanlage verur­
sachten Änderungen der tatsächlichen örtlichen 
Verhältnisse auf ein gesundes, normal empfinden­
des Kind und auf einen gesunden, normal empfin­
denden Erwachsenen auswirken. 

(3) Die Behörde hat Emissionen von Luftschad­
stoffen jedenfalls nach dem Stand der Technik zu 
begrenzen." 

84. § 78 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Behörde kann im Genehmigungsbe­
scheid anordnen, daß die Betriebsanlage oder Teile 
dieser Anlage erst auf Grund einer Betriebsbewilli­
gung in Betrieb genommen werden dürfen, wenn 
im Zeitpunkt der Genehmigung nicht ausreichend 
beurteilt werden kann, ob die die Auswirkungen 
der genehmigten Anlage oder von Teilen dieser 
Anlage betreffenden Auflagen des Genehmigungs­
bescheides die gemäß § 74 Abs. 2 wahrzunehmen­
den Interessen hinreichend schützen oder zur 
Erreichung dieses Schutzes andere oder zusätzliche 
Auflagen erforderlich sind; sie kann zu diesem 
Zweck auch einen befristeten Probebetrieb zulassen 
oder anordnen; der Probebetrieb darf höchstens 
zwei Jahre und im Falle einer beantragten Fristver­
längerung insgesamt höchstens drei Jahre dauern; 
die Behörde darf eine Fristverlängerung nur einmal 
und nur um höchstens ein Jahr zulassen oder 
anordnen, wenn der Zweck des Probebetriebes 
diese Verlängerung erfordert; der Antrag auf Frist­
verlängerung ist spätestens drei Monate vor Ablauf 
der Frist zu stellen; durch einen rechtzeitig gestell­
ten Antrag auf Fristverlängerung wird der Ablauf 
der Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
gehemmt. Für Betriebsanlagen oder Teile von 
Betriebsanlagen, die erst auf Grund einer Betriebs­
bewilligung in Betrieb genommen werden dürfen, 
können bei der Erteilung der Betriebsbewilligung 
auch andere oder zusätzliche Auflagen (§ 77 
Abs. 1) vorgeschrieben werden; hinsichtlich einer 
Berufung des Bewerbers um die Betriebsbewilli­
gung gegen den Betriebsbewilligungsbescheid gilt 
Abs. 1 sinngemäß." 

85. § 78 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Behörde hat auf Antrag von der Ver­
pflichtung zur Herstellung des dem Genehmi­
gungsbescheid oder dem Betriebsbewilligungsbe­
scheid entsprechenden Zustandes dann Abstand zu 
nehmen, wenn es außer Zweifel steht, daß die 
Abweichungen die durch den Genehmigungsbe­
scheid oder Betriebsbewilligungsbescheid getrof­
fene Vorsorge nicht verringern. Die Behörde hat 
die Zulässigkeit der Abweichungen mit Bescheid 
auszusprechen. " 

86. § 78 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Behörde kann bei der Genehmigung 
von Betriebsanlagen für die Ausübung eines kon­
zessionierten Gewerbes gemäß § 248a und bei der 
Genehmigung von Rohrleitungsanlagen, mit denen 
brennbare Gase mit einem den atmosphärischen 
Druck um mehr als 1 bar übersteigenden Betriebs­
druck oder Erdöl oder flüssige Erdölprodukte 
befördert werden, im Genehmigungsbescheid auch 
den Abschluß und den Fortbestand einer Haft­
pflichtversicherung vorschreiben, wenn der Ersatz 
für Schädigungen, die im Hinblick auf die beson­
dere Gefährlichkeit des Betriebes solcher Anlagen 
möglich sind, in anderer Weise nicht gesichert ist. 
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Diese Bestimmung gilt nicht für Rohrleitungsanla­
gen, die der Verteilung von brennbaren Gasen, 
Erdöl oder Erdölprodukten innerhalb von Gebäu­
den oder abgegrenzten Grundstücken dienen." 

87. §79 lautet: 

,,§ 79. (1) Ergibt sich nach Genehmigung der 
Anlage, daß die gemäß § 74 Abs. 2 wahrzunehmen­
den Interessen trotz Einhaltung der im Genehmi­
gungsbescheid und im Betriebsbewilligungsbe­
scheid vorgeschriebenen Auflagen nicht hinrei­
chend geschützt sind, so hat die Behörde (§§ 333, 
334, 335) die nach dem Stand der Technik (§ 71a) 
und dem Stand der medizinischen und der 'sonst in 
Betracht kommenden Wissenschaften zur Errei­
chung dieses Schutzes erforderlichen anderen oder 
zusätzlichen Auflagen (§ 77 Abs. 1) vorzuschrei­
ben. Die Behörde hat solche Auflagen nicht vorzu­
schreiben, wenn sie unverhältnismäßig sind, vor 
allem wenn der mit der Erfüllung der Auflagen ver­
bundene Aufwand außer Verhältnis zu dem mit 
den Auflagen angestrebten Erfolg steht. Dabei sind 
insbesondere Art, Menge und Gefährlichkeit der 
von der Anlage ausgehenden Emissionen und der 
von ihr verursachten Immissionen 'sowie die Nut­
zungsdauer und die technischen Besonderheiten 
der Anlage zu berücksichtigen. 

(2) Zugunsten von Personen, die erst nach 
Genehmigung der Betriebsanlage Nachbarn im 
Sinne des § 75 Abs.2 und 3 geworden sind, sind 
Auflagen im Sinne des Abs. 1 nur soweit vorzu­
schreiben, als diese zur Vermeidung einer Gefähr­
dung des Lebens oder der Gesundheit dieser Perso­
nen notwendig sind. Auflagen im Sinne des Abs. 1 
zur Vermeidung einer über die unmittelbare Nach­
barschaft hinausreichenden beträchtlichen Bela­
stung durch Luftschadstoffe, Lärm oder Sonderab­
fälle sind, sofern sie nicht unter den .ersten Satz fal­
len, zugunsten solcher Personen nur dann vorzu­
schreiben, wenn diese Auflagen im Sinne des Abs. 1 
verhältnismäßig sind." 

88. § 79a lautet: 

,,§ 79a. (1) Die Behörde (§§ 333, 334, 335) hat 
ein Verfahren gemäß § 79 von Amts wegen oder 
auf Antrag des Bundesministers für Umwelt, 
Jugend und Familie einzuleiten. 

(2) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie kann den Antrag gemäß Abs. 1 stellen, 
wenn auf Grund der ihm vorliegenden Nachbarbe­
schwerden oder Meßergebnisse anzunehmen ist, 
daß der Betrieb der Anlage zu einer über die unmit­
telbare Nachbarschaft hinausreichenden beträchtli­
chen Belastung der Umwelt durch Luftschadstoffe, 
Lärm oder Sonderabfälle führt." 

89. § 80 Abs. 1 lautet: 

,,§ 80. (1) Die Genehmigung der Betriebsanlage 
erlischt, wenn der Betrieb der Anlage nicht binnen 
drei Jahren nach erteilter Genehmigung in zumin-

dest einem für die Erfüllung des Anlagenzwecks 
wesentlichen Teil der Anlage aufgenommen oder 
durch mehr als drei Jahre in allen für die Erfüllung 
des Anlagenzwecks wesentlichen Teilen der Anlage 
unterbrochen wird. Der Inhaber einer genehmigten 
Anlage, deren Betrieb gänzlich oder teilweise 
unterbrochen wird, hat die notwendigen V orkeh­
rungen zu treffen, um eine sich aus der Betriebsun­
terbrechung ergebende Gefährdung, Belästigung, 
Beeinträchtigung oder nachteilige Einwirkung im 
Sinne des § 74 Abs. 2 zu vermeiden. Er hat, soweit 
Abs. la nicht anderes bestimmt, die Betriebsunter­
brechung und seine Vorkehrungen anläßlich der 
Betriebsunterbrechung. der zur Genehmigung der 
Anlage zuständigen Behörde innerhalb eines 
Monats nach Eintritt der Betriebsunterbrechung 
anzuzeigen, wenn diese Unterbrechung zumindest 
einen für die Erfüllung des Anlagenzwecks wesent­
lichen Teil der Anlage betrifft und voraussichtlich 
länger als ein Jahr dauern wird. Reichen die ange­
zeigten Vorkehrungen nicht aus, um den Schutz 
der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen zu 
gewährleisten, oder hat der Inhaber der Anlage 
anläßlich der Betriebsunterbrechung die zur Errei­
chung dieses Schutzes notwendigen Vorkehrungen 
nicht oder nur unvollständig getroffen, so hat ihm 
die zur Genehmigung der Anlage zuständige 
Behörde die notwendigen Vorkehrungen mit 
Bescheid aufzutragen. Durch einen Wechsel in der 
Person des Inhabers der Anlage wird die Wirksam­
keit dieses bescheidmäßigen Auftrages nicht 
berührt." 

90. Nach § 80 Abs. 1 wird folgender Abs. la ein­
gefügt: 

,,(la) Der Inhaber einer genehmigten Anlage hat 
durch Elementarereignisse oder sonstige besondere 
Umstände bewirkte Unterbrechungen des Betriebes 
der zur Genehmigung der Anlage zuständigen 
Behörde und, wenn diese Behörde nicht die 
Bezirksverwaltungsbehörde ist, auch der Bezirks­
verwaltungsbehörde unverzüglich anzuzeigen, 
wenn er Grund zur Annahme haben muß, daß 
betriebliche Vorkehrungen nicht ausreichen, um 
den Schutz der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Inter­
essen zu wahren oder Belastungen der Umwelt im 
Sinne des § 69a zu vermeiden. Abs. 1 vorletzter und 
letzter Satz gilt sinngemäß." 

91. § 81 lautet: 

,,§ 81. (1) Wenn es zur Wahrung der im § 74 
Abs. 2 umschriebenen Interessen erforderlich ist, 
bedarf auch die Änderung einer genehmigten 
Betriebsanlage einer Genehmigung im Sinne der 
vorstehenden Bestimmungen. Diese Genehmigung 
hat auch die bereits genehmigte Anlage so weit zu 
umfassen, als es wegen der Änderung zur Wahrung 
der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen gegen­
über der bereits genehmigten Anlage erforderlich 
ist. 
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(2) Eine Genehmigungspflicht nach Abs. 1 ist 
jedenfalls in folgenden Fällen nicht gegeben: 

1. bescheidmäßig zugelassene Änderungen 
gemäß § 78 Abs. 4, 

2. Änderungen zur Einhaltung von anderen 
oder zusätzlichen Auflagen gemäß § 79 
Abs.l, 

3. Änderungen zur Anpassung an Verordnungen 
auf Grund des § 82 Abs. 1, 

4. Bescheiden gemäß § 82 Abs. 3 oder 4 entspre­
chende Änderungen, 

5. Austausch von gleichartigen Maschinen oder 
Geräten, 

6. Änderungen durch den Einsatz von Maschi­
nen, Geräten oder Ausstattungen, die unter 
Verordnungen gemäß § 76 Abs. 1 fallen oder 
in Bescheiden gemäß § 76 Abs.2 angeführt 
sind, sofern § 76 Abs. 3 nicht entgegensteht, 

7. Änderungen einer gemäß § 359b genehmigten 
Anlage, durch die die Anlage den Charakter 
einer dem § 359b unterliegenden Anlage nicht 
verliert, 

8. Sanierung gemäß § 12 des Luftreinhaltegeset­
zes für Kesselanlagen, BGBI. Nr. xxx/1988. 

(3) In den Fällen des Abs. 2 Z 5 ist der Austausch 
solcher gleichartiger Maschinen oder Geräte, 
wegen deren Verwendung die Anlage einer Geneh­
migung bedurfte, der zur Genehmigung der Anlage 
zuständigen Behörde vorher anzuzeigen." 

92. § 82 lautet: 

,,§ 82. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales, dem Bun­
deskanzler, dem Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie und dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft durch Verordnung für 
genehmigungspflichtige Arten von Anlagen die 
nach dem Stand der Technik (§ 71a) und dem 
Stand der medizinischen und der sonst in Betracht 
kommenden Wissenschaften zum Schutz der im 
§ 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen und zur Ver­
meidung von Belastungen der Umwelt (§ 69a) 
erforderlichen näheren Vorschriften über die Bau­
art, die Betriebsweise, die Ausstattung oder das 
zulässige Ausmaß der Emissionen von Anlagen 
oder Anlagenteilen zu erlassen. Für bereits geneh­
migte Anlagen sind in einer solchen Verordnung 
abweichende Bestimmungen oder Ausnahmen von 
den nicht unter den nächsten Satz fallenden Ver­
ordnungsbestimmungen festzulegen, wenn sie nach 
dem Stand der Technik und dem Stand der medizi­
nischen und der sonst in Betracht kommenden Wis­
senschaften wegen der Unverhältnismäßigkeit zwi­
schen dem Aufwand zur Erfüllung der betreffenden 
Verordnungsbestimmungen und dem dadurch 
erreichbaren Nutzen für die zu schützenden Inter­
essen sachlich gerechtfertigt sind. Betreffen Ver­
ordnungsbestimmungen solche Maßnahmen zur 
V ermeid~Ing einer Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit der im § 74 Abs. 2 Z 1 genannten Per-

sonen, 'wie sie ohne Regelung in der Verordnung 
mit Bescheid gemäß § 79 vorgeschrieben werden 
müßten, so dürfen in der Verordnung keine von 
diesen entsprechend zu bezeichnenden Verord­
nungsbestimmungen abweichenden Bestimmungen 
oder Ausnahmen festgelegt werden. 

(2) Weist der Inhaber einer bereits genehmigten 
Betriebsanlage nach, daß seilie Anlage wegen der 
verwendeten Maschinen und Geräte, wegen ihrer 
Betriebsweise, wegen ihrer Ausstattung oder aus 
sonstigen Gründen (wie wegen besonderer örtli­
cher Gegebenheiten) von den in einer Verordnung 
gemäß Abs. 1 für bestehende Anlagen festgelegten 
abweichenden Bestimmungen oder Ausnahmen 
nicht erfaßt wird, so ist die erforderliche Anpas­
sung der Anlage an die Verordnung mit Bescheid 
aufzutragen; hiebei sind Abweichungen oder Aus­
nahmen von der Verordnung unter den V orausset­
zungen des Abs. 1 zweiter Satz festzulegen. 

(3) Von den Bestimmungen einer Verordnung 
gemäß Abs. 1 abweichende Maßnahmen dürfen 
von Amts wegen mit Bescheid aufgetragen oder auf 
Antrag mit Bescheid zugelassen werden, wenn hie­
durch der gleiche Schutz erreicht wird. Abweichun­
gen von einer Verordnung gemäß Abs. 1 dürfen auf 
Antrag mit Bescheid ferner zugelassen werden, 
wenn durch geeignete Maßnahmen, wie Einrich-' 
tungen, Verfahren oder Betriebsweisen, sicherge­
stellt ist, daß der gleiche Schutz erreicht ist, wie er 
bei Einhaltung einer Verordnung nach Abs. lohne 
solche Maßnahmen zu erwarten ist. 

(4) Wird im Einzelfall durch die Einhaltung der 
Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 1 der 
mit dieser Verordnung angestrebte Schutz nicht 
gewährleistet, so sind zur Erreichung dieses Schut­
zes auch über die Bestimmungen der Verordnung 
hinausgehende Auflagen vorzuschreiben. 

(5) Für die Erfüllung der nicht unter Abs. 1 drit­
ter Satz fallenden Bestimmungen einer Verordnung 
gemäß Abs. 1 darf auf Antrag mit Bescheid eine 
angemessene, höchstens fünf Jahre betragende Frist 
eingeräumt werden, wenn die Erfüllung dieser Ver­
ordnungsbestimmungen für den Betriebsinhaber 
erst innerhalb dieser Frist wirtschaftlich zum~tbar 
ist." 

93. Nach § 82 werden folgende §§ 82a und 82b 
eingefügt: 

,,§ 82a. (1) Der Bundesminister für wirtschaftli­
che Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales und 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
durch Verordnung entsprechend dem· Stand der 
Sicherheitstechnik (Abs. 2) jene Anlagen näher zu 
bezeichnen, in denen wegen der Verwendung von 
Maschinen oder Geräten, wegen der Lagerung, 
Verwendung öder Produktion von Stoffen, wegen 
der Betriebsweise, der Ausstattung oder sonst die 
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Gefahr von Störfällen (Abs. 3) besteht (gefahrenge­
neigte Anlagen), und die den Inhaber der Anlage in 
bezug auf Störfälle treffenden Verpflichtungen' 
näher festzulegen; insbesondere sind nähere 
Bestimmungen über Art, Aufbau, Führung und 
Fortschreibung der Sicherheitsanalyse und des auf 
diese gestützten Planes für betriebsspezifische 
Maßnahmen zur Störfallvermeidung und zur 
Begrenzung oder Beseitigung der Auswirkungen 
von Störfällen (Maßnahmenplanes) einschließlich 
deren jeweiliger Übermittlung an die Behörde 
sowie über Art und Umfang der Meldepflicht bei 
Eintritt des Störfalles zu erlassen. 

(2) Der Stand der Sicherheitstechnik im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist der Stand der Technik 
(§ 71a) für Maßnahmen zur Vermeidung von Stör­
fällen und für Maßnahmen zur Begrenzung oder 
Beseitigung der die Sicherheit beeinträchtigenden 
Auswirkungen von Störfällen. ' 

(3) Ein Störfall im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist ein Abweichen von dem der Rechtsordnung ent­
sprechenden Zustand der Betriebsanlage, durch das 
eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen oder in großem Ausmaß eine Gefahr für 
fremdes Eigentum oder für die Umwelt herbeige-
führt werden kann. . 

(4) Der Inhaber einer gefahrengeneigten Anlage 
hat jene Vorkehrungen zu treffen, die nach den die 
Anlage betreffenden Bestimmungen einer Verord­
nung gemäß Abs. 1 und nach den im Genehmi­
gungsbescheid und Betriebsbewilligungsbescheid 
vorgeschriebenen Auflagen erforderlich sind, um 
Störfälle zu vermeiden und Auswirkungen von 
Störfällen zu begrenzen oder zu beseitigen; insbe­
sondere sind eine Sicherheitsanalyse und ein Maß­
nahmenplan zu erstellen, fortzuschreiben und der 
zur Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde 
in der ursprünglichen und in der fortgeschriebenen 
Fassung zu übermitteln. 

(5) Der Inhaber einer gefahrengeneigten Anlage 
hat einen Störfall der zur Genehmigung der Anlage 
zuständigen Behörde und, wenn diese Behörde 
nicht die Bezirksverwaltungsbehörde ist, auch der 
Bezirksverwaltungsbehörde sowie dem zuständigen 
Arbeitsinspektorat unverzüglich anzuzeigen. 

(6) Gefahrengeneigte Anlagen sind von den 
Organen der zur Vollziehung der gewerberechtli -
chen Vorschriften zuständigen Behörden sowie von 
den von diesen Behörden herangezogenen Sachver­

. ständigen periodisch binnen angemessener, drei 
Jahre nicht übersteigender Frist sowie unverzüglich 
nach Eintritt eines Störfalls zu überprüfen, ob die 
Anlage dem Genehmigungsbescheid und den sonst 
für die Anlage geltenden gewerberechtlichen V or­
scnriften entspricht und ob die vom Inhaber der 
Anlage getroffenen Vorkehrungen (Abs. 4), insbe­
sondere die Sicherheitsanalyse und der Maßnah­
menplan, dem zur Zeit der Überprüfung gegebenen 
Stand der Sicherheitstechnik und für die Beurtei-

lung von gefahrengeneigten Anlagen wesentlichen 
neuen Erkenntnissen entsprechen. 

§ 82b. (1) Der Inhaber einer genehmigten 
Betriebsanlage hat diese regelmäßig wiederkehrend 
prüfen zu lassen, ob sie dem Genehmigungsbe­
scheid und den sonst für die Anlage geltenden 
gewerberechtlichen Vorschriften entspricht. Sofern 
im Genehmigungsbescheid oder in den genannten 
sonstigen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, 
betragen die Fristen für die wiederkehrenden Prü­
fungen sechs Jahre für die unter § 359b fallenden 
Anlagen und fünf Jahre für sonstige genehmigte 
Anlagen. 

(2) Zur Durchführung der wiederkehrenden 
Prüfungen gemäß Abs. 1 sind vom Inhaber der 
Anlage Anstalten des Bundes oder eines Bundeslan­
des, staatlich autorisierte Anstalten, Ziviltechniker 
oder Gewerbetreibende, jeweils im Rahmen ihrer 
Befugnisse, heranzuziehen; wiederke,hrende Prü-

. fungen von unter § 359b fallenden Anlagen dürfen 
auch von sonstigen geeigneten, fachkundigen und 
hiezu berechtigten Personen vorgenommen wer­
den, die auch Betriebsangehörige sein dürfen. Als 
geeignet und fachkundig sind Personen anzusehen, 
wenn sie die für die jeweilige Prüfung notwendigen 
fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen 
und auch die Gewähr für eine gewissenhafte 
Durchführung der Prüfungsarbeiten bieten. 

(3) Über jede wiederkehrende PrÜfung ist eine 
Prüfbescheinigung auszustellen, die insbesondere 
festgestellte Mängel und Vorschläge zu deren 
Behebung zu enthalten hat. Die Prüfbescheinigung 
und sonstige die Prüfung betreffende Schriftstücke 
sind, sofern im Genehmigungsbescheid oder in den 
sonst für die Anlage geltenden gewerberechtlichen 
Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, vom Inha­
ber der Anlage bis zur nächsten wiederkehrenden 
Prüfung der Anlage aufzubewahren. 

(4) Sind in einer Prüfbescheinigung bei der wie­
derkehrenden Prüfung festgestellte Mängel festge­
halten, so hat der Inhaber der Anlage unverzüglich 
eine Zweitschrift oder Ablichtung dieserPrüfbesch­
einigung und innerhalb angemessener Frist eine 
Darstellung der zur Mängelbehebung getroffenen 
Maßnahmen der zur Genehmigung der Anlage 
zuständigen Behörde zu übermitteln." 

94. § 83 lautet: 

,,§ 83. Werden Anlagen im Sinne des § 74 Abs. 2 
oder Teile solcher Anlagen aufgelassen, so hat der 
Inhaber der Anlage die zur Vermeidung einer von 
der aufgelassenen Anlage oder den aufgelassenen 
Teilen der Anlage ausgehenden Gefährdung, Belä­
stigung, Beeinträchtigung oder nachteiligen Einwir­
kung im Sinne des § 74 Abs. 2 notWendigen Vor­
kehrungen zu treffen. Er hat die Auflassung und 
seine Vorkehrungen anläßlich der Auflassung der 
zur Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde 
vorher anzuzeigen. Reichen die angezeigten Vor-
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kehrungen nicht aus, um den Schutz der im § 74 
. Abs. 2 umschriebenen Interessen zu gewährleisten, 
oder hat der Inhaber der Anlage anläßlich der Auf­
lassung die zur Erreichung dieses Schutzes notwen­
digen Vorkehrungen nicht oder nur unvollständig 
getroffen, so hat ihm die zur Genehmigung der 
Anlage zuständige Behörde die notwendigen V or­
kehrungen mit Bescheid aufzutragen. Durch einen 
Wechse! in der Person des Inhabers der gänzlich 
oder teilweise aufgelassenen Anlage wird die Wirk­
samkeit dieses bescheidmäßigen Auftrages nicht 
berührt." 

95. § 84 lautet: 

,,§ 84. Werden gewerbliche Arbeiten außerhalb 
der Betriebsanlage (§ 74 Abs. 1) ausgeführt, so hat 
die Behörde erforderlichenfalls von Amts wegen 
dem Gewerbetreibenden die für die Ausführung 
dieser Arbeiten notwendigen Vorkehrungen zur 
Vorbeugung gegen oder zur Abstellung von 
Gefährdungen von Menschen oder unzumutbaren 
Belästigungen der Nachbarn mit Bescheid aufzu­
tragen." 

96. Im § 85 Z 6 entfallen die Worte "als Einzel­
kaufmann". 

97. § 85 Z 7 lautet: 

,,7. nach Ablauf von sechs Monaten nach der Ein­
tragung der im § 11 Abs. 5 bis 8 angeführten 
rechtserheblichen Umstände in das Handels­
register (Genossenschaftsregister) ;" 

98. Nach § 88 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a ein­
gefügt: 

,,(2a) Abs. 2 gilt sinngemäß auch für das Recht 
zur Ausübung eines Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte." 

99. Dem § 89 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Treffen die im Abs. 2 festgelegten Voraus­
setzungen nur auf eine weitere Betriebsstätte zu, so 

'hat die Behörde (§ 361) das Recht zur Ausübung 
des Gewerbes in der weiteren Betriebsstätte zu ent­
ziehen." 

100. § 91 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Ist der Gewerbetreibende eine juristische 
Person oder eine Personengesellschaft des Han­
delsrechtes und beziehen sich die im § 87 oder § 89 
Abs. 1 angeführten Entziehungsgründe sinngemäß 
auf eine natürliche Person, der ein maßgebender 
Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht, so 
hat die Behörde (§ 361), wenn der Gewerbetrei­
bende diese Person nicht innerhalb einer von der 
Behörde zu setzenden Frist entfernt, im Falle, daß 
der Gewerbetreibende' der Gewerbeinhaber ist, die 
Gewerbeberechtigung zu entziehen, und im Falle, 
daß der Gewerbetreibende der Pächter ist, bei 
Anmeldungsgewerben die Übertragung und bei 
konzessionierten Gewerben die Genehmigung der 

Übertragung der Ausübung des Gewerbes an den 
Pächter zu widerrufen." 

101. Nach § 94 Z 2 wird folgende Z 2a einge­
fügt: 

,,2a. Bildhauer;" 

102. Nach § 94 Z 9 wird folgende Z 9a einge­
fügt: 

,,9a. Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereini­
ger;" 

103. Nach § 94 Z 15 wird folgende Z ISa einge­
fügt: 

"ISa. Färber;" 

104. Im § 94 Z 17 entfallen die Worte "ausge­
nommen Pressefotografen". 

105. § 94 Z 25 lautet: 

,,25. Gold- und Silberschmiede;" 

106. § 94 Z 26 und 27 lauten: 

,,26. Graveure und Guillocheure; 
27. Gürtler und Ziseleure;" 

107. § 94 Z 32 entfällt. 

108. Nach § 94 Z 36 wird folgende Z 36a einge-
fügt: 

,,36a. Kartonagewarenerzeuger" . 

109. § 94 Z 49 entfällt. 

110. Nach § 94 Z 51 wird folgende Z 51a einge­
fügt: 

,,51 a. Maschinstricker und Wirker;" 

111. Nach § 94 Z 68 wird folgende Z 68a einge­
fügt: 

,,68a. Säckler (Lederbekleidungserzeuger) ;" 

112. Im § 94 Z 71 entfallen die Worte "ein­
schließlich der Gitterstricker" . 

113. Nach § 94 Z 77 wird folgende Z 77a einge­
fügt: 

,,77a. Textilreiniger (Chemischreiniger, Wäscher 
und Wäschebügler);" 

114. Nach § 94 Z 81 wird folgende Z 81a einge­
fügt: 

,,81 a. Weber;" 

115. § 96 Abs. 1 lautet: 

,,§ 96. (1) Den Fleischern (§ 94 Z 16) stehen auch 
folgende Rechte zu: 

1. das Zubereiten von Fleisch, Fleischwaren und 
Geflügel in einfacher Art, von Fleisch- und 
Wurstsalaten, Fleisch- und Wurstmayonnaise­
salaten, Brotaufstrichen und belegten Bröt­
chen; 
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2. die Verabreichung der in Z 1 genannten Spei­
sen mit den üblichen kalten Beigaben, wie 
Essiggemüse, Mayonnaise, Senf, Kren, Brot 
und Gebäck, in einfacher Art in den dem Ver­
kauf gewidmeten Räumen; 

3. der Verkauf von warmen oder angerichteten 
kalten Speisen im Umfang der Z 1 und 2j 

4. der Ausschank von Milch, nichtalkoholischen 
kalten Getränken und Flaschenbier in den 
dem Verkauf gewidmeten Räumen." 

116. § 96 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Wer Pferdefleisch, Fleisch mit einem Zusatz 
von Pferdefleisch und Fleischwaren aus Pferde­
fleisch (Würste, Pökelwaren, Fleischgerichte, 
Gerichte mit Fleisch und Konserven) in Geschäfts­
räumen, in denen andere Fleischsorten feilgehalten 
oder verkauft werden, feilhält oder verkauft, hat 
das Pferdefleisch deutlich sichtbar und lesbar als 
Pferdefleisch, das mit Pferdefleisch vermischte 
Fleisch deutlich sichtbar und lesbar als "mit einem 
Zusatz von Pferdefleisch" und die Fleischwaren aus 
Pferdefleisch deutlich sichtbar und lesbar als "Pfer­
defleischwaren" zu kennzeichnen." 

117. Nach § 96 wird folgender § 96a eingefügt: 

"Fotografen 

§ 96a. Kein Handwerk gemäß § 94 Z 17 ist unbe­
schadet der Rechte der Fotografen die Pressefoto-
grafie." . 

118. Der bisherige § 101 erhält die Absatzbe­
zeichnung ,,(1)", und es wird folgender Abs.2 
angefügt: 

,,(2) Schlosser (§ 94 Z 71) sind unbeschadet der 
Rechte der Baumeister berechtigt, im Rahmen einer 
von einem Baumeister geleiteten Bauführung die 
Stahlbauarbeiten auszuführen; sie sind jedoch nicht 
zur Planung von Stahlbauarbeiten berechtigt." 

119. Nach § 102 wird folgender § 102a eInge­
fügt: 

"Textilreiniger 

§ t02a. Kein Handwerk gemäß § 94 Z 77a ist 
unbeschadet der Rechte der Textilreiniger die 
Tätigkeit der Wäscher und Wäschebügler." 

120. § 103 Abs. 1 lit. a Z 8 entfällt. 

121. § 103 Abs. 1 lit. b Z 8 entfällt. 

122. § 103 Abs. 1 lit. b Z 16 entfällt. 

123. Nach § 103 Abs. 1 lit. b Z 29 wird folgende 
Z 29a eingefügt: 

,,29a. Instandsetzen von Schuhen;" 

124. § 103 Abs. 1 lit. b Z 30 lautet: 

,,30. Kosmetiker (Schönheitspfleger) ;" 

125. § 103 Abs. 1 lit. b Z 40 entfällt. 

126. Nach § 103 Abs. 1 lit. b Z 41 wird folgende 
Z 41a eingefügt: 

,,41 a. Schwarzdecker j" 

127. Nach § 103 Abs. 1 lit. b Z 45 wird folgende 
Z 45a eingefügt: 

,,45a. Tankreiniger;" 

128. Nach § 103 Abs. 1 lit. b Z 49 wird folgende 
Z 49a eingefügt: 

,,49a. Versicherungsmakler;" 

129. § 103 Abs. 1 lit. b Z 52 lautet: 

,,52. Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddäm­
mungj" 

130. Nach § 103 Abs. 1 lit. b Z 52 wird folgende 
Z 52a eingefügt: 

,,52a. Wäscher und Wäschebüglerj" 

131. § 103 Abs. 1 lit. c Z 9 und Z 14 entfällt. 

132. § 103 Abs. 1 lit. c Z 20 lautet: 

,,20. Steinholzleger und Estrichherstellerj" 

132. § 103 Abs. 1 lit. c Z 21 lautet: 

,,21. Übernahme von Arbeiten für die Gewerbe 
der Textilreiniger, der Färber oder der 
Wäscher und Wäschebüglerj" 

134. § 103 Abs. 1 lit. c Z 23, Z 24, Z 25 und Z 27 
entfällt. 

135. § 105 lautet: 

,,§ t05. Nachstehende Handelsgewerbe sind 
freie Gewerbe (§ 6 Z 3): Kleinhandel mit Milch, 
Obst, Gemüse·, Kartoffeln, Speisepilzen, Butter, 
Eiern, Schnittblumen, Christbäumen, Devotiona­
lien und üblichen Reiseandenken (ausgenommen 
Lebensmittel sowie solche Devotionalien und Rei­
seandenken aus Edelmetallen, die der Punzierungs­
pflicht unterliegen), den im § 111 Z 2 und 3 ange­
führten Druckwerken, Verkauf von gebratenen 
Kartoffeln und gebratenen Früchten auf der 
Straße." 

136. Im § 107 Abs. 4 wird das Zitat "Abs. 1 bis 3" 
durch das Zitat "Abs. 1, 2, 3, 7 und 8" ersetzt. 

137. Dem § 107 werden folgende Abs. 6, 7 und 8 
angefügt: 

,,(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten sinngemäß auch für 
den Nachweis der Befähigung für das Gewerbe der 
Handelsagenten (§ 103 Abs. 1 lit. b Z 24). 

(7) Für Personen, die gemäß den Vorschriften 
über die land- und forstwirtschaftliche Berufsaus­
bildung eine Meisterprüfung erfolgreich abgelegt 
haben, bei der auch kaufmännische Kenntnisse 
nachgewiesen werden müssen, gilt Abs. 1 sinnge­
mäß hinsichtlich des Fachgebietes, das Gegenstand 
der Meisterprüfung war. 
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(8) Für Personen, die mindestens drei Jahre lang 
selbständig oder als Betriebsführer auf dem Gebiet 
der Land- und Forstwirtschaft tätig waren, gilt 
Abs. 2 sinngemäß hinsichtlich des Zweiges der 
Land- und Forstwirtschaft, in dem sie ihre Tätig­
keit ausgeübt haben." 

138. Dem § 108 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Gewerbetreibende, die zur Ausübung der 
Gewerbe gemäß § 193 Abs. 1 lit. a Z 6 oder 7 
berechtigt sind, unbeschadet der Rechte anderer 
Gewerbetreibender auch berechtigt, im Zusammen­
hang mit im Rahmen ihres Gewerbes ausgeübten 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten Rei­
nigungsarbeiten an rauchgasseitigen Flächen von 
Feuerstätten durchzuführen." 

139. Im § 112 Abs.3 Z 2 treten an Stelle des 
Wortes "Metallen" das Wort "Metallwaren (ausge­
nommen Folien)" und an Stelle des Wortes "Kunst­
stoffen" das Wort "Kunststoffwaren (ausgenom­
men Folien)". 

140. § 115 Abs.1Iautet: 

,,§ 115. (1) Gegenstand des Gewerbes der Han­
delsagenten (§ 103 Abs. 1 lit. b Z 24) ist unbescha­
det der Rechte der Händler gemäß § 34 Abs. 4 und 
5 das Vermitteln oder das Abschließen von Waren­
handelsgeschäften im fremden Namen und für 
fremde Rechnung ohne Rücksicht darauf, ob das 
Vermitteln oder Abschließen im Rahmen einer 
ständigen Betrauung oder auf Grund einzelner 
Aufträge ausgeübt wird." 

141. § 116 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,§ 116. (1) Den Gewerbetreibenden, die den 
Kleinhandel mit Lebensmitteln ausüben, stehen im 
Rahmen ihrer Gewerbeausübung auch folgende 
Rechte zu: 

1. das Zubereiten von Fleisch, Fleischwaren, 
Fisch und Geflügel in einfacher Art, von 
Fleisch- und Wurstsalaten, Fleisch- und 
Wurstmayonnaisesalaten, Brotaufstrichen und 
belegten Brötchen; 

2. die Verabreichung der in Z 1 genannten Spei­
sen mit den üblichen kalten Beigaben, wie 
Essiggemüse, Mayonnaise, Senf, Kren, Brot 
und Gebäck, in einfacher Art in den dem Ver­
kauf gewidmeten Räumen; 

3. der Verkauf von warmen oder angerichteten 
kalten Speisen im Umfang der Z 1 und 2; 

4. die Zubereitung von Frucht- und Gemüsesäf­
ten; 

5. der Ausschank von Milch, Milchmischgeträn­
ken, nichtalkoholischen kalten Getränken 
und Flaschenbier in den dem Verkauf gewid­
meten Räumen; 

6. die Verabreichung von vorverpackt angelie­
fertem Speiseeis in den dem Verkauf gewid­
meten Räumen. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 muß 
der Charakter des Betriebes als Lebensmittelhan­
delsbetrieb gewahrt bleiben; es dürfen hiefür keine 
zusätzlichen Hilfskräfte verwendet werden." 

142. Nach§ 116 wird folgender § 116a einge­
fügt: 

"Altwarenhandel 

§ 116a. (1) Die gleichzeitige Ausübung des Alt­
warenhandels mit dem konzessionierten Gewerbe 
des Handels mit Waffen (§ 131 Abs.1 Z 1 lit. b 
oder Z 2 lit. b) ist verboten. 

(2) Die Bestimmungen des § 109 über die Pflich­
ten der Händler mit Antiquitäten und Kunstgegen­
ständen gelten sinngemäß auch für Altwarenhänd­
ler." 

143. Nach § 117 wird folgender § 117a emge­
fügt: 

"Versicherungsmakler 

§ 117a. Versicherungsmakler (§ 103 Abs. 1 lit. b 
Z 49a) sind auch berechtigt, ihre Auftraggeber über 
die für sie vermittelten oder in ihrem Namen und 
auf ihre Rechnung abgeschlossenen Versicherungs­
verträge zu beraten." 

144. Nach § 118 ist folgender § 118a einzufügen: 

"Marktfahrer 

§ 118a. Marktfahrer (§ 103 Abs. 1 lit. c Z 13) 
sind auch berechtigt, im Rahmen ihrer Gewerbebe­
rechtigung bei Festen", sportlichen Veranstaltungen 
oder sonstigen Anlässen, die mit größeren 
Ansammlungen von Menschen verbunden sind, den 
Kleinverkauf von Lebensmitteln und Verzehrpro­
dukten und sonstigen Waren, die zu diesen Gele­
genheiten üblicherweise angeboten werden, auszu­
üben, jedoch nicht im Umherziehen von Ort zu Ort 
oder von Haus zu Haus. Märkte oder Gelegen­
heitsmärkte sind jedoch kein sonstiger Anlaß, der 
zur Ausübung des Marktfahrergewerbes außerhalb 
des Gebietes berechtigt, auf dem der Markt (Gele­
genheitsmarkt) abgehalten wird." 

145. Dem § 119 Abs. 2 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Weiters sind sie zum Kleinhandel mit Zuckerwa­
ren, zuckerfreiem Kaugummi, Schokoladen und 
Schokoladewaren, Dauerbackwaren einschließlich 
Salzgebäcke, Waffeln und Waffelwaren, kandier­
ten Früchten und Speiseeis, alle diese Waren aber 
nur insoweit, als sie vorverpackt angeliefert wer­
den, sowie mit alkoholfreien Erfrischungsgeträn­
ken in verschlossenen Gefäßen berechtigt.'~ 

146. § 120 entfällt samt der Überschrift "Versi­
cherungsmakler" . 
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147. Dem § 121 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Zum Schutz der Tiere vor Quälereien durch 
unsachgemäße Vornahme des Viehschnittes hat der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
erforderlichenfalls für einzelne in Betracht kom­
mende Tierarten nähere Vorschriften über die V or­
nahme des Viehschnittes zu erlassen." 

148. § 122 entfällt samt der Überschrift ,,Altwa­
renhandel" . 

149. § 128 lautet einschließlich der Überschrift: 

"Verkäufer von gebratenen Kartoffeln und gebra­
tenen Früchten auf der Straße 

§ 128. Den Verkäufern von gebratenen Kartof­
feln und gebratenen Früchten auf der Straße steht 
das Recht zu, ihre Waren am Standplatz zuzuberei­
ten und auch in warmem Zustand zu verkaufen." 

150. Im Punkt 11 des § 130 werden nach dem 
Strichpunkt nach den Worten "Errichtung von 
Blitzschutzanlagen (§ 169)" in einer neuen Zeile 
die Worte "Technische Büros (§ 171a)" eingefügt, 
und diese neue Zeile wird mit einem Strichpunkt 
abgeschlossen. 

151. § 130 Punkt V und VI lautet: 

"V. 

Herstellung von zur ,arzneilichen Verwendung 
bestimmten Stoffen und Präparaten, von Giften 
usf., Sterilisierung von Verbandmaterial (§ 220); 

Herstellung von immunbiologischen und von 
bestimmten mikrobiologischen Präparaten (§ 221); 

Großhandel mit Drogen und Pharmazeutika 
(§ 222); 

Drogistengewerbe (§ 223); 
Sterilisierung von medizinischen Injektionssprit­

zen und Infusionsgeräten und Handel mit diesen 
Gegenständen (§ 228); 

Erzeugung von medizinischem Naht- und Or­
ganersatzmaterial und Handel mit diesen Erzeug­
nissen (§ 232); 

Kontaktlinsenoptiker (§ 236a); 
Bestatter (§ 237); 
Schädlingsbekämpfung(§ 243); 
Sonderabfallsammler und -beseitiger, Altöl-

. sammler und -verwerter (§ 248a); 
Kanalräumer (§ 249); 
Abdecker (§ 254); 

VI. 

Immobilienmakler (§ 259); 
Bauträger (§ 262); 
Immobilienverwaltung (§ 263); 
Personalkreditvermittlung (§ 267); 
Ausgleichsvermittlung (§ 271); 
Pfandleiher (§ 278); 
Versteigerung beweglicher Sachen (§ 295); 
Auskunfteien über Kreditverhältnisse (§ 303); 

Einziehung fremder Forderungen (§ 307); 
Berufsdetektive (§ 311); 
Bewachungsgewerbe (§ 318); 
Überlassung von Arbeitskräften (§ 323a); 
Lebens- und Sozialberater (§ 323e); 
Errichtung von Alarmanlagen (§ 323j)." 

152. § 132 Abs. 1 lautet: 

,,§ 132. (1) Nichtmilitärische Waffen und nicht­
militärische Munition im Sinne dieses Bundesgeset­
zes sind Waffen und Munition gemäß den Bestim­
mungen des Waffengesetzes 1986, BGBl. Nr. 443." 

153. Nach § 132 wird folgender § 132a einge­
fügt: 

"Militärische Waffen 

§ 132a. Militärische Waffen urid militärische 
Munition im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die 
in der Verordnung der Bundesregierung vom 
22. November 1977, BGBl. Nr.624, betreffend 
Kriegsmaterial bezeichneten Waffen, Munitions­
und Ausrüstungsgegenstände. " 

154. § 133 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für die Erzeugung, Bearbeitung oder 
Instandsetzung von nichtmilitärischen Waffen oder 
nichtmilitärischer Munition (§ 131 Abs. 1 Z 1 lit. a) 
oder einer Konzession für den Handel mit nichtmi­
litärischen Waffen oder nichtmilitärischer Muni­
tion (§ 131 Abs. 1 Z 1 lit. b) berechtigt sind, sind 
auch zum Handel mit pyrotechnischen Artikeln 
sowie zum Handel mit Jagd- und Sportpulver 
berechtigt." 

155. Dem § 133 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres unter Bedachtnahme 
auf die Bedürfnisse der Sportschützen und im Hin­
blick auf die von Schießpulver ausgehenden Gefah­
ren durch gemeinsame Verordnung jene Pulversor­
ten zu bezeichnen, mit denen die im Abs. 2 genann­
ten Gewerbetreibenden zu handeln berechtigt sind, 
und jene Maßnahmen festzulegen, die diese 
Gewerbetreibenden bei dieser Handelstätigkeit zu 
treffen haben." 

156. § 134 Abs. 2 entfällt. 

157. § 134 Abs. 3 zweiter Satz entfällt. 

158. § 156 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Konzessionspflicht unterliegen nicht 
die auf eigene Rechnung ausgeübte Tätigkeit des 
Immobilienmaklers und Bauträgers, die auf eige­
nem Grund und Boden oder auf Grund eines ihnen 
zustehenden Baurechtes als Bauherren Bauten 
durch befugte Gewerbetreibende ausführen lassen, 
um sie weiter zu veräußern, und solche Erdarbei­
ten, die statische Kenntnisse nicht erfordern." 
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159. Dem § 157 Abs. 1 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Weiters ist er unbeschadet der Rechte der Brun­
nenmeister zur Durchführung von Tiefbohrungen 
aller Art berechtigt." 

160. Im § 158 Abs. 2 entfällt das Wort "roh". 

161. Im § 159 Abs.3 tritt an Stelle des Wortes 
"Steinbildhauer" das Wort "Bildhauer". 

162. Dem § 160 Abs. 1 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Weiters ist der Brunnenmeister unbeschadet der 
Rechte der Baumeister zur Durchführung von Tief­
bohrungen aller Art berechtigt." 

163. § 163 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession gemäß Abs. 1 Z 1 berechtigt sind, sind 
unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreiben­
der auch berechtigt, im Zusammenhang mit der 
Instandsetzung oder Instandhaltung von Geräten 
iSd Abs. 1 Z 1 Reinigungsarbeiten an den rauchgas­
seitigen Flächen dieser Geräte durchzuführen." 

164. Der bisherige Abs.2 des § 163 erhält die 
Absatzbezeichnung ,,3". 

165. Im § 166 Abs. 2 Z 1 tritt an Stelle des Wor­
tes "V olt" die Abkürzung "V" und an Stelle des 
Wortes "Watt" die Abkürzung "W". 

166. Im § 167 Abs. 1 Einleitung treten an Stelle 
der Worte ,,1 000 Volt" die Worte ,,1 500 V". 

167. Im § 167 Abs. 1 Z 2 treten an Stelle der 
Worte ,,60 Kilowatt" die Worte ,,150 kW". 

168. Nach § 171 werden folgende §§ 171a bis 
171c eingefügt: 

"T e c h n i s c heB ü r 0 s 

§ 171a. (1) Der Konzessionspflicht unberliegt die 
Beratung, die Verfassung von Plänen, Berechnun­
gen und Studien, die Durchführung von Untersu­
chungen, Überprüfungen und Messungen, die Aus­
arbeitung von Projekten, die Überwachung der 
Ausführung von Projekten, die Abnahme von Pro­
jekten und die Prüfung der projektgemäßen Aus­
führung einschließlich der Prüfung der projektbe­
zogenen Rechnungen auf einschlägigen Fachgebie­
ten, die einer Studienrichtung einer inländischen 
Universität oder Hochschule künstlerischer Rich­
tung entsprechen oder die Gegenstand einschlägi­
ger inländischer berufsbildender höherer Schulen 
sind (Technische Büros). 

(2) Fachgebiete, die den der Konzessionspflicht 
für die Gewerbe der Baumeister (§ 157), der Zim­
mermeister (§ 158), der Steinmetzmeister (§ 159) 
und der Brunnenmeister (§ 160) unterliegenden 
Tätigkeiten entsprechen, sind nicht Gegenstand 
Technischer Büros. 

(3) Der Berechtigungsumfang anderer konzes­
sionierter Gewerbe, von Handwerken und von 
gebundenen Gewerben wird durch Abs. 1 nicht 
berührt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 171h. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe eines Technischen Büros erfordert neben 
der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z 1 angeführten 
Voraussetzungen die Erbringung des Befähigungs­
nachweises. 

Zuständigkeit 

§ 171c. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe eines Technischen Büros ist der Landes­
hauptmann zuständig." 

169. Dem § 172 Abs. 1 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Insoweit Rauchfangkehrer durch landesrechtliche 
Vorschriften zu bestimmten Tätigkeiten verpflich­
tet werden, . nehmen sie öffentliche Aufgaben 
wahr." 

170. § 172 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Konzessionspflicht unterliegt jedoch 
nicht das Reinigen von Rauchgaszügen durch Haf­
ner, wenn diese Arbeit im Zusammenhang mit der 
Innenreinigung von Kachelöfen oder im Zuge von 
Ausbesserungsarbeiten durchgeführt wird." 

171. Dem § 172 werden folgende Abs. 3 und 4 
angefügt: 

,,(3) Zur Ausübung einer Konzession gemäß 
Abs. 1 berechtigte Gewerbetreibende sind unbe­
schadet der Rechte anderer Gewerbetreibender 
auch berechtigt, in Rauch- und Abgasfängen . sowie 
in Rauch- und Abgasleitungen Abgasmessungen 
durchzuführen und - mit Ausnahme von Klimaan­
lagen - Luft- und Dunstleitungen sowie Luft- und 
Dunstfänge im Hinblick auf sich darin sammelnde 
brennbare Rückstände zu überprüfen und zu reini­
gen. 

(4) Zur Ausübung einer Konzession gemäß 
Abs. 1 berechtigte Gewerbetreibende sind unbe­
schadet der Rechte anderer Gewerbetreibender 
auch berechtigt, Rauch- und Abgasfänge auszu­
schleifen und zu dichten." 

172. § 173 lautet: 

,,§ 173. (1) Die Erteilung der Konzession für das 
Rauchfangkehrergewerbe darf nur an natürliche 
Personen oder Personengesellschaften des Han­
delsrechtes, deren persönlich haftende Gesellschaf­
ter natürliche Personen sind, erfolgen und erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z 1 ange­
führten Voraussetzungen 

1. die Erbringung des Befähigungsnachweises, 
2. daß der Konzessionswerber nicht schon im 

seibert oder in zwei verschiedenen Kehrgebie-
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ten das Rauchfangkehrergewerbe als Gewer­
beinhaber oder Pächter ausübt oder als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer im 
Rauchfangkehrergewerbe tätig ist, 

3. bei natürlichen Personen die österreich ische 
Staatsbürgerschaft und ihren Wohnsitz im 
Inland, 

4. bei Personengesellschaften des Handelsrech­
tes ihre Hauptniederlassung im Inland und 
die österreichische Staatsbürgerschaft der 
geschäftsführungs- und vertretungsbefugten ' 
Gesellschafter sowie deren Wohnsitz im 
Inland und 

5. das Vorliegen eines Bedarfes (§ 25 Abs.4) 
nach der beabsichtigten Gewerbeausübung. 

(2) Den im Abs. 1 Z 1 bis 4 bezeichneten Voraus­
setzungen haben die Gewerbetreibenden auch wäh­
rend der gesamten Dauer der Gewerbeausübung zu 
entsprechen. Die Konzession ist von· der Behörde 
(§ 361 Abs. 1) zu entziehen, wenn diese Vorausset­
zungen nicht mehr zur Gänze erfüllt werden." 

173. Nach § 173 wird folgender § 173a einge­
fügt: 

,,§ 173a. (1) Die im § 173 Abs. 1 Z 2 angeführte 
Voraussetzung für die Erteilung der Konzession 
zählt nicht zu den persönlichen Voraussetzungen 
für die Ausübung des Gewerbes im Sinne des § 46 
Abs. 2 dritter Satz. 

(2) Eine Ausübung des Rauchfangkehrergewer­
bes im Sinne des § 173 Abs. 1 Z 2 liegt vor, wenn 
der Konzessionswerber persönlich haftender 
Gesellschafter einer Personengesellschaft des Han­
delsrechtes ist, die zur Ausübung des Rauchfang­
kehrergewerbes berechtigt ist, oder wenn dem 
Konzessionswerber sonst ein maßgebender Einfluß 
auf den Betrieb der Geschäfte einer zur Ausübung 
des Rauchfangkehrergewerbes berechtigten Perso­
nengeselIschaft des Handelsrechtes zusteht." 

174. § 174 lautet: 

,,§ 174. Die Ausübung des Rauchfangkehrerge­
werbes durch einen Geschäftsführer (§ 39) oder die 
Übertragung der Ausübung dieses Gewerbes an 
einen Pächter (§ 40) darf nur genehmigt werden, 
wenn dem Gewerbeinhaber die persönliche Aus­
übung nicht möglich ist oder für ihn erhebliche 
Nachteile besorgen läßt und wenn der Geschäfts­
führer oder Pächter nicht schon im selben oder in 
zwei verschiedenen Kehrgebieten das Rauchfang­
kehrergewerbe als Gewerbeinhaber oder Pächter 
ausübt oder als Geschäftsführer oder Filialge­
schäftsführer 1m Rauchfangkehrergewerbe tätig 
ist." 

175. Nach § 174 wird folgender § 174a einge­
fügt: 

,,§ 174a. Eine Ausübung des Rauchfangkehrer­
gewerbes im Sinne des § 174 liegt auch vor, wenn 

auf den Geschäftsführer oder Pächter die Voraus­
setzungen des § 173a Abs. 2 zutreffen." 

176. Dem § 176 Abs. 1 werden folgende Sätze 
angefügt: 

"In einer solchen Verordnung sind die Grenzen der 
Kehrgebiete so festzulegen, daß innerhalb eines 
Kehrgebietes die wirtschaftliche Lebensfähigkeit 
von mindestens zwei Rauchfangkehrerbetrieben 
mit mindestens je zwei hauptberuflich beschäftigten 
Arbeitnehmern gewährleistet ist. Erfordert der im 
zweiten Satz festgelegte Grundsatz infolge der 
topographischen Verhältnisse und der Siedlungs­
dichte in einem Gebiet die Festlegung eines Kehr­
gebietes in einer Größe, die die Ausübung des 
Rauchfangkehrergewerbes durch unverhältnismä­
ßig lange Anfahrtswege erschweren würde, kann 
der Landeshauptmann ein Kehrgebiet nur für einen 
Rauchfangkehrerbetrieb einrichten." 

177. Dem § 176 Abs. 2 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Wird die Abgrenzung des Kehrgebietes nach der 
Erteilung der Konzession geändert, dann gilt die 
Konzession als auf das geänderte Kehrgebiet einge­
schränkt, in dem der Standort der Konzession 
liegt." 

178. Nach § 176 wird folgender § 176a samt 
Überschrift eingefügt: 

"Wechsel des Rauchfangkehrers 

§ 176a. Im Fall des Wechsels des für ein Kehrob­
jekt beauftragten Rauchfangkehrers hat der bisher 
beauftragte Rauchfangkehrer unverzüglich einen 
schriftlichen Bericht über die zuletzt erfolgte Keh­
rung und über den Zustand des Kehrobjektes an 
den für die Zukunft beauftragten Rauchfangkeh­
rer, an die Gemeinde und an deri Inhaber des Kehr­
objektes zu übermitteln." 

179. Dem § 177 Abs. 3 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Die Anhörung der berührten Gemeinden kann 
entfallen, wenn vor der Festlegung der Höchstta­
rife eine Anhörung der bestehenden Interessenver­
tretungen der Gemeinden erfolgt ist und jede der 
berührten Gemeinden Mitglied einer der angehör­
ten Interessenvertretungen ist." 

180. § 178 lautet: 

,,§ 178. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Rauchfangkehrer ,ist der Landes­
hauptmann zuständig." 

181. § 190 Z 4 lautet: 

,,4. der Ausschank von Getränken durch zur Aus­
übung des mit Omnibussen betriebenen Miet­
wagen-Gewerbes berechtigte Gewerbetrei­
bende in dem im § 36 Abs. 3 bezeichneten 
Umfang;" 
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182. § 190 Z 5 entfällt. 

183. Im § 191 Abs. 1 wird das Zitat,,§ 111 Z 3" 
durch das Zitat ,,§ 111 Z 2 und 3" ersetzt. 

184. Dem § 191 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Die Abs. 1 bis 7 gelten nicht für Gastgewer­
betreibende mit einer iSd § 193 Abs. 3 zweiter Satz 
beschränkten Konzession. Diese Gastgewerbetrei­
benden sind jedoch berechtigt, im Rahmen ihrer 
Konzession warme und kalte angerichtete Speisen 
sowie Getränke sowohl in handelsüblich verschlos­
senen als auch in unverschlossenen Gefäßen zu ver­
kaufen; sie sind weiters auch zum Verkauf von 
handelsüblich verpackten Lebensmitteln, die ohne 
Zubereitung zum Verzehren geeignet sind, sowie 
von Brot und Gebäck berechtigt. Bei der Ausübung 
dieser Rechte muß der Charakter des Betriebes als 
Verabreichungs- und Ausschankbetrieb gewahrt 
bleiben; es dürfen hiefür keine zusätzlichen Hilfs­
kräfte verwendet werden." 

185. § 193 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Abs. 1 Z 1 gilt nicht für Bewerber um eine 
Konzession für ein Gastgewerbe in der Betriebsart 
einer, Schutzhütte. Weiters gilt Abs. 1 Z 1 nicht für 
ein Gastgewerbe, das a,uf die Verabreichung von 
gebratenen, gegrillten oder gesottenen Würsten, 
gebratenem oder gegrilltem Fleisch (ausgenommen 
Innereien) von Rindern und Schweinen, gegrilltem 
Geflügel und Fisch, Pommes frites, Fleisch- und 
Wurstsalaten, Fleisch- und Wurstmayonnaisesala­
ten, Brotaufstrichen, belegten Brötchen, üblichen 
kalten Beigaben, wie Essiggemüse, Mayonnaise, 
Senf, Kren, Brot und Gebäck, in einfacher Art, und 
von vorverpackt angeliefertem Speiseeis sowie auf 
den Ausschank von Milchmischgetränken, anderen 
nichtalkoholischen kalten Getränken und flaschen­
bier beschränkt ist, bei dem die Verabreichung und 
der Ausschank nur im Freien oder ins Freie erfol­
gen und bei dem vom Gewerbetreibenden keine 
Tische und Sitzgelegenheiten bereitgehalten wer­
den." 

186. Nach § 196 wird folgender § 196a eInge­
fügt: 

,,§ 196a. (1) Gastgewerbetreibende, die zur Aus­
übung einer Konzession mit Berechtigungen gemäß 
§ 189 Abs. 1 Z 3 und 4 berechtigt sind, sind ver­
pflichtet, mindestens zwei Sorten kalter nichtalko­
holischer Getränke zu einem nicht höheren Preis 
auszuschenken als das am billigsten angebotene 
kalte alkoholische Getränk (ausgenommen Obst­
wein). Der Preisvergleich hat jeweils auf der 
Grundlage des hochgerechneten Preises für einen 
Liter der betreffenden Getränke zu erfolgen. 

(2) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 gilt auch für 
mindestens eine Sorte des kalten nichtalkoholi-

schen Getränks, die der Gastgewerbetreibende auf 
Grund des § 196 Abs. 2 auszuschenken hat. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten auch für Gewerbe­
treibende, die zu einem gemäß § 190 nicht der 
Konzessionspflicht nach § 189 unterliegenden Aus­
schank von alkoholischen Getränken berechtigt 
sind." 

187. § 198 Abs. 3 bis 5 lautet: 

,,(3) Bei besonderem örtlichen Bedarf hat die 
Gemeinde unter Bedachtnahme auf die sonstigen 
öffentlichen Interessen für einzelne Gastgewerbe­
betriebe eine frühere Aufsperrstunde oder eine spä­
tere Sperrstunde, gegebenenfalls mit den durch den 
Anlaß bestimmten Beschränkungen, zu bewilligen. 
Eine solche Bewilligung ist nicht zu erteilen, wenn 
die Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht straf­
bares Verhalten von Gästen unmittelbar vor der 
Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes unzumut­
bar belästigt oder der Gastgewerbetreibende wegen 
Überschreitung der Sperrstunde oder der Aufsperr­
stunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden ist. 
In Orten, in denen Bundespolizeibehörden beste­
hen, haben die Gemeinden diese Behörden vor 
Erteilung der Bewilligung zu hören. 

. (4) Die Gemeinde hat diese Bewilligung zu 
widerrufen, wenn der besondere örtliche Bedarf 
nicht mehr besteht, sicherheitspolizeiliche Beden­
ken bestehen, die Nachbarschaft wiederholt durch 
ein nicht strafbares Verhalten von Gästen unmittel­
bar vor der Betriebsanlage des Gastgewerbebetrie­
bes unzumutbar belästigt oder der Gastgewerbe­
treibende wegen Überschreitung der Sperrstunde 
oder der Aufsperrstunde wiederholt rechtskräftig 
bestraft worden ist. In Orten, in denen Bundespoli­
zeibehörden bestehen, haben die Gemeinden diese 
Behörden vor einer Entscheidung zu hören. 

(5) Wenn die Nachbarschaft wiederholt durch 
ein nicht strafbares Verhalten von Gästen unmittel­
bar vor der Betriebsanlage des Gastgewerbebetrie­
bes unzumutbar belästigt wurde oder wenn sicher­
heitspolizeiliche Bedenken bestehen, hat die 
Gemeinde eine spätere Aufsperrstunde oder eine 
frühere Sperrstunde vorzuschreiben. Diese V or­
schreibung ist zu widerrufen, wenn angenommen 
werden kann, daß der für die Vorschreibung maß­
gebende Grund nicht mehr gegeben sein wird. In 
Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, 
haben die Gemeinden vor einer Entscheidung diese 
Behörden zu hören." 

188. Dem § 198 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für Betriebe, in 
denen die im § 190 Z 3 und 6 angeführten Tätigkei­
ten ausgeübt werden, hinsichtlich dieser Tätigkei­
ten sinngemäß mit der Maßgabe, daß die Sperr­
stunde und die Aufsperrstunde für die einzelnen 
Tätigkeiten gemäß § 190 Z 3 und 6 festzulegen 
sind." 
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189. Nach § 206 wird folgender § 206a einge­
fügt: 

,,§ 206a. Wird um eine Konzession für ein Gast­
gewerbe zum Zwecke der Fortführung eines beste­
henden Gastgewerbebetriebes angesucht, so hat die 
Behörde auf Grund eines entsprechenden Antrags 
eine Bewilligung zur vorläufigen Ausübung des 
Gastgewerbes zu erteilen, wenn der Konzessions­
werber die persönlichen Voraussetzungen für die 
Gewerbeausübung erfüllt und wenn die beantrag­
ten Berechtigungen gemäß § 189 Abs. 1 und die 
beantragte Betriebsart den Berechtigungen und der 
Betriebsart des fortzuführenden bestehenden Gast­
gewerbebetriebes entsprechen. Die Bewilligung zur 
vorläufigen Ausübung endigt mit der Erteilung 
oder mit der Verweigerung der beantragten Kon­
zession. Die Bewilligung zur vorläufigen Ausübung 
gilt nur für jene Betriebsräume und allfälligen Son­
stigen Betriebsflächen, die 'im Konzessionsertei­
lungsbescheid bezeichnet waren, auf Grund dessen 
das Gastgewerbe im fortzuführenden Gastgewerbe­
betrieb ausgeübt wurde." 

190. § 208 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Konzessionspflicht unterliegt die Aus­
gabe, Vermittlung und Besorgung von Fahrauswei­
sen (einschließlich der Anweisungen auf Liege- und 
Schlafwagenplätze, Platzkarten u. dgl.) in- und 
ausländischer Verkehrsunternehmen jeder Art, die 
Vermittlung von durch Verkehrsunternehinen 
durchzuführenden Personenbeförderungen, die 
Veranstaltung (einschließlich der Vermittlung) von 
Gesellschaftsfahrten, die Vermittlung und die 
Besorgung von für Reisende bestimmter Unter­
kunft oder Verpflegung sowie die Führung eines 
Freindenzimmernachweises. " 

191. Nach § 208 Abs, 3 Z 1a wird folgende Z Ib 
eingefügt: 

"lb. die Veranstaltung (einschließlich der Ver­
mittlung) von Gesellschaftsfahrten in Kraft­
fahrzeugen ;" 

192. § 208 Abs. 5 Einleitung lautet: 

,,(5) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession gemäß Abs. 2 oder einer Konzession 
mit der Teilberechtigung gemäß Abs. 3 Z 1 oder 
Z 1 b berechtigt sind, sind auch berechtigt" 

193. Im § 208 Abs. 5 wird am Ende der Z 2 an 
Stelle des Punktes ein Strichpunkt gesetzt, und es 
wird folgende Z 3 angefügt: 

,,3. zum Verkauf der im § 111 Z 2 angeführten 
Druckwerke." 

194. Der bisherige § 211 erhält die Absatzbe­
zeichnung ,,(1)", und es wird folgender Abs.2 
angefügt:' 

,,(2) Wird eine ausländische Reisegesellschaft, 
von einem Reisebetreuer aus dem Ausland dauernd 

begleitet, so ist auf dessen Tätigkeit dieses Bundes-
gesetz nicht anzuwenden." ' 

195. § 214 Abs. 3 entfällt. 

196. § 223 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Die zur Ausübung einer Konzession gemäß 
Abs. 1 berechtigten Gewerbetreibenden sind 
berechtigt, die im § 220 Abs. 1 Z 1 und 3 genannten 
Stoffe und Präparate, mit denen sie den Kleinhan­
del betreiben dürfen, abzufüllen und abzupacken. 
Dies gilt allerdings nur insoweit, als dieses Abfüllen 
und Abpacken für die Kleinhandelstätigkeit erfolgt. 

(3) Zur Ausübung einer unbeschränkten Konzes­
sion gemäß Abs. 1 berechtigte Gewerbetreibende 
sind auch zum Kleinhandel mit Material- und Farb­
waren, mit Fotoartikeln und Fotoverbrauchsmate­
rial, mit kosmetischen Mitteln, mit Verzehrproduk­
ten und mit diätetischen Lebensmitteln berechtigt; 
sie sind weiters berechtigt, durch Vermengung Tee­
mischungen und Hautsalben, denen keine Heilwir­
kung zukommt, herzustellen und ohne Heilanprei­
sung zu verkaufen." 

197. Dem § 223 werden folgende Abs. 4 und 5 
angefügt: 

,,(4) Zur Ausübung einer unbeschränkten Kon­
zession gemäß Abs. 1 berechtigte Gewerbetrei­
bende sind .auch zur Zubereitung und zum Aus­
schank von Frucht- und Gemüsesäften berechtigt. 

(5) Bei der Ausübung der Rechte gemäß Abs. 3 
und 4 muß der Charakter des Betriebes als Drogi­
stengewerbebetrieb gewahrt bleiben; bei der Aus­
übung der Rechte gemäß Abs .. 4 dürfen überdies 
keine zusätzlichen Hilfskräfte verwendet werden." 

198. § 224 Abs. 1 lautet: 

,,§ 224. (1) Als Gifte im Sinne der §§ 50 Abs. 2, 
57 Abs. 1, 220, 222 und 223 gelten Stoffe und 
Zubereitungen, die nach den Vorschriften des Che­
mikaliengesetzes, BGBI. Nr. 326/1987, als sehr gif­
tig oder giftig einzustufen sind." 

199. Im § 225 wird der Punkt nach dem ersten 
Satz durch einen Strichpunkt ersetzt, und es wird 
folgender Halbsatz eingefügt: 

"als persönlich und fachlich geeignet zur Erfüllung 
ihrer Tätigkeit sind bei der Ausübung der konzes­
sionspflichtigen Tätigkeiten im Drogistengewerbe 
nur solche Personen anzusehen, die die Lehrab­
schlußprüfung im Lehrberuf Drogist erfolgreich 
abgelegt oder die Studienrichtung Pharmazie an 
einer inländischen Universität erfolgreich abge­
schlossen haben." 

200. Im § 235 treten an Stelle der Worte "Han­
del, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz" die Worte "wirtschaftliche Angelegenhei­
tenim Einvernehmen mit dem Bundeskanzler". 
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201. §237 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. die Beistellung und der Kleinverkauf der 
erforderlichen Einrichtungen und Gegen­
stände zur Durchführung der unter Z 1 ange­
führten Verrichtungen;" 

202. Dem § 239 Abs. 2 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Die Anhörung der berührten Gemeinden kann 
entfallen, wenn vor der Festlegung der Höchstta­
rife eine Anhörung der bestehenden Interessenver­
tretungen der Gemeinden erfolgt ist und jede der 
berührten Gemeinden Mitglied einer der angehör­
ten Interessenvertretungen ist." 

203. Im § 244 treten an Stelle der Worte "Han­
del, Gewerbe und Industrie hat im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung 
und dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz" die Worte "wirtschaftliche Angele­
genheiten hat im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Arbeit und Soziales, dem Bundeskanz­
ler und dem Bundesminister für Umwelt, Jugend 
und Familie". 

204. Nach § 248 werden folgende §§ 248a bis 
248e eingefügt: 

"Sonderabfallsammler und 
-beseitiger, Altölsammler und 

-verwerter 

§ 248a. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 
1. das Abholen und Entgegennehmen von Son­

derabfällen ; 
2. das Verwerten, Ablagern und sonstige Behan­

deln von Sonderabfällen; 
3. das Abholen und Entgegennehmen von Alt­

ölen; 
4. das Aufbereiten (Reinigen, Be- und Verarbei­

ten) von Altölen sowie die Energiegewinnung 
aus Altölen. 

(2) Sonderabfälle im Sinne des Abs. 2 Z 1 und 2 
sind Abfälle, deren schadlose Beseitigung mit 
Hausmüll wegen ihrer Beschaffenheit oder Menge 
nicht oder erst nach spezieller Aufbereitung mög­
lich ist. 

(3) Altöle im Sinne des Abs. 1 Z 3 und 4 sind 
Stoffe, die die im § 2 des Altölgesetzes 1986, BGBI. 
Nr. 373, umschriebenen Eigenschaften aufweisen. 

(4) Nicht der Konzessionspflicht gemäß Abs. 1 
Z 2 und· 4 unterliegen die dort umschriebenen 
Tätigkeiten, wenn diese ausschließlich im eigenen 
Betrieb anfallende Sonderabfälle oder Altöle zum 
Gegenstand haben. 

(5) Das Recht zur Beförderung von Altöl und 
Sonderabfällen auf Grund einer Konzession gemäß 
dem Güterbeförderungsgesetz wird durch Abs. 1 
nicht berührt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 248b. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Sonderabfallsammler und -beseitiger 
und der Altölsammler und -verwerter erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z 1 ange­
führten Voraussetzungen 

1. die Erbringung des Befähigungsnachweises 
und 

2. eine wirtschaftliche Lage des Konzessions­
werbers, die erwarten läßt, daß er das 
Gewerbe in dem von ihm beantragten 
Umfang und entsprechend den jeweils im 
Sonderabfallgesetz und im Altölgesetz 1986 
enthaltenen Pflichten ordnungsgemäß aus­
üben wird. 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 248c. Der Gewerbetreibende hat die Einstel­
lung der Gewerbeausübung oder das Ruhen der 
Gewerbeausübung durch mehr als ein Monat drei 
Wochen vorher dem Landeshauptmann anzuzei­
gen. 

Zuständigkeit 

§ 248d. Zur Eneilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Sonderabfallsammler und -beseitiger 
und der Altölsammler und -verwerter ist der Lan­
deshauptmann zuständig. 

. Verhältnis zu anderen Vorschriften 

§ 248e. Die §§ 11 und 12 des Sonderabfallgeset­
zes, BGBL Nr. 186/1983, in der Fassung des Bun­
desgesetzes BGBL Nr. xxxxx/1988 und die §§ 8, 9 
Abs.7, 10 und 11 Abs.5 des Altölgesetzes 1986, 
BGBL Nr. 373, gelten nicht für die Ausübung des 
Gewerbes der Sonderabfallsammler und -beseitiger 
und der Altölsammler und -verwerter." 

205. Dem § 259 Abs. 2 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Weiters unterliegt nicht der Konzessionspflicht 
der von Bauträgern ausgeübte Handel mit Immobi­
lien, wenn der Bauträger auf eigenem Grund und 
Boden oder auf Grund eines ihm zustehenden Bau­
rechtes als Bauherr Bauten auf eigene Rechnung 
durch befugte Gewerbetreibende ausführen läßt, 
um sie weiter zu veräußern." 

206. § 260 lautet: 

"B a u t r ä ger 

§ 260. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Tätigkeit des Bauträgers (Bauorganisators, Baube­
treuers), das ist die organisatorische und kommer­
zielle Abwicklung von Bauvorhaben (Neubauten, 
durchgreifende Sanierung) auf eigene oder fremde 
Rechnung. 
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(2) Die Rechte der Baugewerbetreibenden, der 
Immobilienmakler und der Immobilienverwalter 
werden durch Abs. 1 nicht berührt." 

207. Die §§ 261 und 262 entfallen. 

208. § 264 lautet: 

,,§ 264. Die Erteilung der Konzession für 
1. das Gewerbe der Immobilienmakler (§ 259), 
2. das Gewerbe der Bauträger (§ 260) und 
3. das Gewerbe der Immobilienverwaltung 

(§ 263) 
erfordert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 
Z 1 angeführten Voraussetzungen die Erbringung 
des Befähigungsnachweises." 

209. § 265 entfällt. 

210. §266 lautet: 

,,§ 266. Zur Erteilung einer Konzession für 
1. das Gewerbe der Immobilienmakler (§ 259), 
2. das Gewerbe der Bauträger (§ 260) und 
3. das Gewerbe der Immobilienverwaltung 

(§ 263) 
ist der Landeshauptmann zuständig." 

211. § 269 entfällt. 

212. § 307 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,§ 307. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Einziehung fremder Forderungen. 

(2) Die Gewerbetreibenden, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Einziehung 
fremder Forderungen berechtigt sind, sind nicht 
berechtigt, Forderungen gerichtlich einzutreiben 
oder sich Forderungen abtreten zu lassen, auch 
wenn die Abtretung nur zu Zwecken der Einzie­
hung erfolgen sollte." 

213. § 309 entfällt. 

214. Im § 311 erhält der Abs. 3 die Absatzbe­
zeichnung ,,(4)", und es wird folgender neuer 
Abs.3 eingefügt: 

,,(3) Die im Abs. 1 Z 7 angeführte Tätigkeit 
berechtigt auch zur Bewachung beweglicher 
Sachen, wenn diese Bewachung im Zusammenhang 
mit dem Schutz von Personen steht." 

215. § 318 lautet: 

,,§ 318. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Bewachung von Betrieben, Gebäuden, Anlagen, 
Baustellen, Grundstücken und von beweglichen 
Sachen sowie der Betrieb von Notrufzentralen. 

(2) Zu den im Abs. 1 genannten Tätigkeiten 
gehören insbesondere auch folgende Tätigkeiten: 

1. Sicherung und Regelung des Personen- und 
Fahrzeugverkehrs in Betrieben, in Gebäuden, 
auf Grundstücken und auf Verkehrswegen 
aller Art; 

2. Sicherung und Regelung des Personen- und 
Fahrzeugverkehrs auf Baustellen, jedoch 

unbeschadet der Rechte der für eine Baustelle 
verantwortlichen Gewerbetreibende~; 

3. Durchführung von Transporten von Geld und 
Wertgegenständen mit Fahrzeugen des Stra­
ßenverkehrs, soweit diese Tätigkeit nicht der 
Konzessionspflicht gemäß dem Güterbeförde­
rungsgesetz unterliegt; . 

4. Portierdienste; 
5. Ordner- und Kontrolldienste bei Veranstal­

tungen." 

216. Nach § 323d werden folgende §§ 323e bis 
323i eingefügt: 

"L e ben s - und S 0 z i alb e rat e r 

§ 323e. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Beratung und Betreuung von Menschen insbeson­
dere im Zusammenhang mit Persönlichkeitsproble­
men, Ehe- und Familienproblemen, Erziehungspro­
blemen, Berufsproblemen und sexuellen Proble­
men. 

(2) Zu den gemäß Abs. 1 konzessionspflichtigen 
Tätigkeiten gehört auch die psychologische Bera­
tung mit Ausnahme der Psychotherapie. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 323f. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Lebens- und Sozialberater erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z 1 ange­
führten Voraussetzungen die Erbringung des Befä­
higungsnachweises. 

Arbeitnehmer 

§ 323g. Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Lebens- und 
Sozialberater berechtigt sind, dürfen zur Ausübung 
der im § 323e genannten Tätigkeiten nur Arbeit­
nehmer verwenden, die eigenberechtigt sind und 
die für diese Verwendung erforderliche Zuverläs­
sigkeit und fachliche Eignung besitzen. 

Verschwiegenheit 

§ 323h. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Lebens- und 
Sozialberater berechtigt sind, sind zur Verschwie­
genheit über die ihnen anvertrauten Angelegenhei­
ten verpflichtet. Diese Verschwiegenheitspflicht 
besteht nicht, wenn und insoweit der Auftraggeber 
ausdrücklich von dieser Pflicht entbindet. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt sinngemäß 
auch für Arbeitnehmer der Gewerbetreibenden. 

Zuständigkeit 

§ 323i. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Lebens- und Sozialberater ist der 
Landeshauptmann zuständig." 

690 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 29 von 42

www.parlament.gv.at



30 690 der Beilagen 

217. Nach § 323i werden folgende Überschrift 
und folgende §§ 323j, 323k, 3231 und 323m einge­
fügt: 

"Errichtung von Alarmanlagen 

§ 323j. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Errichtung von Alarmanlagen für Betriebe, 
Gebäude oder Grundstücke. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 323k. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Errichtung von Alarmanlagen erfor­
dert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z 1 
angeführten Voraussetzungen die Erbringung des 
Befähigungsnachweises. 

Arbeitnehmer 

§ 3231. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Errichtung 
von Alarmanlagen berechtigt sind, dürfen zur Aus­
übung der im § 323a genannten Tätigkeiten nur 
Arbeitnehmer verwenden, die die für diese Verwen­
dung erforderliche Zuverlässigkeit und Eignung 
besitzen. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für das Gewerbe der Errichtung von 
Alarmanlagen berechtigt sind, sind verpflichtet, der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeibehörde dieser Behörde, ein 
Verzeichnis aller Arbeitnehmer, die zur Ausübung 
der im § 323a genannten Tätigkeiten verwendet 
werden, binnen einer Woche nach Aufnahme der 
Gewerbeausübung vorzulegen; jede Änderung hin­
sichtlich der zur Ausübung der im § 323a genann­
ten Tätigkeiten verwendeten Arbeitnehmer ist 
ebenfalls dieser Behörde binnen einer Woche anzu­
zeigen. Das Verzeichnis oder die Anzeigen haben 
neben dem V or- und Familiennamen des Arbeit­
nehmers auch dessen Alter, Geburtsort und Woh­
nung zu enthalten. 

Zuständigkeit 

§ 323m. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Errichtung von Alarmanlagen ist der 
Landeshauptmann zuständig." 

218. Nach § 325 wird folgender § 325a einge­
fügt: 

,,§ 325a. Gewerbetreibende, die auf einem Markt 
oder Gelegenheitsmarkt Waren feilbieten oder ver­
kaufen, haben hiebei den Original-Gewerbeschein 
stets mitzuführen und auf Verlangen der behördli­
chen Organe vorzuweisen." 

219. Im § 326 Abs. 3 treten an Stelle der Worte 
"Handel, Gewerbe und Industrie hat im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz" die Worte "wirtschaftliche Angele­
genheiten hat im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler". 

220. § 338 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Soweit dies zur Vollziehung der gewerbe­
rechtlichen Vorschriften erforderlich ist, hat der 
Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter den 
Organen der im Abs. 1 genannten Behörden sowie 
den von diesen Behörden herangezogenen Sachver­
ständigen das Betreten und die Besichtigung des 
Betriebes und der Lagerräume zu ermöglichen 
sowie den Anordnungen dieser Organe zur Inbe­
triebnahme oder Außerbetriebsetzung und über die 
Betriebsweise von Maschinen und Einrichtungen 
und zur Vornahme betrieblicher Verrichtungen zu 
entsprechen; weiters hat er den im Abs. 1 genann­
ten Behörden die notwendigen Auskünfte zu 
geben, notwendige Unterlagen vorzulegen und 
erforderlichenfalls Einblick in die Aufzeichnungen. 
über den Lagerbestand sowie über die Warenein­
und -ausgänge zu gewähren. 

(3) Soweit dies zur Vollziehung der gewerbe­
rechtlichen Vorschriften erforderlich ist, sind die 
Organe der zur Vollziehung dieser Vorschriften 
zuständigen Behörden sowie die von diesen Behör-

. den herangezogenen Sachverständigen auch 
berechtigt, Proben im unbedingt erforderlichen 
Ausmaß zu entnehmen. Dem Betriebsinhaber oder 
seinem Stellvertreter ist eine schriftliche Bestäti­
gung über die Probenentnahme sowie auf Verlan­
gen eine Gegenprobe auszufolgen. Auf Verlangen 
des Betriebsinhabers hat der Bund für die entnom­
mene Probe eine von der zuständigen Behörde zu 
bestimmende Entschädigung in der Höhe des Ein­
standspreises zu leisten, falls dieser mehr als 500 S 
beträgt. Die Entschädigung entfällt, wenn auf 
Grund dieser Probe eine Maßnahme gemäß § 69 
Abs. 4 oder § 360 Abs. 2 getroffen worden ist oder 
eine bestimmte Person bestraft oder auf den Verfall 
der Probe erkannt worden ist." 

221. § 338 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die Bestimmungen des Arbeitsinspektions­
gesetzes 1974, BGBI. Nr. 143, werden durch dieses 
Bundesgesetz nicht berührt." 

222. § 344 Abs. 1 lautet: 

,,§ 344. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem eine 
Konzession oder die besondere Bewilligung für die 
Errichtung einer weiteren Betriebsstätte oder für 
die Verlegung des Betriebes erteilt (§ 25, § 46 
Abs.4 und § 49 Abs. 2 und 3), die Führung eines 
Nebenbetriebes bewilligt (§ 37 Abs. 2), die Bestel­
lung eines Geschäftsführers oder eines Filialge­
schäftsführers oder die Übertragung der Ausübung 
des Gewerbes an einen Pächter genehmigt wird 
(§ 39 Abs.5, § 40 Abs.4, § 47 Abs.4 und § 40 
Abs. 2), steht der zuständigen Gliederung der Lan­
deskammer der gewerblichen Wirtschaft das Recht 
der Berufung insoweit zu, als es sich um die Ent­
scheidung über die ErbringuI1g des Befähigungs­
nachweises auf andere Weise als durch Vorlage 
eines Prüfungszeugnisses oder über das Vorliegen 
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eines Bedarfes nach der beabsichtigten Gewerbe­
ausübung handelt, wenn die Entscheidung ihrem 
fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht 
oder wenn die Gliederung nicht gehört worden ist 
(§ 342 Abs. 1 und 2)." 

223. § 345 Abs. 1 lautet: 

,,§ 345. (1) Die Anzeigen gemäß § 8 Abs.4 (wei­
tere Ausübung des Gewerbes nach Zurücklegung 
des 24. Lebensjahres oder bei Erlangung der Eigen­
berechtigung), gemäß § 11 Abs. 4 (weitere Aus­
übung des Gewerbes einer Personengesellschaft des 
Handelsrechtes nach Ausscheiden des letzten Mit­
gesellschafters, Eintritt eines neuen Gesellschaf­
ters), gemäß § 11 Abs. 5 (Umwandlung einer Kapi­
talgesellschaft durch Übertragung des Unterneh­
mens auf einen Gesellschafter oder Umwandlung 
einer. Kapitalgesellschaft in eine Personengesell­
schaft des Handelsrechtes und weitere Ausübung 
des Gewerbes der Kapitalgesellschaft), gemäß § 11 
Abs. 6 (Eintragung in das Handelsregister, daß der 
Betrieb eines Einzelunternehmers oder einer Perso­
nengesellschaft des Handelsrechtes als Sacheinlage 
gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen in eine 
Kapitalgesellschaft eingebracht worden ist, und 
weitere Ausübung des Gewerbes des Einzelunter­
nehmers oder der Personengesellschaft des Han­
delsrechtes), gemäß § 11 Abs. 7 (Neubildung einer 
Aktiengesellschaft durch Verschmelzung von 
Aktiengesellschaften und weitere Ausübung der 
Gew~rbe der sich vereinigenden Gesellschaften 
oder Neubildung einer Genossenschaft durch Ver­
schmelzung von Genossenschaften und weitere 
Ausübung der Gewerbe der sich vereinigenden 
Genossenschaften), gemäß § 11 Abs. 8 (Verschmel­
zung von Aktiengesellschaften und Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung mit- oder untereinander 
oder von Genossenschaften durch Aufnahme und 
weitere Ausübung der Gewerbe der übertragenden 
Gesellschaft bzw. Genossenschaft) und gemäß § 12 
(Umwandlung einer Offenen Handelsgesellschaft 
in eine Kommanditgesellschaft oder einer Kom­
manditgesellschaft in eine Offene Handelsgesell­
schaft) sind bei der Bezirksverwaltungsbehörde des 
Standortes, bei konzessionierten Gewerben bei der 
für die Erteilung der Konzession zuständigen 
Behörde, zu erstatten." 

224. Im § 345 Abs. 5 treten an Stelle der Worte 
"zur Bewilligung der Ausübung des konzessionier­
ten Gewerbes in der weiteren Betriebsstätte zustän­
digen Behörde" die Worte "für die weitere 
Betriebsstätte zuständigen Bezirksverwaltungsbe­
hörde". 

225. Im § 346 Abs. 1 Z 2 werden nach dem Bei­
strich nach dem Klammerausdruck ,,(§ 28 Abs. 6)" 
die .Worte "in den Fällen einer Nachsicht vom 
Befähigungsnachweis gemäß § 28a," eingefügt. 

226. Im § 346 Abs. 3 werden die Worte "Vor der 
Erteilung eil).er Nachsicht" durch die Worte "Im 
Nachsichtsverfahren" ersetzt. 

227. Der bisherige § 346 Abs. 5 erhält die Absatz­
bezeichnung ,,(6)", und es wird folgender neuer 
Abs.5 in den § 346 eingefügt: 

,,(5) In den Fällen einer Nachsicht vom Befähi­
gungsnachweis gemäß § 28a gelten die Abs. 3 und 4 
mit der Maßgabe, daß jeweils die zuständige Sek­
tion der Landeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft die zuständige Gliederung der Landeskam­
mer der gewerblichen Wirtschaft ist." 

228. Dem § 347 Abs. 1 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Wird um die Bewilligung ~ur Ausübung eines 
konzessionierten Gewerbes in der Form eines Indu­
striebetriebes (§ 7) angesucht, ist es aber offenkun­
dig, daß eine Ausübung des Gewerbes in dieser 
Form gar nicht beabsichtigt ist oder vorläufig über­
haupt nicht möglich ist, so hat die zur Erteilung der 
betreffenden Konzession zuständige Behörde das 
Ansuchen abzuweisen." 

229. § 348 Abs. 1 lautet: 

,,§ 348. (1) Wird eine Gewerbeanmeldung erstat­
tet oder bei der Bezirksverwaltungsbehörde oder 
beim Landeshauptmann um die Bewilligung zur 
Ausübung eines konzessionierten Gewerbes oder 
um die Genehmigung einer gewerblichen Betriebs­
anlage angesucht oder bei der Bezirksverwaltungs­
behörde oder beim Landeshauptmann die Feststel­
lung beantragt, ob die Genehmigungspflicht einer 
Anlage im Sinne des § 74 gegeben ist, bestehen aber 
Zweifel, ob auf die betreffende Tätigkeit die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden 
sind, so hat der Landeshauptmann von Amts wegen 
über diese Frage zu entscheiden. Dies gilt auch für 
den Fall, wenn in einem Verwaltungsstrafverfahren 
gemäß § 366 Zweifel bestehen, ob auf die betref­
fende Tätigkeit die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes anwendbar sind." 

230. § 348 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Wird beim Bundesminister fi,ir wirtschaftli­
che Angelegenheiten um die Bewilligung zur Aus­
übung eines konzessionierten Gewerbes oder um 
die Genehmigung einer gewerblichen Betriebsan­
lage angesucht oder beim Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten die Feststellung bean­
tragt, ob die Genehmigungspflicht einer Anlage im 
Sinne des § 74 gegeben ist, bestehen aber Zweifel, 
ob auf die betreffende Tätigkeit die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes anzuwenden sind, so hat der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
von Amts wegen über diese Frage zu entscheiden. 
Abs. 2 erster Satz gilt sinngemäß." 

231. Im § 349 Abs. 4 Z 2 werden die Worte "der 
zuständigen" durch die Worte "einer berührten" 
ersetzt. 

232. Im § 349 Abs. 8 entfällt der Punkt nach dem 
Wort "Parteien", und es werden die Worte "und es 
steht ihnen das Recht der Beschwerde gemäß 
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Art: 131 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 wegen Rechtswidrigkeit zu." 
angefügt. 

233. § 351 Abs. 2 lautet: 

,,(2) In diese Kommission hat der Landeshaupt­
mann zwei Personen, die das Gewerbe als Gewer­
beinhaber oder Pächter ausüben oder in diesem 
Gewerbe als Geschäftsführer oder Filialgeschäfts­
führer tätig sind, und entsprechend den Bestim­
mungen der auf Grund des Abs. 5 erlassenen Ver­
ordnungen die anderen Fachleute zu berufen. Er 
hat einen für diese Aufgabe geeigneten Beamten 
des höheren Verwaltungsdienstes zum Vorsitzen­
den der Kommission zu bestellen." 

234. § 351 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Wenn in dem betreffenden Bundesland keine Prü­
fungskommission bestellt ist, weil keine hinrei­
chende Zahl von Prüfungswerbern im betreffenden 
Gewerbe zu erwarten ist, weil eine hinreichende 
Zahl von Prüfern nicht zur Verfügung steht, oder 
weil die für die Prüfung benötigten Einrichtungen 
und Geräte nicht zur Verfügung stehen, oder wenn 
der Prüfungswerber im Inland keinen Wohnsitz 
oder Arbeitsort hat, steht dem Prüfungswerber die 
Wahl der Prüfungskommission frei." 

235. Dem § 351 Abs. 4 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Diese Zulassung kann der Landeshauptmann auch 
in einem Bescheid, mit dem gemäß § 28 Abs. 6 die 
Nachsicht von den Voraussetzungen für die Zulas­
sung zu einer Konzessionsprüfung erteilt wird, aus­
sprechen, wenn der Prüfungswerber die allfälligen 
sonstigen für die Zulassung zur Prüfung vorge­
schriebenen Voraussetzungen nachweist." 

236. § 351 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat erforderlichenfalls unter 
Bedachtnahme auf den Prüfungs stoff für das 
betreffende Gewerbe oder auf den Prüfungsstoff 
für eine Zusatzprüfung gemäß § 23 durch Verord­
nung nähere Bestimmungen über . 

die Zahl der Fachleute, die mindestens zwei und 
höchstens fünf zu betragen hat, 

die an die Fachleute zu stellenden Anforderun-
gen, 

die Anberaumung der Prüfungstermine, 

das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung, 

die auszustellenden Zeugnisse, 

die vom Prüfling zu bezahlende, dem besonde­
ren Verwaltungsaufwand einschließlich einer ange­
messenen Entschädigung der Mitglieder der Prü­
fungskommission entsprechende Prüfungsgebühr, 
wobei auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Prüflings Bedacht genommen werden kann, 

die aus den Prüfungsgebühren zu bezahlende 
angemessene Entschädigung der Mitglieder der 
Prüfungskommission sowie 

die Voraussetzungen für die Rückzahlung der 
Prüfungs gebühr bei Nichtablegung oder teilweiser 
Ablegung der Prüfung sowie die Höhe der rückzu­
zahlenden Prüfungsgebühr 

zu erlassen." 

237. Im § 352 Abs. 10 erster Satz werden nach 
dem Wort "Prüfungen" die Worte "unter Berück­
sichtigung der Zahl der zu erwartenden Prüfungs­
werber" eingefügt. 

238. § 353 lautet: 

,,§ 353. Dem· Ansuchen um Genehmigung einer 
Betriebsanlage sind eine Betriebsbeschreibung ein­
schließlich eines Verzeichnisses der Maschinen und 
sonstigen Betriebseinrichtungen und die erforderli­
chen Pläne und Skizzen sowie für unter § 82a fal­
lende Anlagen auch die Sicherheitsanalyse und der 
Maßnahmenplan in vierfacher Ausfertigung anzu­
schließen. Weiters sind die sonst für die Beurteilung 
des Projektes und der zu erwartenden Emissionen 
der Anlage im Ermittlungsverfahren erforderlichen 
technischen Unterlagen sowie die Namen und 
Anschriften des Eigentümers des Betriebsgrund­
stückes und der Eigentümer der an dieses Grund­
stück unmittelbar angrenzenden Grundstücke 
anzuschließen. " 

239. § 354 lautet: 

,,§ 354. Wenn sich das Ermittlungsverfahren 
wegen des außergewöhnlichen Umfanges oder der 
besonderen Beschaffenheit der Anlage voraussicht­
lich auf einen längeren Zeitraum erstreckt wird und 
anzunehmen ist, daß die Errichtung und der 
Betrieb der Anlage bei Vorschreibung bestimmter 
Auflagen zulässig sein wird, oder wenn zur Ausar­
beitung des Projektes einer Anlage Vorarbeiten 
erforderlich sind oder wenn das Vorliegen des 
Ergebnisses bestimmter Vorarbeiten für die Ent­
scheidung der Behörde (§§ 333, 334 und 335) von 
wesentlicher Bedeutung ist, kann diese Behörde mit 
Bescheid, erforderlichenfalls unter Vorschreibung 
bestimmter Auflagen, schon vor der Genehmigung 
der Errichtung und des Betriebes der Anlage die 
Durchführung der erforderlichen Arbeiten (zB 
eines Versuchs betriebes) genehmigen." 

240. § 356 lautet: 

,,§ 356. (1) Die Behörde (§§ 333, 334, 335) hat, 
ausgenommen in den Fällen des § 359b, auf Grund 
eines Ansuchens um Genehmigung der Errichtung 
und des Betriebes einer Betriebsanlage oder um 
Genehmigung der Änderung einer genehmigten 
Betriebsanlage eine Augenscheinsverhandlung 
anzuberaumen. Gegenstand, Zeit und Ort der 
Augenscheinsverhandlung sowie die gemäß Abs. 3 
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bestehenden Voraussetzungen für die Begründung 
der ParteisteIlung sind den Nachbarn durch 
Anschlag in der Gemeinde (§ 41 AVG 1950) und 
durch Anschlag in den der Anlage unmittelbar 
benachbarten Häusern und in den auf den an diese 
Häuser unmittelbar angrenzenden Grundstücken 
stehenden Häusern bekanntzugeben; die Eigentü­
mer der betroffenen Häuser haben derartige 
Anschläge in ihren Häusern zu dulden. Der Eigen­
tümer des Betriebsgrundstückes und die Eigentü­
mer der an dieses Grundstück unmittelbar angren­
zenden Grundstücke sind persönlich zu laden. 

(2) Ist die Gefahr der Verletzung eines Kunst-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne des 
§ 40 AVG 1950 gegeben, so ist den Nachbarn die 
Teilnahme an der Besichtigung der Anlage nur mit 
Zustimmung des Genehmigungswerbers gestattet, 
doch ist ihr allfälliges Recht auf Parteiengehör zu 
wahren. 

(3) Im Verfahren gemäß Abs. 1 sind, unbescha­
det des folgenden Satzes, nur jene Nachbarn Par­
teien, die spätestens bei der Augenscheinsverhand­
lung Einwendungen gegen die Anlage im Sinne des 
§ 74 Abs. 2 Z 1,2,3 oder 5 erheben, und zwar vom 
Zeitpunkt ihrer Einwendungen an. Weist ein Nach­
bar der Behörde nach, daß er ohne sein Verschul­
den daran gehindert war, die ParteisteIlung nach 
dem ersten Satz zu erlangen, so darf er seine Ein­
wendungen gegen die Anlage im Sinne des § 74 
Abs.2 Z 1, 2, 3 oder 5 auch nach Abschluß der 
Augenscheinsverhandlung und bis zur rechtskräfti­
gen Entscheidung der Angelegenheit vorbringen 
und ist vom Zeitpunkt seiner Einwendungen an 
Partei; solche Einwendungen sind vom Nachbarn 
binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernis­
ses für ihre Erhebung bei der Behörde einzubrin­
gen, die die Augenscheinsverhandlung anberaumt 
hat, und von dieser oder von der Berufungsbehörde 
in gleicher Weise zu berücksichtigen, als wären sie 
in der mündlichen Verhandlung erhoben worden. 

(4) Im Verfahren betreffend die Erteilung der 
Betriebsbewilligung (§ 78 Abs. 2), im Verfahren 
betreffend die Abstandnahme von der Verpflich­
tung zur Herstellung des dem Genehmigungsbe­
scheid oder Betriebsbewilligungsbescheid entspre­
chenden Zustandes (§ 78 Abs.4), im Verfahren 
betreffend die Vorschreibung anderer oder zusätz­
licher Auflagen (§ 79), im Verfahren betreffend die 
Anpassung einer bereits genehmigten Betriebsan­
lage an eine Verordnung gemäß § 82 Abs. 1 (§ 82 
Abs. 2), im Verfahren betreffend die Festlegung der 
von den Bestimmungen einer Verordnung gemäß 
§ 82 Abs. 1 abweichenden Maßnahmen (§ 82 
Abs. 3) und im Verfahren betreffend die Vorschrei­
bung der über die Bestimmungen einer Verordnung 
gemäß § 82 Abs. 1 hinausgehenden Auflagen (§ 82 
Abs.4) haben die im Abs. 3 genannten Nachbarn 
ParteisteIlung." 

241. Dem § 358 Abs. 1 wird als letzter Satz ange­
fügt: 

"Ergeben sich im Feststellungsverfahren Zweifel, 
ob dieses Bundesgesetz auf jene Tätigkeit anzu­
wenden ist, der die Anlage regelmäßig zu dienen 
bestimmt ist, so ist dieses Verfahren zu unterbre­
chen und ein Feststellungsverfahren gemäß § 348 
durchzuführen." 

242. Nach § 359a wird folgender § 359b einge­
fügt: 

,,§ 359b. Weist der Genehmigungswerber in sei­
nem Ansuchen und dessen Beilagen (§ 353) nach, 
daß 

1. jene Maschinen, Geräte und Ausstattungen 
der Anlage, deren Verwendung die Genehmi­
gungspflicht begründen könnte, ausschließlich 
solche sind, die in Verordnungen gemäß § 76 
Abs. 1 oder Bescheiden gemäß § 76 Abs. 2 
angeführt sind oder die nach ihrer Beschaf­
fenheit und Wirkungsweise vornehmlich oder 
auch dazu bestimmt sind, in Privathaushalten 
verwendet zu werden, 

oder 
2. das Ausmaß der der Betriebsanlage zur Verfü­

gung stehenden Räumlichkeiten und sonsti­
gen Betriebsflächen insgesamt nicht mehr als 
150 m2 beträgt, die elektrische Anschlußlei­
stung der zur Verwendung gelangenden 
Maschinen und Geräte 50 kW nicht übersteigt 
und auf Grund der geplanten Ausführung der 
Anlage zu erwarten ist, daß Gefährdungen, 
Belästigung~n, Beeinträchtigungen oder nach­
teilige Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 
oder Belastungen der Umwelt (§ 69a) vermie­
den werden, 

so hat die Behörde (§§ 333, 334, 335) mit Bescheid 
diese Beschaffenheit der Anlage festzustellen und 
erforderlichenfalls Aufträge zum Schutz der gemäß 
§ 74 Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen zu ertei­
len; dieser Bescheid gilt als Genehmigungsbescheid 
für die Anlage." 

243. § 360 Abs. 1 lautet: 

,,§ 360. (1) Wenn in einem Strafverfahren das 
Vorliegen einer gesetzwidrigen Gewerbeausübung , 
oder in einem Verfahren gemäß § 358 Abs. 1 die 
Genehmigungspflicht einer Anlage rechtskräftig 
festgestellt worden ist, so hat die Behörde, wenn 
der der Rechtsordnung entsprechende Zustand 
nicht ungesäumt hergestellt wird, mit Bescheid die 
zur Herstellung des der Rechtsordnung entspre­
chenden Zustandes jeweils notwendigen Maßnah­
men, wie die Schließung des Betriebes oder von 
Teilen des Betriebes oder die Stillegung von 
Maschinen, zu verfügen. Wenn bei' einer Tätigkeit 
offenkundig der Verdacht einer Übertretung 
gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 gegeben ist und 
wenn mit Grund anzunehmen ist, daß die solcher-
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maßen gesetzwidrige Gewerbeausübung weiter 
betrieben wird, so kann die Behörde -auch ohne 
vorausgegangenes Verfahren und vor Erlassung 
eines Bescheides die zur Unterbindung dieser 
Gewerbeausübung notwendigen Maßnahmen, ins­
besondere auch die Beschlagnahme von Waren, 
Werkzeugen, Maschinen, Geräten und Transport~ 
mitteln, an Ort und Stelle treffen; hierüber ist 
jedoch binnen zwei Wochen ein schriftlicher 
Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die getroffene 
Maßnahme als aufgehoben gilt. Der Bescheid gilt 
auch dann als erlassen, wenn er gemäß § 19 des 
Zustellgesetzes, BGBL Nr. 20011982, wegen Unzu­
stellbarkeit an die Behörde zurückgestellt worden 
ist." 

244. § 360 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Um die durch eine diesem Bundesgesetz 
unterliegende Tätigkeit verursachte Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder für 
das Eigentum abzuwehren oder um die durch eine 
nicht genehmigte Betriebsanlage verursachte unzu­
mutbare Belästigung der Nachbarn abzustellen, hat 
die Behörde, entsprechend dem Ausmaß -der 
Gefährdung oder Belästigung, mit Bescheid die 
gänzliche oder teilweise Schließung des Betriebes, 
die Stillegung von Maschinen oder sonstige die 
Anlage betreffende Sicherheitsmaßnahmen oder 
Vorkehrungen zu verfügen. Hat die Behörde 
Grund zur Annahme, daß zur Gefahrenabwehr 
Sofortmaßnahmen an Ort und Stelle erforderlich 
sind, so darf sie nach Verständigung des Betriebsin­
habers, seines Stellvertreters oder des Eigentümers 
der Anlage oder, wenn eine Verständigung dieser 
Person nicht möglich ist, einer Person, die tatsäch­
lich die Betriebsführung wahrnimmt, solche Maß­
nahmen auch ohne vorausgegangen-es Verfahren 
und vor Erlassung eines Bescheides an Ort und 
Stelle treffen; hierüber ist jedoch binnen zwei 
Wochen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, wid­
rigenfalls die getroffene Maßnahme als aufgehoben 
gilt. Der Bescheid gilt auch dann als erlassen, wenn 
er gemäß § 19 des Zustellgesetzes wegen Unzustell­
barkeit an die Behörde zurückgestellt worden ist." 

245. Im § 360 Abs.3 werden nach dem Wort 
"gemäß" die Worte "Abs. 1 zweiter Satz und" ein­
gefügt. 

246. § 360 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Liegen die Voraussetzungen für die Erlas­
sung eines Bescheides gemäß Abs. 1 oder 2 nicht 
mehr vor und ist zu erwarten, daß in Hinkunft jene 
gewerberechtlichen Vorschriften, deren Nichtein -
haltung für die Maßnahmen nach Abs. 1 oder 2 
bestimmend war, von der Person eingehalten wer­
den, die die gewerbliche Tätigkeit ausüben oder die 
Betriebsanlage betreiben will, so hat die Behörde 
auf Antrag dieser Person die mit Bescheid gemäß 
Abs. 1 oder 2 getroffenen Maßnahmen ehestens zu 
widerrufen. " 

247. § 361 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Zur Entziehung des Rechtes zur Ausübung des 
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte (§§ 88 
Abs. 2a und 89 Abs. 3) und zu Maßnahmen gemäß 
§ 91 Abs. 1, soweit sich die Entziehungsgründe auf 
die Person des Filialgeschäftsführers beziehen, ist 
die für die weitere Betriebsstätte jeweils zuständige 
Behörde (§§ 341 Abs.4 und 345 Abs.4) berufen." 

248. § 361 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Vor der Entziehung der Gewerbeberechti­
gung oder des Rechtes zur Ausübung des Gewerbes 
in einer weiteren Betriebsstätte oder von Maßnah­
men gemäß § 91 ist die zuständige Gliederung der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und, 
wenn- Arbeitnehmer im Betriebe beschäftigt sind, 
auch die Kammer für Arbeiter und Angestellte zu 
hören; die Anhörung der zuständigen Gliederung 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
hat zu entfallen, wenn diese die Entziehung gemäß 
§ 88 Abs. 2 und 2a angeregt hat." 

249. § 366 Abs. 1 Einleitung lautet: 

,,§ 3'66. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit 
Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen ist, begeht, 
wer" 

250. § 367 Einleitung lautet: 

,,§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit 
Geldstrafe bis zu 30 000 S zu bestrafen ist, begeht, 
wer" 

251. Im § 367 wird nach der- Z 5 folgende Z 5a 
eingefügt: 

,,5a. die Funktion des Geschäftsführers entgegen 
§ 39 Abs. 2 dritter Satz bei mehr als zwei 
verschiedenen Gewerbetreibenden ausübt;" 

252. § 367 Z 7 lautet: 

,,7. ohne die gemäß § 40 Abs.2 erforderliche 
Genehmigung ein konzessioniertes Gewerbe 
verpachtet hält;" 

253. § 367 Z 12 und 13 lautet: 

,,12.- nach Verlegung des Betriebes eines konzes­
sionierten Gewerbes in einen anderen Stand­
ort ohne die gemäß § 49 Abs. 2 erforderliche 
Bewilligung das konzessionierte Gewerbe im 
neuen Standort ausübt; 

13. nach Verlegung des Betriebes einer weiteren 
Betriebsstätte eines konzessionierten Gewer­
bes in einen anderen Standort ohne die 
gemäß § 49 Abs. 3 erforderliche Bewilligung 
das konzessionierte Gewerbe im neuen 
Standort ausübt;" 

254. § 367 Z 16 lautet: 

,,16. entgegen § 46 Abs. 1 ein Gewerbe unzulässi­
gerweise außerhalb des Standortes der 
Gewerbeberechtigung oder einer weiteren 
Betriebsstätte ausübt;" 
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255. Im § 367 Z 20 tritt an SteHe des Wortes 
"Staatswappens" jeweils das Wort "Bundeswap­
pens". 

256. § 367 Z 23 und 24 werden durch folgende 
Z 23, 24 und 24a ersetzt: 

,,23. entgegen § 71 Abs. 1 Maschinen, ~eräte, 
deren Teile oder deren Zubehör m den 
inländischen Verkehr bringt oder im Inland 
aussteHt; 

24. eine Übereinstimmungserklärung gemäß 
§ 71 Abs.3 abgibt oder ein Zeichen ?der 
eine Plakette gemäß § 71 Abs.6 anbnngt, 
obwohl die Maschine, das Gerät, deren Teile 
oder deren Zubehör nicht den Anforderun­
gen der gemäß § 71 Abs. 4 erl~~sene? V. er­
ordnungen oder den in der Uberem'stlm­
mungserklärung angeführten Bestimmungen 
einschlägiger Normen entsprechen und auch 
keine Genehmigung gemäß § 71 Abs. 7 vor­
liegt; 

24a. die Hinweispflicht gemäß § 71 Abs. 8 ver­
letzt;" 

257. § 367 Z 26 lautet: 

,,26. Gebote oder Verbote von gemäß § 82 Abs. 1 
oder § 82a Abs. 1 erlassenen Verordnungen 
nicht befolgt oder die gemäß den Besti~­
mungen der §§ 74 bis 83 und 359b m 
Bescheiden vorgeschriebenen Auflagen oder 
Aufträge nicht einhält;" 

258. § 367 Z 30 lautet: 

,,30. Pferdefleiseh, Fleisch mit einem Zusatz von 
Pferdefleisch oder Fleischwaren aus Pferde­
fleisch (Würste, Pökelwaren, Fleischgerichte, 
Gerichte mit Fleisch, Konserven) entgegen 
§ 96 Abs. 5 feilhält oder verkauft;" 

259. § 367 Z 32 lautet: 

,,32. bei der Ausübung des Viehschneidergewer­
bes die Bestimmungen des § 121 oder 
Gebote oder Verbote von auf Grund des 
§ 121 Abs. 3 erlassenen Verordnungen nicht 
einhält;" 

260. § 367 Z 33 und 34 lautet: 

,,33. bei der Ausübung des Altwarenhandels ent­
gegen § 116a Abs. 1 glekhzeitig d~s konzes­
sionierte Gewerbe des Handels mit Waffen 
oder bei der Ausübung des Handels mit 
Waffen entgegen § 136 gleichzeitig das 
Gewerbe des Altwarenhandels ausübt; 

34. bei der Ausübung des Altwarenhandels die 
Bestimmungen des § 116a Abs.2 nicht ein­
hält;" 

261. § 367 Z 50 entfällt. 

262. § 367 Z 57 lautet: 

,,57. der Verpflichtung gemäß §§ 313 Abs. 3,321 
Abs. 2 oder 3231 Abs. 2 zur Vorlage des 

Arbeitnehmerverzeichnisses oder zur 
Anzeige von Änderungen dieses Verzeich­
nisses nicht nachgekommen ist;" 

263. § 367 Z 59 lautet: 

,,59. den Bestimmungen des § 82a Abs. 4 oder des 
§ 338 zuwiderhandelt;" . 

264. § 368 Einleitung und Z 1 lautet: 

,,§ 368. Eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu 15000 S zu bestrafen ist, 
begeht, wer 
1. die Anzeigen 
1.1 gemäß § 8 Abs. 4 über die weitere Au~übubng 

von Gewerben bei Erlangung der Eigen e-
rechtigung, .. 

1.2 gemäß § 11 Abs. 3 über dIe BeendIgung der 
Liquidation, 

1.3 gemäß § 11 Abs. 4 über die weitere Ausübudng 
des Gewerbes einer Personengesellschaft es 
Handelsrechtes nach Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters oder über den Eintritt eines 
neuen Gesellschafters, 

1.4 gemäß § 11 Abs. 5 über die l!!llwandlung 
einer KapitalgeseHschaft durch Ubertragung 
des Unternehmens auf einen Gesellschafter 
oder Umwandlung einer Kapitalgesellschaft 
in eine Personengesellschaft des Handelsrech­
tes und die weitere Ausübung des Gewerbes 
der Kapitalgesellschaft, . 

1.5 gemäß § 11 Abs. 6 über die E~ntra?ung i~ dals 
Handelsregister, daß der Betneb emes Emze -
unternehmers oder einer PersonengeseHschaft 
des Handelsrechtes als Sacheinlage gegen 
Gewährung von Gesellschaftsanteilen in e~ne 
Kapitalgesellschaft eingebracht worden 1st, 
und die weitere Ausübung des Gewerbes des 
Einzelunternehmers oder der Personengesell­
schaft des Handelsrechtes, 

1.6 gemäß § 11 Abs. 7 über die Neubildung einer 
Aktiengesellschaft (Genossenschaft) durch 
Verschmelzung von AktiengeseHschaften 
(Genossenschaften) und die weitere Aus­
übung der Gewerbe der sich vereinigenden 
Gesellschaften (Genossenschaften), 

1.7 gemäß § 11 Abs. 8 über die Verschmelzun? 
einer Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung oder Genossenschaft 
durch Aufnahme und die weitere Ausübung 
der Gewerbe der übertragenden Gesellschaft 
bzw. Genossenschaft, , 

1.8 gemäß § 12 über die Umwandlung einer 0f~e­
nen Handelsgesellschaft in eine Kommandlt­
geseHschaft oder eine Kommanditgesellschaft 
in eine Offene Handelsgesellschaft, . 

1.9 gemäß § 37 Abs.3 über die Bestell~ng ~~nes 
neuen befähigten Arbeitnehmers m emem 
Nebenbetrieb, I 

1.10 gemäß § 39 Abs.4, gemäß § 39 Abs: 5 ~der 
gemäß § 40 Abs. 4 über das Ausscheiden ides 
Geschäftsführers, 
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1.11 gemäß § 40 Abs. 2 über den Widerruf der 
Übertragung der Gewerbeausübung an einen 
Pächter, 

1.12 gemäß § 42 Abs. 1, gemäß § 43 Abs. 1 oder 
gemäß § 44 über den Fortbetrieb von Gewer­
ben, 

1.13 gemäß § 46 Abs. 3 über die Ausübung eines 
Anmeldungsgewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte , 

1.14 gemäß § 47 Abs.3 oder gemäß § 47 Abs.4 
über das Ausscheiden des Filialgeschäftsfüh­
rers, 

1.15 gemäß § 49 Abs. 1 über die Verlegung des 
Betriebes eines Anmeldungsgewerbes in einen 
anderen Standort, 

1.16 gemäß § 49 Abs.3 über die Verlegung des 
Betriebes einer weiteren Betriebsstätte eines 
Anmeldungsgewerbes in einen anderen Stand­
ort, 

1.17 gemäß § 52 Abs. 1 über die Aufstellung von 
Automaten, 

1.18 gemäß § 63 Abs. 4 über die Änderung des 
N amens oder der Firma, 

1.19 gemäß § 83 über die Auflassung von Betriebs­
anlagen im Sinne des § 74 Abs.2 oder Von 
Teilen solcher Betriebsanlagen, 

1.20 gemäß § 92 Abs.2 über Umstände, die das 
Nichtbestehen oder die Beendigung einer 
nach diesem Bundesgesetz vorgeschriebenen 
Versicherung zur Folge haben, 

1.21 gemäß § 93 über das Ruhen und die Wieder­
aufnahme der Gewerbeausübung, 

1.22 gemäß § 141 Abs. 1 über das Ruhen und die 
Aufnahme der Ausübung von Waffengewer­
ben, 

1.23 gemäß § 175, gemäß § 248c, gemäß § 251 
oder gemäß § 292 über die Einstellung oder 
das Ruhen der Ausübung von Rauchfangkeh­
rergewerben, Gewerben der Sonderabfall­
sammler und -beseitiger und der Altölsamm­
ler und -beseitiger, Kanalräumergewerben, 
Pfandleihergewerben, 

1.24 gemäß einer Anordnung auf Grund des § 359 
Abs. 1 über die Fertigstellung einer genehmig­
ten Betriebsanlage, 

nicht erstattet hat;" 

265. § 368 Z 3 lautet: 

,,3. ohne die gemäß § 40 Abs. 2 vorgeschriebene 
Anzeige ein Anmeldungsgewerbe verpachtet 
hält;" -

266. § 368 Z 12 und 13 lauten: 

,,12. ohne die gemäß § 200 erforderliche Geneh­
migung das Gastgewerbe in einer geänderten 
Betriebsart ausübt; 

13. ohne die gemäß § 201 erforderliche Geneh­
migung das Gastgewerbe in hinzugenomme­
nen Betriebsräumen und allfälligen sonstigen 
Betriebsfläch-en ausübt;" 

267. § 369 Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,§ 369. (1) Die Strafe des Verfalles von Waren, 
Eintrittskarten einschließlich Anweisungen auf Ein­
trittskarten für Theater, Konzerte, Veranstaltungen 
uä., Werkzeugen, Maschinen, Geräten oder Trans­
portmitteln (§§ 10, 17 und 18 VStG 1950) kann 
ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände 
mit einer Verwaltungsübertretung nach § 366 oder 
nach § 367 Z 15,16,17,18 oder 19 im Zusammen­
hang stehen; bei einer Verwaltungsübertretung 
nach § 367 Z 15 kann auch der Verfall des Auto­
maten, mittels dessen die Gewerbeausübung 
erfolgte, ausgesprochen werden." 

268. Der bisherige § 371 erhält die Absatzbe­
zeichnung ,,(1)", und es wird dem § 371 folgender 
Abs.2 angefügt: 

,,(2) Die Bestrafung wegen einer Verwaltungs­
übertretung nach § 366 Abs. 1 Z 1 und 2 schließt 
nicht die Bestrafung wegen bei der gemäß § 366 
Abs. 1 Z 1 oder 2 strafbaren Gewerbeausübung 
begangener sonstiger Übertretungen von Vorschrif­
ten dieses Bundesgesetzes oder auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassener Verordnungen aus." 

269. § 376 Z 6 Einleitung und Abs. 2 entfällt. 

270. Nach § 376 Z 9a wird folgende Z 9b einge­
fügt: 

,,9b. (Zu § 62 Abs. 3:) 

Die Gültigkeit von Legitimationen, die vor dem 
1. Jänner 1989 ausgestellt wurden, endigt mit 
Ablauf des 31. Dezember 1989, wenn der Tag der 
Ausstellung länger als fünf Jahre vor dem L Jänner 
1989 liegt." 

271. Im § 376 Z 10 tritt an Stelle des Wortes 
"Staatswappen" das Wort "Bundeswappen". 

272. § 376 Z 18 lautet: 

,,18. (Zu § 132a:) 

(1) Personen, die zur Erzeugung, Bearbeitung 
und Instandsetzung der im § 1 Abschnitt I Z 8 der 
Verordnung der Bundesregierung vom 22. Novem­
ber 1977, BGBI. Nr. 624, betreffend Kriegsmaterial 
angeführten Geräte am 1. Jänner 1989 berechtigt 
sind, bedürfen zur weiteren Ausübung ihrer Tätig­
keiteiner Konzession gemäß § 131 Abs. 1 Z 2 lit. a 
in einem ihrer bisherigen Tätigkeit entsprechenden 
Umfang. Diese Konzession ist zu erteilen, es sei 
denn, daß die Voraussetzungen für eine Entzie­
hung der Konzession (§§ 87 bis 89 und 91 Abs.2) 
vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebundene Tätigkeit während 
der Zeit vom 1. Jänner 1988 bis 31. Dezem­
ber 1988 ausgeübt haben, und 

b) um die Konzessionserteilung spätestens am 
30. Juni 1989 ansuchen. 
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(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr rechtzei­
tig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre Tätig­
keit im bisherigen Umfang weiter ausüben." 

273. Nach § 376 Z 27 wird folgende Z 27a einge­
fügt: 

,,27a. (Zu §§ 171a und 171b:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die bis ein­
schließlich 31. Dezember 1988 als freies Gewerbe 
angemeldet werden kann, und die durch § 171a 
Abs. 1 neu an eine Konzession gebunden wurde, 
am 1. Jänner 1989 berechtigt sind, bedürfen zur 
weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit einer Konzes­
sion gemäß § 171a in einem ihrer bisherigen Tätig­
keit sachlich entsprechenden Umfang. Diese Kon­
zession ist zu erteilen, es sei denn, daß die V oraus­
setzungen für eine Entziehung der Konzession 
(§§ 87 bis 89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebundene Tätigkeit während 
der Zeit vom 1. Jänner 1988 bis 31. Dezem­
ber 1988 befugt ausgeübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) den Befähigungs­
nachweis erbringen und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens am 
30. März 1989 ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr rechtzei­
tig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre Tätig­
keit im bisherigen Umfang weiter ausüben. 

(3) Bis Zur Erlassung der im § 22 vorgeschriebe­
nen Verordnung betreffend den Befähigungsnach­
weis für das Gewerbe der Technischen Büros ist 
der gemäß § 171 b vorgeschriebene Befähigungs­
nachweis gemäß der Verordnung des Bundesmini­
sters für Handel, Gewerbe und Industrie vom 
13. Juni 1978, BGBI. Nr. 322, über den Befähi­
gungsnachweis für die gebundenen Gewerbe der 
Technischen Büros auf bestimmten Fachgebieten 
zu erbringen; bis dahin gelten auch für die in dieser 
Verordnung festgelegte Prüfung auch jene Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes, die die Prüfungen 
zum Nachweis der Befähigung für gebundene 
Gewerbe regeln." 

274. Dem § 376 Z 28 werden folgende Abs. 3 bis 
5 angefügt: 

,,(Zu § 173 und § 174:) 

(3) In Personengesellschaften des Handelsrech­
tes, denen die Konzession für das Rauchfangkeh­
rergewerbe vor dem 1. Jänner 1989 erteilt wurde, 
dürfen nach diesem Zeitpunkt juristische Personen 
und Personengesellschaften des Handelsrechtes 
nicht mehr als persönlich haftende Gesellschafter 
neu eintreten, widrigenfalls die Konzession von der 
Behörde (§ 361 Abs. 1) zu entziehen ist. Für natür­
liche Personen, die nach dem genannten Zeitpunkt 

I 

geschäftsführungs- und vertretungsbefugte Gesell­
schafter einer solchen Personengesellschaft des 
Handelsrechtes werden, gilt § 173 Abs. 1 Z 4; b.ei 
Nichterfüllung dieser Bestimmung ist die Kon-
zession gemäß § 173 Abs. 2 zu entziehen. : 

I 

(.f) Bei juristischen Personen, denen vor deb 
1. Jänner 1989 die Konzession für das Rauchfang­
kehrergewerbe erteilt wurde, müssen Personen, die 
nach diesem Zeitpunkt in das zur gesetzlichen V ~r­
tretung berufene Organ der juristischen PersQn 
berufen werden, ihren Wohnsitz im Inland hab~n 
und österreichische Staatsbürger sein, widrigenfalls 
die Konzession durch die Behörde (§ 361 Abs.11) 
zu entziehen ist. ' 

(5) Eine Ausübung des RauchfangkehrergewJr­
bes im Sinne des § 173 Abs. 1 Z 2 und des § 174 
liegt auch vor, wenn dem Konzessionswerber ein 
maßgebender Einfluß auf den Betrieb der 
Geschäfte einer zur Ausübung des Rauchfangkeh­
rergewerbes berechtigten juristischen Persbn 
zusteht." I 

I 

275. Nach § 376 Z 34 
und 34b eingefügt: 

I 
werden folgende Z 3~a 

I 
'I ,,34a. (Zu § 248a:) 
I 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durhh 
§ 248a an eine Konzession gebunden wurde (Son­
derabfaJlsammler und -beseitiger, Altölsamm\er 
und -verwerter), am 1. Jänner 1989 berechtigt sind, 
bedürfen zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit 
einer Konzession gemäß § 248a in einem ihrer b,is­
herigen Tätigkeit sachlich entsprechenden Umfang. 
Diese Konzession ist zu erteilen, es sei denn, d~ß 
die Voraussetzungen für eine Entziehung der Kon­
zession (§§ 87 bis 89 und 91 Abs. 2) vorlieg~n, 
wenn sie : 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an ei~e 
Konzession gebundene Tätigkeit währerd 
der Zeit vom 1. Jänner 1988 bis 31. Dezein-
ber 1988 befugt ausgeübt haben, . 

b) selbst oder durch einen Geschäftsfühter 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) den Befähigungs-
nachweis erbringen und ' 

c) um die Konzessionserteilung spätestens ~m 
30. Juni 1989 ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen his 
zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr rechtzei­
tig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre Tä~ig-
keit im bisherigen Umfang weiter ausüben. ' 

I 
I 

34b. (Zu § 260 und § 264 Z 2:) I 

I 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die du~ch 
§ 260 an eine Konzession gebunden wurde (Bauträ­
ger), am 1. Jänner 1989 berechtigt sind, bedürfen 
zur weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit einer Kon­
zession gemäß § 262a in einem ihrer bisherigen 
Tätigkeit sachlich entsprechenden Umfang. Diese 
Konzession ist zu erteilen, es sei denn, daß die V or-
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aussetzungen für eine Entziehung der Konzession 
(§§ 87 bis 89 und 91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie . 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebundene Tätigkeit während 
der Zeit vom 1. Jänner 1987 bis 31. Dezem­
ber 1988 befugt ausgeübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) den Befähigungs­
nachweis erbringen und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens am 
30. Juni 1989 ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr rechtzei­
tig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre Tätig­
keit im bisherigen Umfang weiter ausüben. 

(3) Bis zur Erlassung der im § 22 vorgesehenen 
Verordnung betreffend den Befähigungsnachweis 
für das Gewerbe der Bauträger ist der gemäß § 264 
Z 2 vorgeschriebene Befähigungsnachweis für die­
ses Gewerbe durch den Nachweis der Befähigung 
für das konzessionierte Gewerbe der Baumeister 
(§ 157), der Immobilienmakler (§ 259) oder der 
Immobilienverwaltung (§ 263) zu erbringen." 

276. § 376 Z 36 lautet: 

,,36. (Zu § 323j:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch 
§ 323j an eine Konzession gebunden wurde 
(Errichtung von Alarmanlagen), am 1. Jänner 1989 
berechtigt sind, bedürfen zur weiteren Ausübung 
ihrer Tätigkeit einer Konzession gemäß § 323j in 
einem ihrer bisherigen Tätigkeit sachlich entspre­
chenden Umfang. Diese Konzession ist zu erteilen, 
es sei denn, daß die Voraussetzungen für eine Ent­
ziehung der Konzession (§§ 87 bis 89 und 91 
Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebundene Tätigkeit während 
der Zeit vom 1. Jänner 1988 bis 31. Dezem­
ber 1988 befugt ausgeübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) den Befähigungs­
nachweis erbringen und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens am 
30. Juni 1989 ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr rechtzei­
tig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre Tätig­
keit im bisherigen Umfang weiter ausüben." 

277. § 376 Z 37 lautet: 

,,37. (Zu § 323e:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch 
§ 323e an eine Konzession gebunden wurde 
(Lebens- und Sozialberater), am 31. Dezember 
1988 berechtigt sind, bedürfen zur weiteren Aus­
übung ihrer Tätigkeit nach diesem Zeitpunkt einer 
Konzession gemäß § 323e in einem ihrer bisherigen 
Tätigkeit sachlich entsprechenden Umfang. Diese 

Konzession ist zu erteilen, es sei denn, daß die V or­
aussetzungen für eine Entziehung der Konzession 
(§§ 87 bis 89, 91 Abs. 2) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebundene Tätigkeit zum oben 
angeführten Zeitpunkt befugt ausgeübt 
haben, 

b) den Befähigungsnachweis (§ 323f) erbringen 
und 

c) um die Konzessionserteilung spätestens am 
31. März 1989 ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr rechtzei­
tig eingebrachtes Konzessionsansuchen ihre Tätig­
keit im bisherigen Umfang weiter ausüben." 

278. Im § 381 Abs.3 Einleitung werden die 
Worte "Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie" durch die Worte "Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten" und die Worte 
"Bundesminister für Verkehr" durch die Worte 
"Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr" ersetzt. 

279. Im § 381 Abs. 3 Z 1 wird das Zitat ,,§ 134 
Abs. 2" durch das Zitat ,,§ 133 Abs. 6" ersetzt. 

280. Im § 381 Abs.3 Z 1 wird im Klammeraus­
druck nach dem Beistrich nach der Zitierung 
,,§ 321 Abs. 2" die Zitierung ,,§ 3231 Abs. 2", einge­
fügt. 

281. § 381 Abs. 3 Z 3 lautet: 

,,3. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport hinsichtlich des 
§ 18 Abs. 8 und 10, des § 22 Abs. 5 und 8 und 
des § 24 Abs.2 und 4, soweit diese Bestim­
mungen die Mitwirkung dieses Bundesmini­
sters vorsehen;" 

282. § 381 Abs. 3 Z 4 lautet: 

,,4. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales hinsichtlich des § 71 
Abs. 3, 4, 6 und 7, des § 72 Abs. 2, des § 76 
Abs. 1 und 2, des § 82 Abs. 1, des § 82a Abs. 1, 
des § 135 Abs. 1 und 2 und des § 244;" 

283. § 381 Abs. 3 Z 6 lautet: 

,,6. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich des 
§ 76 Abs. 1 und 2, des § 82 Abs. 1, des § 82a 
Abs. 1, des § 326·Abs. 3 und des § 374 Abs. 1 
Z 106;" 

284. Im § 381 Abs.3 Z 7 werden die Worte 
"Bundesminister für Verkehr" durch die Worte 
"Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr" ersetzt. 

285. Im § 381 Abs.3 Z 8 entfallen die Worte 
"hinsichtlich des § 134 Abs. 2" und der diesen Wor­
ten folgende Beistrich. 
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286. § 381 Abs. 3 Z 9 lautet: 

,,9. im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten hinsichtlich des 
§ 142, soweit diese Bestimmung die Mitwir­
kung dieses Bundesministers vorsieht;" 

287. Im § 381 Abs.3 Z 10 wird im Zitat ,,§ 18 
Abs. 8 bis 10" das Wort "bis" durch das Wort 
"und" ersetzt, und es werden nach den Worten 
"des § 22 Abs. 5" die Worte "und 8" eingefügt. 

288. § 381 Abs. 3 Z 11 lautet: 

,,11. im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
hinsichtlich des § 22 Abs. 10, des § 24 Abs. 3, 
des § 72 Abs.2, des § 76 Abs. 1 und 2, des 
§ 82 Abs. 1, des § 235, des § 244 und des 
§ 326 Abs.3 sowie hinsichtlich des § 22 
Abs.5 und 10, des § 24 Abs.4, des § 50 
Abs. 3, des § 52 Abs. 3 und des § 57 Abs. 2, 
soweit diese Bestimmungen die Mitwirkung 
des Bundeskanzlers vorsehen;" 

289. Nach § 381 Abs. 3 Z 11 wird folgende Z 12 
angefügt: 

,,12. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Umwelt, Jugend und Familie hinsichtlich 
des § 72 Abs. 2, des § 76 Abs. 1 und 2, des 
§ 82 Abs. 1, des § 82a Abs. 1 und des § 244 
sowie hinsichtlich des § 50 Abs. 3, des § 52 
Abs. 3 und des § 57 Abs. 2, soweit diese 
Bestimmungen die Mitwirkung dieses Bun­
desministers vorsehen." 

290. § 381 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Mit der Vollziehung des § 79a Abs. 2 ist der 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
betraut." 

291. § 381 Abs. 6 und 7 entfällt. 

292. Im § 381 Abs. 8 werden die Worte "soziale 
Verwaltung" durch die Worte ,,Arbeit und Sozia­
les" ersetzt. 

Artikel 11 

Das Berggesetz 1975, BGBL Nr. 259, in der Fas- . 
sung der Bundesgesetze BGBL Nr. 124/1978 und 
520/1982 wird wie folgt geändert: 

1. Nach dem XIV. Hauptstück wird ein XV. 
Hauptstück mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

,;xv. HAUPTSTÜCK 

Auszeichnung 

§ 214a. (1) Der Bundesminister für wirtschaftli­
che Angelegenheiten kann einem Bergbauberech­
tigten die Auszeichnung verleihen, im geschäftli­
chen Verkehr das Wappen der Republik Osterreich 
(Bundeswappen) mit einem entsprechenden Hin-

weis auf den Auszeichnungscharakter als Kopfa~f­
druck auf Geschäftspapieren, auf Druckschrif~en 
und Verlautbarungen sowie in der äuße~en 
Geschäftsbezeichnung und in sonstigen Ankündi-
gungen führen zu dürfen. i 

; 

(2) Die Auszeichnung nach Abs. 1 darf nur v~r-
liehen werden, wenn der Bergbauberechtigte I 

1. im Handelsregister eingetragen ist, i 
2. sich durch außergewöhnliche Leistungen um, 

die österreichische Wirtschaft Verdienste 
erworben hat und I 

3. in dem betreffenden Bergbauzweig eine f~h­
rende und allgemein geachtete Stellung ein­
nimmt. 

(3) Vor der Verleihung der Auszeichnung nlch 
Abs. 1 hat der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten die Bundeskammer der gewer~li­
chen Wirtschaft und den Österreichischen ArbeitFr­
kammertag aufzufordern, innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten ein Gutachten abzugeben. . 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche An~e­
legenheiten hat die Auszeichnung zu widerrufen, 
wenn das Bundeswappen trotz Abmahnung niCht 
dem Abs. 1 entsprechend geführt wird oder w~nn 
die Voraussetzungen für die Verleihung der Aps­
zeichnung nach Abs. 2 nicht mehr gegeben sind; 

I 

I 
(5) Bergbauberechtigte, denen die Auszeichn~ng 

nach Abs. 1 nicht verliehen worden ist, dürfen das 
Bundeswappen im geschäftlichen Verkehr nitht 
führen." 

2. Die bisherigen Hauptstücke XV. und XVI. 
erhalten die Bezeichnungen "XVI." und "XVII." < 

3. Im § 2 Abs. 2 und im § 211 wird der Ausdruck 
I 

"XV. und XVI. Hauptstück" durch den Ausdrttck 
"XV. bis XVII. Hauptstück" ersetzt. ! 

4. Im § 132 Abs. 2 wird der Ausdruck "XV. und 
XVI. Hauptstück" durch den Ausdruck "XVI. ~nd 
XVII. Hauptstück" ersetzt. 

Artikel III 
I 

Das Sonderabfallgesetz, BGBL Nr. 186/1983,; in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 3~3/ 
1986 und xxx/1988 wird wie folgt geändert: ' 

§ 13 Abs. 1 erster Satz lautet: 
I 

,,§ 13. (1) Der Landeshauptmann hat eine L.ste 
der Gewerbetreibenden, die zur Ausübung ~es 
Sammelns und Beseitigens von Sonderabfällen 
berechtigt sind und einen Standort dieses Gewerbes 
im Bundesland haben sowie der gemäß § 12 Ab~. 1 
im Bundesland gemeldeten SonderabfallsamIl}ler 
und -beseitiger gemäß § 3 Abs. 3 und 4 unter 
Angabe ihrer Befugnis zu führen und jederman~ in 
diese Einsicht zu gewähren." I . 

I 
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Artikel IV 

Das Altölgesetz 1986, BGBI. Nr. 373, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 8 Abs. 2 Z 1 entfällt. 

2. § 10 Abs. 2 Z l~ntfällt. 

3. § 13 Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,§ 13. (1) Der Landeshauptmann hat eine Liste 
der Gewerbetreibenden, die zur Ausübung einer 
Konzession gemäß § 248a Abs. 1 Z 3 GewO 1973 
berechtigt sind und einen Standort dieses Gewerbes 
im Bundesland haben, sowie der gemäß § 8 bewii­
ligten Sammler zu führen." 

4. § 13 Abs. 1 dritter Satz lautet: 

"Der Landeshauptmann hat ferner eine Liste der 
Gewerbetreibenden, die zur Ausübung einer Kon­
zession gemäß § 248a Abs. 1 Z 4 GewO 1973 
berechtigt sind und einen Standort im Bundesland 
haben, sowie der auf Grund des § 10 bewilligten 
Altölverwerter gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 und 2 unter 
Hinweis auf die bei den Altölverwertern gemäß § 3 
Abs. 3 Z 2 zur Verwertung gelangenden Altöle zu 
führen." 

Artikel V 

Das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz, BGBI. 
Nr. 85/1952, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBI. Nr. 125/1987, wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 1 Z 4 lautet: 

,,4. für die Beförderung der Wohngäste (Pfleg­
linge) und der Bediensteten von Gastgewerbe­
betrieben mit Beherbergung von Gästen, von 
Heilanstalten, von Erholungsheimen u. dgl. 
durch Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen 
vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen des 
öffentlichen Verkehrs und umgekehrt (Hotel­
wagen -Gewerbe)." 

Artikel VI 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1989 
in Kraft, soweit im Abs. 2 nicht anderes bestimmt 
ist. 

(2) Art. I Z 176 tritt mit Ablauf des 1. Jänner 
1992 in Kraft. ' 

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge­
setzes können bereits von dem seiner Kundma­
chung folgenden Tag an erlassen werden. Sie treten 
jedoch frühestens zugleich mit diesem Bundesge­
setz in Kraft. 

(4) Die die Verfahren betreffend Betriebsanlagen 
und die Zuständigkeit zur Durchführung dieser 
Verfahren regelnden Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes sind auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Bundesgesetzes noch nicht abgeschlossene 
Verfahren betreffend Betriebsanlagen nur dann 
anzuwenden, wenn diese Verfahren in diesem Zeit­
punkt in erster Instanz anhängig sind, Art. I Z 240 
und 242 (§ 356 Abs. 1 und 3 und § 359b) überdies 
nur dann, wenn in diesem Zeitpunkt noch keine 
Augenscheinsverhandlung anberaumt und den 
Nachbarn bekanntgegeben worden ist. Auf 
Betriebsanlagen, für die das Genehmigungsverfah­
ren im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes noch nicht abgeschlossen ist, ist Art. I Z 81 
(§ 74 Abs. 4 bzw. 5) nicht anzuwenden. 

(5) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes errichteten Betriebsanlagen, die 
nach den bisher geltenden Vorschriften nicht 
genehmigungspQichtig waren und nach Art. I Z 79 
(§ 74 Abs.2 Z 1) genehmigungspflichtig wären, 
bedürfen keiner Genehmigung gemäß § 74 Abs. 2; 
§ 79 in der Fassung des Art. I Z 87 und § 81 in der 
Fassung des Art. I Z 91 finden sinngemäß Anwen­
dung. 

(6) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bereits genehmigten Betriebsanla­
gen sowie Betriebsanlagen, für die in diesem Zeit­
punkt ein Genehmigungsverfahren in zweiter oder 
dritter Instanz anhängig ist, bedürfen keiner die im 
Abs.5 angeführte Änderung des § 74 Abs. 2 betref­
fenden zusätzlichen Genehmigung. 

(7) Ist der Betrieb einer genehmigten Betriebsan­
lage im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes bereits unterbrochen, so gilt Art. I Z 89 
(§ 80 Abs. 1 dritter Satz) mit der Maßgabe, daß die 
Frist zur Erfüllung der Anzeigepflicht mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes beginnt. 

(8) Die im Art. I Z 93 (§ 82b Abs. 1) angeführten 
Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen begin­
nen für die jeweils erste dieser Prüfungen mit 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. 

(9) Art. I Z 94 (§ 83 letzter Satz) ist auf im Zeit­
punkt der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 
bereits aufgelassene Betriebsanlagen nicht anzu­
wenden. 

(10) Die Zuständigkeit zur Vollziehung des 
Art. I dieses Bundesgesetzes richtet sich nach § 381 
Abs. 3 bis 8 der Gewerbeordnung 1973 in der Fas­
sung des Art. I Z 278 bis 292' dieses Bundesgeset­
zes. 

(11) Mit der Vollziehung des Art. II und IV ist 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten betraut. 

(12) Mit der Vollziehung des Art. III ist der Bun­
desminister für Umwelt, Jugend und Familie 
betraut, 

(13) Mit der Vollziehung des Art. V ist der Bun­
desminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betraut. 
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Entschließung 

Die Bundesregierung wird ersucht, dem Natio­
nalrat eine Regierungsvorlage zur Änderung bzw. 
Neugestaltung des Ziviltechniker-Gesetzes und des 
Ingenieurkammergesetzes zuzuleiten, mit der ins­
besondere auch die Festlegung der Fachgebiete der 
Ziviltechniker der diesbezüglichen flexiblen Rege­
lung der Fachgebiete der technischen Büros in der 
Gewerbeordnung 1973 angeglichen wird. 

Entschließung 

Die Bundesregierung wird ersucht, dem Natio­
nalrat eine Regierungsvorlage über entsprechende 
Regelungen im Apothekengesetz zuzuleiten, durch 
die vorgesorgt werden sollte, daß die unter dem 
Bedarfsschutz agierenden Apotheken ihr Verkaufs­
programm nicht weiter zu Lasten der Gewerbetrei­
benden auf Waren ausdehnen, für die die Ver­
kaufs befugnisse entweder überhaupt nicht oder nur 
mehr am Rande aus dem Charakter der Apotheke 
als öffentlicher Sanitätsanstalt abgeleitet werden 
können: 

Entschließung 

Die Bundesregierung wird ersucht, dem N atio­
nalrat innerhalb eines Jahres Vorschläge für Rege­
lungen zuzuleiten, die einen entsprechenden 
Schutz von Personen unter 16 Jahren vor Waren 
wie zB Brutalspielzeug, Horror-Videos bewirken, 
die insbesondere strafbare Handlungen wie das 
Quälen von Menschen oder Tieren verherrlichen. 

;41 
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Entschließung· 

Die für die Vollziehung des § 59 Abs. 3 und 4 
des Arzneimittelgesetzes, BGBL Nr. 185/1983, 
zuständigen Bundesminister werden ersucht, dafür 
Sorge zu tragen, 

1. daß bei der Zulassung von Arzneispezialitäten 
die im § 59 Abs. 4 leg. cit. gar nicht vorgese­
hene Praxis von Zulassungswerbern die 
Zulassung von vornherein nur für den Ver­
kauf durch Apotheken zu beantragen und 
dadurch eine mögliche Zulassung der betref­
fenden Arzneispezialität für den Verkauf 
auch durch Drogerien zu unterlaufen, nicht 
länger hingenommen wird, und 

2. daß in Abgrenzungsverordnungen gemäß § 59 
Abs.3 leg. cit. in Hinkunft keine Wettbe­
werbsverzerrungen zuungunsten der Droge­
rien dadurch bewirkt werden, daß unter­
schiedliche Kennzeichnungsvorschriften für 
die darin erfaßten Arzneimittel vorgesehen 
werden. 

Entschließung 

Die Bundesregierung wird ersucht, bis Ende 
November 1988 Verbesserungsvorschläge für das 
Problem der Anfertigung von Zahnersatz vorzule­
gen. 
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